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 Beschlussempfehlung
 des Vermittlungsausschusses

 zu dem Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie
 sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften
 (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz – AmtshilfeRLUmsG)
 – Drucksachen 17/12375, 17/12532, 17/12533, 17/12925 –

 Berichterstatter im Bundestag:  Abgeordneter Dr. Michael Meister

 Berichterstatter im Bundesrat:  Staatsminister Dr. Carsten Kühl

 Der Bundestag wolle beschließen:

 Das  vom  Deutschen  Bundestag  in  seiner  225.  Sitzung  am  28.  Februar
 2013  beschlossene  Gesetz  zur  Umsetzung  der  Amtshilferichtlinie  sowie  zur
 Änderung  steuerlicher  Vorschriften  (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz  –
 AmtshilfeRLUmsG) wird wie aus der Anlage ersichtlich gefasst.

 Gemäß  §  10  Absatz  3  Satz  1  seiner  Geschäftsordnung  hat  der  Vermittlungsaus-
 schuss  beschlossen,  dass  im  Deutschen  Bundestag  über  die  Fassung  insgesamt
 abzustimmen ist.

 Berlin, den 5. Juni 2013

 Der Vermittlungsausschuss

 Thomas Strobl (Heilbronn)
 Vorsitzender

 Dr. Michael Meister
 Berichterstatter

 Dr. Carsten Kühl
 Berichterstatter
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Anlage
 Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher
 Vorschriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz – AmtshilfeRLUmsG)*

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Artikel 1  Gesetz  über  die  Durchführung  der  gegenseitigen
 Amtshilfe in Steuersachen zwischen den Mit-
 gliedstaaten der Europäischen Union (EU-Amts-
 hilfegesetz – EUAHiG)

 Artikel  2  Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Artikel  3  Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

 Artikel  4  Änderung des Gewerbesteuergesetzes

 Artikel  5  Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungs-
 verordnung

 Artikel  6  Änderung des Außensteuergesetzes

 Artikel  7  Änderung der Gewinnabgrenzungsaufzeich-
 nungsverordnung

 Artikel  8  Änderung des Investmentsteuergesetzes

 Artikel  9  Änderung des Umwandlungssteuergesetzes

 Artikel 10  Änderung des Umsatzsteuergesetzes

 Artikel 11  Änderung der Abgabenordnung

 Artikel 12  Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
 gabenordnung

 Artikel 13  Änderung des Steuerberatungsgesetzes

 Artikel 14  Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes

 Artikel 15  Änderung des Bundeskindergeldgesetzes

 Artikel 16  Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken

 Artikel 17  Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes

 Artikel 18  Änderung des Fünften Vermögensbildungs-
 gesetzes

 Artikel 19  Änderung  der  Verordnung  zur  Durchführung  des
 Fünften Vermögensbildungsgesetzes

 Artikel 20  Änderung des Bewertungsgesetzes

 Artikel 21  Änderung des EU-Beitreibungsgesetzes

 Artikel 22  Änderung der Zivilprozessordnung

 Artikel 23  Änderung der Finanzgerichtsordnung

 Artikel 24  Änderung der Funktionsverlagerungsverordnung

 Artikel 25  Änderung des Zerlegungsgesetzes

 Artikel 26  Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

 Artikel 27  Änderung der Altersvorsorge-Durchführungs-
 verordnung

 Artikel 28  Änderung des Börsengesetzes

 Artikel 29  Änderung des Luftverkehrsgesetzes

 Artikel 30  Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
 steuergesetzes

 Artikel 31  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Anlage  zu Artikel  2  Nummer  44 Anlage 2
 (zu §  43b)

 Artikel 1

 Gesetz über die Durchführung der gegenseitigen
 Amtshilfe in Steuersachen zwischen den Mitglied-

 staaten der Europäischen Union
 (EU-Amtshilfegesetz – EUAHiG)

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 A b s c h n i t t  1

 A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n

 §   1  Anwendungsbereich und anzuwendendes Recht

 §   2  Begriffsbestimmungen

 §   3  Zuständigkeit und Prüfungsbefugnisse

 A b s c h n i t t  2

 Ü b e r m i t t l u n g  v o n  I n f o r m a t i o n e n
 a u f  E r s u c h e n

 §   4  Ersuchen von anderen Mitgliedstaaten

 §   5  Fristen

 §   6  Ersuchen an andere Mitgliedstaaten

 A b s c h n i t t  3

 We i t e r e  Ü b e r m i t t l u n g  v o n  I n f o r m a t i o n e n

 §   7  Automatische Übermittlung von Informationen

 §   8  Spontane  Übermittlung  von  Informationen  an  andere
 Mitgliedstaaten

 §   9  Spontane Übermittlung von Informationen durch an-
 dere Mitgliedstaaten
 *  Artikel  1  dieses  Gesetzes  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/16/EU  des  Rates  vom  15.  Februar  2011  über  die  Zusammenarbeit  der  Verwal-

 tungsbehörden  im  Bereich  der  Besteuerung  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinie  77/799/EWG  (ABl.  L  64  vom  11.3.2011,  S.  1).  Artikel  10  Nummer  2

 Buchstabe  b  dieses  Gesetzes  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  4  der  Richtlinie  2008/8/EG  des  Rates  vom  12.  Februar  2008  zur  Änderung  der  Richt-

 linie  2006/112/EG  bezüglich  des  Ortes  der  Dienstleistung  (ABl.  L  44  vom  20.2.2008,  S.  11).  Artikel  10  Nummer  7  und  8  dient  der  Umsetzung  der

 Richtlinie  2010/45/EU  des  Rates  vom  13.  Juli  2010  zur  Änderung  der  Richtlinie  2006/112/EG  über  das  gemeinsame  Mehrwertsteuersystem  hin-

 sichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften (ABl.  L  189 vom 22.7.2010, S.  1).
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A b s c h n i t t  4

 S o n s t i g e  F o r m e n  d e r
 Ve r w a l t u n g s z u s a m m e n a r b e i t

 §   10  Anwesenheit von Bediensteten anderer Mitgliedstaa-
 ten im Inland

 §   11  Anwesenheit von inländischen Bediensteten in ande-
 ren Mitgliedstaaten

 §   12  Gleichzeitige Prüfung

 §   13  Zustellungsersuchen an andere Mitgliedstaaten

 §   14  Zustellungsersuchen von anderen Mitgliedstaaten

 A b s c h n i t t  5

 We i t e r e  Vo r s c h r i f t e n

 §   15  Verwendung von Informationen und Dokumenten

 §   16  Rückmeldungen

 §   17  Standardformblätter und Kommunikationsmittel

 §   18  Informationsübermittlung an Drittstaaten

 §   19  Datenschutz und Zweckbestimmung

 §   20  Anwendungsbestimmung

 A b s c h n i t t  1

 A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n

 § 1
 Anwendungsbereich und anzuwendendes Recht

 (1)  Dieses  Gesetz  regelt  den  Austausch  von  voraussicht-
 lich  erheblichen  Informationen  in  Steuersachen  zwischen
 Deutschland  und  den  anderen  Mitgliedstaaten  der  Europä-
 ischen  Union  (Mitgliedstaaten).  Es  ist  anzuwenden  für  jede
 Art  von  Steuern,  die  von  einem  oder  für  einen  Mitgliedstaat
 oder  dessen  Gebiets-  oder  Verwaltungseinheiten  einschließ-
 lich der örtlichen Behörden erhoben werden.

 (2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

 1.  die  Umsatzsteuer,  einschließlich  der  Einfuhrumsatz-
 steuer,

 2.  Zölle,

 3.  harmonisierte  Verbrauchsteuern,  sofern  diese  in
 Artikel  1  Absatz  1  der  Richtlinie  2008/118/EG  des  Rates
 vom  16.  Dezember  2008  über  das  allgemeine  Verbrauch-
 steuersystem  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinie  92/12/
 EWG  (ABl.  L  9  vom  14.1.2009,  S.  12),  die  zuletzt  durch
 die  Richtlinie  2010/12/EU  (ABl.  L  50  vom  27.2.2010,
 S.  1)  geändert  worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden  Fas-
 sung genannt werden,

 4.  Beiträge  und  Umlagen  sowie  damit  verbundene  Ab-
 gaben  und  Gebühren  nach  dem  Sozialgesetzbuch,  den  in
 §  68  des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch  genannten  Ge-
 setzen, dem Aufwendungsausgleichsgesetz und

 5.  Gebühren.

 (3) Dieses Gesetz berührt nicht

 1.  die Vorschriften über die Rechtshilfe in Strafsachen und

 2.  die  Wahrnehmung  der  Rechte  und  die  Erfüllung  der
 Pflichten,  die  Deutschland  in  Bezug  auf  eine  umfassen-

 dere  Zusammenarbeit  der  Verwaltungen  aus  anderen
 Rechtsinstrumenten  erwachsen,  einschließlich  bi-  oder
 multilateraler Abkommen.

 (4)  Für  die  Amtshilfe  nach  diesem  Gesetz  gelten  die  Vor-
 schriften  der  Abgabenordnung  entsprechend,  soweit  dieses
 Gesetz nichts anderes bestimmt.

 § 2
 Begriffsbestimmungen

 (1) Person im Sinne dieses Gesetzes ist

 1.  eine natürliche Person,

 2.  eine juristische Person,

 3.  eine  Personenvereinigung,  der  die  Rechtsfähigkeit  zuer-
 kannt  wurde,  die  aber  nicht  über  die  Rechtsstellung  einer
 juristischen Person verfügt oder

 4.  jede  andere  Rechtsform  gleich  welcher  Art,  mit  oder
 ohne  allgemeine  Rechtsfähigkeit,  die  Vermögensgegen-
 stände  besitzt  oder  verwaltet,  welche  einschließlich  der
 daraus  erzielten  Einkünfte  einer  der  von  §  1  erfassten
 Steuern unterliegen.

 (2)  Amtshilferichtlinie  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sowie
 des  Einkommensteuergesetzes,  der  Abgabenordnung,  des
 Außensteuergesetzes,  des  Körperschaftsteuergesetzes,  des
 Gewerbesteuergesetzes,  des  Investmentsteuergesetzes  und
 sonstiger  Steuergesetze  bezeichnet  die  Richtlinie  2011/16/
 EU  des  Rates  vom  15.  Februar  2011  über  die  Zusammenar-
 beit  der  Verwaltungsbehörden  im  Bereich  der  Besteuerung
 und  zur  Aufhebung  der  Richtlinie  77/799/EWG  (ABl.  L  64
 vom  11.3.2011,  S.  1)  in  der  jeweils  geltenden  Fassung.  Die
 auf  Grund  der  Amtshilferichtlinie  erlassenen  europarechtli-
 chen  Durchführungsbestimmungen  gelten  in  der  im  jeweili-
 gen Besteuerungszeitraum aktuellen Fassung.

 (3)  Auf  elektronischem  Weg  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 bezeichnet  die  Verwendung  elektronischer  Anlagen  zur
 Übermittlung,  Verarbeitung  von  Daten,  einschließlich  der
 Datenkomprimierung,  und  zum  Speichern  von  Daten  unter
 Einsatz  von  Draht,  Funk,  optischen  Technologien  oder  an-
 deren elektromagnetischen Verfahren.

 § 3
 Zuständigkeit und Prüfungsbefugnisse

 (1)  Zuständige  Behörde  im  Sinne  von  Artikel  4  Absatz  1
 der  Amtshilferichtlinie  ist  das  Bundesministerium  der  Fi-
 nanzen.

 (2)  Zentrales  Verbindungsbüro  im  Sinne  von  Artikel  4
 Absatz  2  Unterabsatz  1  der  Amtshilferichtlinie  ist  in  den
 Fällen  des  §  5  Absatz  1  Nummer  5  des  Finanzverwaltungs-
 gesetzes  das  Bundeszentralamt  für  Steuern.  Das  Bundesmi-
 nisterium  der  Finanzen  kann  durch  Schreiben  weitere  Ver-
 bindungsstellen  im  Sinne  von  Artikel  4  Absatz  3  und
 zuständige  Bedienstete  im  Sinne  von  Artikel  4  Absatz  4  der
 Amtshilferichtlinie benennen.

 (3)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  übernimmt  die  Kom-
 munikation  mit  den  anderen  Mitgliedstaaten  und  prüft  ein-
 gehende  und  ausgehende  Ersuchen  auf  Zulässigkeit  nach
 diesem  Gesetz.  Eingehende  zulässige  Ersuchen  und  Infor-
 mationen  werden  vom  zentralen  Verbindungsbüro  an  die
 Finanzbehörden  weitergeleitet.  Zulässige  Ersuchen  und  In-
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formationen  der  Finanzbehörden  werden  vom  zentralen
 Verbindungsbüro  an  die  anderen  Mitgliedstaaten  weiterge-
 leitet.

 (4)  Gehen  Ersuchen  nach  diesem  Gesetz  bei  einer  ande-
 ren  Stelle  als  dem  zentralen  Verbindungsbüro  ein,  so  sind
 diese Ersuchen letzterem unverzüglich zuzuleiten.

 (5)  Die  Gemeinden  und  Gemeindeverbände  können
 Amtshilfe  nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes  in  Anspruch  neh-
 men.  Sie  gelten  insoweit  als  Finanzbehörden  im  Sinne  die-
 ses Gesetzes.

 A b s c h n i t t  2

 Ü b e r m i t t l u n g  v o n  I n f o r m a t i o n e n
 a u f  E r s u c h e n

 § 4
 Ersuchen von anderen Mitgliedstaaten

 (1)  Auf  Ersuchen  erstellt  die  zuständige  Finanzbehörde
 alle  Antworten,  die  für  die  Festsetzung  von  Steuern  nach  §  1
 voraussichtlich  erheblich  sind.  Die  Antworten  werden  durch
 das  zentrale  Verbindungsbüro  an  den  anderen  Mitgliedstaat
 weitergeleitet.  Die  zuständige  Finanzbehörde  erstellt  die
 Antworten  nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes  und  unter  Be-
 rücksichtigung  des  §  117  Absatz  4  der  Abgabenordnung.
 Verfügt  die  Finanzbehörde  nicht  über  die  betreffenden  In-
 formationen,  so  führt  sie  nach  pflichtgemäßem  Ermessen
 alle  nach  der  Abgabenordnung  vorgesehenen  behördlichen
 Ermittlungen durch.

 (2)  Absatz  1  gilt  auch  für  Ersuchen  um  Durchführung  be-
 stimmter  behördlicher  Ermittlungen.  Ist  die  Finanzbehörde
 der  Auffassung,  dass  keine  behördliche  Ermittlung  erforder-
 lich  ist,  so  teilt  sie  dies  unverzüglich  dem  zentralen  Verbin-
 dungsbüro  mit.  Originaldokumente  sind  auf  Ersuchen  des
 anderen  Mitgliedstaats  zu  übermitteln,  soweit  dies  nach
 deutschem Recht zulässig ist.

 (3)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  übermittelt  keine  In-
 formationen, wenn

 1.  die  Durchführung  erforderlicher  Ermittlungen  oder  die
 Beschaffung  der  betreffenden  Informationen  nach  deut-
 schem Recht nicht möglich ist,

 2.  der  andere  Mitgliedstaat  die  üblichen  Informationsquel-
 len  nicht  ausgeschöpft  hat,  die  ihm  zur  Erlangung  der  er-
 betenen  Informationen  zur  Verfügung  stehen,  ohne  dabei
 die Erreichung des Ziels zu gefährden,

 3.  ein  Handels-,  Gewerbe-  oder  Berufsgeheimnis  oder  ein
 Geschäftsverfahren preisgegeben werden würde oder

 4.  die öffentliche Ordnung verletzt werden würde.

 (4)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  kann  die  Übermittlung
 von  Informationen  zudem  ablehnen,  wenn  der  andere  Mit-
 gliedstaat  seinerseits  aus  rechtlichen  Gründen  nicht  zur
 Übermittlung entsprechender Informationen in der Lage ist.

 (5)  Absatz  3  Nummer  1,  3  und  4  ist  in  keinem  Fall  so
 auszulegen,  dass  die  Übermittlung  von  Informationen  nur
 deshalb  abgelehnt  werden  kann,  weil  die  betreffenden  Infor-
 mationen  sich  bei  einer  Bank,  einem  sonstigen  Finanzin-
 stitut,  einem  Bevollmächtigten,  Vertreter  oder  Treuhänder

 befinden  oder  sich  auf  Eigentumsanteile  an  einer  Person  be-
 ziehen.

 (6)  Ein  Ersuchen  kann  nicht  aus  dem  Grund  abgelehnt
 werden,  dass  die  zu  übermittelnden  Informationen  nach
 deutschem  Recht  nicht  für  steuerliche  Zwecke  benötigt  wer-
 den.  Lehnt  das  zentrale  Verbindungsbüro  ein  Ersuchen  aus
 anderen  Gründen  ab,  so  sind  dem  anderen  Mitgliedstaat  die
 Gründe hierfür mitzuteilen.

 § 5
 Fristen

 (1)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  übermittelt  die  Infor-
 mationen  nach  §  4  unverzüglich,  spätestens  jedoch  sechs
 Monate,  nachdem  es  das  Ersuchen  erhalten  hat.  Ist  die  Fi-
 nanzbehörde  bereits  im  Besitz  der  entsprechenden  Informa-
 tionen,  verkürzt  sich  die  Frist  auf  zwei  Monate.  In  beson-
 ders  gelagerten  Fällen  können  das  zentrale  Verbindungsbüro
 und  der  andere  Mitgliedstaat  abweichende  Fristen  vereinba-
 ren.

 (2)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  bestätigt  dem  anderen
 Mitgliedstaat  unverzüglich,  spätestens  jedoch  sieben  Ar-
 beitstage,  nachdem  es  das  Ersuchen  erhalten  hat,  möglichst
 auf elektronischem Weg den Erhalt dieses Ersuchens.

 (3)  Weist  das  Ersuchen  Mängel  auf,  so  unterrichtet  das
 zentrale  Verbindungsbüro  den  anderen  Mitgliedstaat  da-
 rüber  innerhalb  eines  Monats,  nachdem  es  das  Ersuchen
 erhalten  hat,  und  fordert  gegebenenfalls  zusätzliche  Hinter-
 grundinformationen  an.  Die  Fristen  nach  Absatz  1  beginnen
 am  Tag  nach  dem  Eingang  der  angeforderten  zusätzlichen
 Hintergrundinformationen.

 (4)  Ist  die  Finanzbehörde  nicht  in  der  Lage,  auf  ein  Ersu-
 chen  fristgerecht  zu  antworten,  so  teilt  das  zentrale  Verbin-
 dungsbüro  dies  dem  anderen  Mitgliedstaat  unverzüglich,
 spätestens  jedoch  drei  Monate,  nachdem  das  zentrale  Ver-
 bindungsbüro  das  Ersuchen  erhalten  hat,  unter  Nennung  der
 Gründe und des voraussichtlichen Erledigungsdatums mit.

 (5)  Ist  die  Finanzbehörde  nicht  im  Besitz  der  erbetenen
 Informationen  oder  lehnt  sie  das  Ersuchen  aus  den  in  §  4
 Absatz  3  oder  4  genannten  Gründen  ab,  so  teilt  das  zentrale
 Verbindungsbüro  dies  dem  anderen  Mitgliedstaat  unverzüg-
 lich,  spätestens  jedoch  innerhalb  eines  Monats,  nachdem
 das  zentrale  Verbindungsbüro  das  Ersuchen  erhalten  hat,
 unter Nennung der Gründe mit.

 § 6
 Ersuchen an andere Mitgliedstaaten

 (1)  Die  Finanzbehörde  ist  befugt,  ein  Ersuchen  zu  stellen,
 welches  das  zentrale  Verbindungsbüro  dem  anderen  Mit-
 gliedstaat  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  weiterlei-
 tet.  Darin  kann  um  sachdienliche  behördliche  Ermittlungen
 ersucht  werden.  Originaldokumente  können  erbeten  wer-
 den, soweit sie für das weitere Verfahren notwendig sind.

 (2)  Bevor  die  Finanzbehörde  ein  Ersuchen  stellt,  hat  sie
 alle  nach  der  Abgabenordnung  vorgesehenen  Ermittlungs-
 möglichkeiten  auszuschöpfen,  es  sei  denn,  die  Durchfüh-
 rung  der  Ermittlungen  wäre  mit  unverhältnismäßig  großen
 Schwierigkeiten  verbunden  oder  stellt  sich  als  nicht  Erfolg
 versprechend dar.
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A b s c h n i t t  3

 We i t e r e  Ü b e r m i t t l u n g  v o n  I n f o r m a t i o n e n

 § 7
 Automatische Übermittlung von Informationen

 (1)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  übermittelt  an  andere
 Mitgliedstaaten  systematisch  auf  elektronischem  Weg,  ohne
 vorheriges  Ersuchen,  die  folgenden  verfügbaren  Informatio-
 nen über in anderen Mitgliedstaaten ansässige Personen:

 1.  Vergütungen aus unselbständiger Arbeit,

 2.  Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen,

 3.  Lebensversicherungsprodukte,  die  nicht  von  anderen
 Rechtsakten  der  Europäischen  Union  über  den  Aus-
 tausch  von  Informationen  oder  vergleichbaren  Maßnah-
 men erfasst sind,

 4.  Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen und

 5.  Eigentum  an  unbeweglichem  Vermögen  und  Einkünfte
 daraus.

 (2)  In  den  Fällen  des  Absatzes  1  ist  abweichend  von
 §  117  Absatz  4  Satz  3  der  Abgabenordnung  keine  Anhörung
 erforderlich.

 (3)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  legt  im  Einver-
 nehmen  mit  den  obersten  Finanzbehörden  der  Länder  die
 Einzelheiten  der  automatischen  Übermittlung  von  Informa-
 tionen  in  einem  Schreiben  fest.  Dieses  Schreiben  ist  im
 Bundessteuerblatt zu veröffentlichen.

 § 8
 Spontane Übermittlung von Informationen an andere

 Mitgliedstaaten

 (1)  Die  Finanzbehörde  kann  nach  pflichtgemäßem  Er-
 messen  ohne  Ersuchen  alle  Informationen  an  das  zentrale
 Verbindungsbüro  übermitteln,  die  für  die  anderen  Mitglied-
 staaten  von  Nutzen  sein  können.  Das  zentrale  Verbindungs-
 büro  entscheidet  nach  pflichtgemäßem  Ermessen  über  die
 Übermittlung  der  Informationen  an  die  anderen  Mitglied-
 staaten.

 (2)  Informationen  nach  §  1  Absatz  1  sind  zu  übermitteln,
 wenn

 1.  Gründe  für  die  Vermutung  einer  Steuerverkürzung  in
 dem anderen Mitgliedstaat vorliegen,

 2.  ein  Sachverhalt  vorliegt,  auf  Grund  dessen  eine  Steuer-
 ermäßigung  oder  Steuerbefreiung  gewährt  worden  ist
 und  die  zu  übermittelnden  Informationen  für  den  Steuer-
 pflichtigen  zu  einer  Besteuerung  oder  Steuererhöhung
 im anderen Mitgliedstaat führen könnten,

 3.  Geschäftsbeziehungen  zwischen  einem  in  Deutschland
 Steuerpflichtigen  und  einem  in  einem  anderen  Mitglied-
 staat  Steuerpflichtigen  über  ein  oder  mehrere  weitere
 Staaten  in  einer  Weise  geleitet  werden,  die  in  einem  oder
 beiden Mitgliedstaaten zur Steuerersparnis führen kann,

 4.  Gründe  für  die  Vermutung  vorliegen,  dass  durch  künstli-
 che  Gewinnverlagerungen  zwischen  verbundenen  Unter-
 nehmen eine Steuerersparnis eintritt, oder

 5.  ein  Sachverhalt,  der  im  Zusammenhang  mit  der  Informa-
 tionserteilung  eines  anderen  Mitgliedstaats  ermittelt

 wurde,  auch  für  die  zutreffende  Steuerfestsetzung  in  ei-
 nem weiteren Mitgliedstaat erheblich sein könnte.

 (3)  Die  Übermittlung  nach  Absatz  2  soll  unverzüglich  er-
 folgen,  spätestens  jedoch  einen  Monat,  nachdem  die  Infor-
 mationen verfügbar geworden sind.

 § 9
 Spontane  Übermittlung  von  Informationen  durch  andere

 Mitgliedstaaten

 Das  zentrale  Verbindungsbüro  leitet  Informationen,  die
 andere  Mitgliedstaaten  spontan  übermittelt  haben,  den  Fi-
 nanzbehörden  zur  Auswertung  weiter.  Es  bestätigt  unver-
 züglich,  spätestens  jedoch  sieben  Arbeitstage  nach  Eingang
 der  Informationen,  dem  anderen  Mitgliedstaat  möglichst  auf
 elektronischem Weg deren Erhalt.

 A b s c h n i t t  4

 S o n s t i g e  F o r m e n  d e r  Ve r w a l t u n g s -
 z u s a m m e n a r b e i t

 § 10
 Anwesenheit von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten

 im Inland

 (1)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  kann  zum  Zweck  des
 Informationsaustauschs  mit  einem  anderen  Mitgliedstaat
 vereinbaren,  dass  unter  den  von  der  Finanzbehörde  festge-
 legten  Voraussetzungen  befugte  Bedienstete  des  anderen
 Mitgliedstaats

 1.  in  den  Amtsräumen  zugegen  sein  dürfen,  in  denen  deut-
 sche Finanzbehörden ihre Tätigkeit ausüben, sowie

 bei  den  behördlichen  Ermittlungen  zugegen  sein  dürfen,  die
 auf deutschem Hoheitsgebiet durchgeführt werden.

 (2)  Bei  dem  Informationsaustausch  gemäß  Absatz  1  stellt
 die  Finanzbehörde  sicher,  dass  Bediensteten  der  anderen
 Mitgliedstaaten  nur  solche  Informationen  offenbart  werden,
 die  nach  §  4  übermittelt  werden  dürfen.  Sind  die  erbetenen
 Informationen  in  den  Unterlagen  enthalten,  zu  denen  die  Fi-
 nanzbehörde  Zugang  hat,  so  werden  den  Bediensteten  des
 anderen  Mitgliedstaats  Kopien  dieser  Unterlagen  ausgehän-
 digt.

 (3)  Die  Vereinbarung  nach  Absatz  1  kann  vorsehen,  dass
 Bedienstete  der  anderen  Mitgliedstaaten  im  Beisein  inländi-
 scher  Bediensteter  Personen  befragen  und  Aufzeichnungen
 prüfen  dürfen.  Voraussetzung  hierfür  ist,  dass  die  Personen
 der  Befragung  und  Prüfung  zustimmen.  Verweigert  eine
 Person  die  Mitwirkung,  gilt  diese  Verweigerung  wie  eine
 Verweigerung gegenüber inländischen Bediensteten.

 (4)  Befugte  Bedienstete  des  anderen  Mitgliedstaats  müs-
 sen,  wenn  sie  sich  nach  Absatz  1  auf  deutschem  Hoheitsge-
 biet  aufhalten,  jederzeit  eine  schriftliche  Vollmacht  vorlegen
 können,  aus  der  ihre  Identität  und  dienstliche  Stellung  her-
 vorgehen.

 § 11
 Anwesenheit von inländischen Bediensteten in anderen

 Mitgliedstaaten

 Sofern  die  Komplexität  eines  Ersuchens  es  erfordert,
 können  bevollmächtigte  inländische  Bedienstete  in  andere
 Mitgliedstaaten entsandt werden. §  10 gilt sinngemäß.
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§ 12
 Gleichzeitige Prüfung

 (1)  Auf  Vorschlag  der  Finanzbehörde  kann  das  zentrale
 Verbindungsbüro  mit  einem  oder  mehreren  Mitgliedstaaten
 vereinbaren,  im  jeweils  eigenen  Hoheitsgebiet  eine  gleich-
 zeitige  Prüfung  einer  oder  mehrerer  Personen  von  gemein-
 samem  oder  ergänzendem  Interesse  durchzuführen.  Soweit
 dies  nach  §  4  zulässig  ist,  sind  die  hierbei  erlangten  Infor-
 mationen  sowie  die  für  die  Vereinbarung  der  Prüfung  im
 Vorfeld erforderlichen Kenntnisse auszutauschen.

 (2)  Die  Finanzbehörde  bestimmt,  welche  Person  oder
 welche  Personen  sie  für  eine  gleichzeitige  Prüfung  vor-
 schlägt.  Das  zentrale  Verbindungsbüro  unterrichtet  die  be-
 troffenen  Mitgliedstaaten  darüber,  begründet  die  Auswahl
 und  gibt  den  Zeitraum  an,  in  welchem  die  gleichzeitige  Prü-
 fung durchgeführt werden soll.

 (3)  Schlägt  ein  anderer  Mitgliedstaat  eine  gleichzeitige
 Prüfung  vor,  so  entscheidet  die  Finanzbehörde,  ob  sie  an  der
 gleichzeitigen  Prüfung  teilnehmen  wird.  Das  zentrale  Ver-
 bindungsbüro  teilt  dem  anderen  Mitgliedstaat  das  Einver-
 ständnis oder die begründete Ablehnung mit.

 (4)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  benennt  einen  Be-
 diensteten,  der  für  die  Beaufsichtigung  und  die  Koordinie-
 rung der gleichzeitigen Prüfung verantwortlich ist.

 (5)  Von  der  Anhörung  des  Steuerpflichtigen  kann  bis  zur
 Bekanntgabe  der  Prüfungsanordnung  abgesehen  werden,
 wenn sonst der Prüfungserfolg gefährdet werden würde.

 § 13
 Zustellungsersuchen an andere Mitgliedstaaten

 (1)  Auf  Ersuchen  der  zuständigen  Finanzbehörde  bean-
 tragt  das  zentrale  Verbindungsbüro  bei  einem  anderen  Mit-
 gliedstaat  die  Zustellung  von  Dokumenten  und  Entschei-
 dungen  der  Finanzbehörde,  die  mit  einer  Steuer  nach  §  1
 zusammenhängen.

 (2) Ein Zustellungsersuchen ist nur dann zulässig, wenn

 1.  die  Finanzbehörde  nicht  in  der  Lage  ist,  die  Zustellung
 nach  den  Vorschriften  des  Verwaltungszustellungsgeset-
 zes im anderen Mitgliedstaat vorzunehmen, oder

 2.  die  Zustellung  mit  unverhältnismäßig  großen  Schwierig-
 keiten verbunden wäre.

 (3) Im Zustellungsersuchen ist Folgendes anzugeben:

 1.  der  Gegenstand  des  zuzustellenden  Dokuments  oder  der
 zuzustellenden Entscheidung,

 2.  der Name und die Anschrift des Adressaten sowie

 3.  alle  weiteren  Informationen,  die  die  Identifizierung  des
 Adressaten erleichtern können.

 (4)  Einer  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  ansässigen  Per-
 son  kann  jedes  Dokument  per  Einschreiben  oder  auf  elek-
 tronischem Weg direkt zugestellt werden.

 (5)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  leitet  Informationen
 über  veranlasste  Zustellungen  anderer  Mitgliedstaaten  den
 Finanzbehörden, die die Informationen verwenden, weiter.

 § 14
 Zustellungsersuchen von anderen Mitgliedstaaten

 (1)  Auf  Ersuchen  werden  alle  Dokumente  zugestellt,  die
 mit  einer  Steuer  gemäß  §  1  zusammenhängen,  einschließ-
 lich  der  gerichtlichen  Dokumente,  die  aus  dem  anderen  Mit-
 gliedstaat  stammen.  Das  zentrale  Verbindungsbüro  leitet
 hierzu  der  Finanzbehörde  das  Ersuchen  zwecks  Zustellung
 zu.  Die  Zustellung  richtet  sich  nach  den  Vorschriften  des
 Verwaltungszustellungsgesetzes.

 (2)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  teilt  dem  anderen  Mit-
 gliedstaat  unverzüglich  mit,  welche  Maßnahme  auf  Grund
 des  Zustellungsersuchens  veranlasst  wurde.  Diese  Mittei-
 lung  beinhaltet  insbesondere  die  Angabe,  an  welchem  Tag
 und  an  welche  Anschrift  dem  Empfänger  das  Dokument  zu-
 gestellt worden ist.

 A b s c h n i t t  5

 We i t e r e  Vo r s c h r i f t e n

 § 15
 Verwendung von Informationen und Dokumenten

 (1)  Übermittelt  das  zentrale  Verbindungsbüro  einem  an-
 deren  Mitgliedstaat  Informationen,  so  gestattet  es  diesem
 auf  Anfrage,  die  Informationen  für  andere  als  die  in  §  19
 Absatz  2  Satz  1  genannten  Zwecke  zu  verwenden,  wenn  die
 Verwendung  für  einen  vergleichbaren  Zweck  nach  deut-
 schem  Recht  unter  Beachtung  der  §§  30,  31,  31a  und  31b
 der Abgabenordnung zulässig ist.

 (2)  Ist  das  zentrale  Verbindungsbüro  der  Ansicht,  dass  In-
 formationen  und  Dokumente  von  einem  anderen  Mitglied-
 staat  einem  dritten  Mitgliedstaat  für  die  in  §  19  Absatz  2
 Satz  1  genannten  Zwecke  von  Nutzen  sein  könnten,  so  kann
 es diese Informationen und Dokumente weitergeben, wenn

 1.  die  Weitergabe  im  Einklang  mit  den  in  diesem  Gesetz
 festgelegten Regeln und Verfahren steht,

 2.  es  dem  Mitgliedstaat,  von  dem  die  Informationen  und
 Dokumente  stammen,  seine  Absicht  mitteilt,  diese  einem
 dritten Mitgliedstaat weiterzugeben, und

 3.  der  Mitgliedstaat,  von  dem  die  Informationen  stammen,
 nicht  innerhalb  von  zehn  Arbeitstagen  nach  Eingang  der
 Mitteilung  nach  Nummer  2  der  Weitergabe  widerspricht.

 (3)  Sollen  Informationen  und  Dokumente  für  andere  als
 die  in  §  19  Absatz  2  Satz  1  genannten  Zwecke  nach
 Absatz  2  weitergegeben  oder  verwendet  werden,  so  muss
 hierfür  die  Einwilligung  jenes  Mitgliedstaates  eingeholt
 werden,  von  dem  die  Informationen  und  Dokumente  stam-
 men.  Die  Weitergabe  darf  nur  erfolgen,  wenn  die  Verwen-
 dung  für  einen  vergleichbaren  Zweck  nach  deutschem
 Recht  unter  Beachtung  der  §§  30,  31,  31a  und  31b  der  Ab-
 gabenordnung zulässig ist.

 (4)  Sämtliche  Informationen  und  Dokumente,  die  im
 Rahmen  dieses  Gesetzes  erlangt  werden,  können  von  den
 Behörden,  die  die  Informationen  verwenden,  wie  vergleich-
 bare  inländische  Informationen  und  Dokumente  angeführt
 oder als Beweismittel verwendet werden.

 (5)  Von  der  Berichtigung  übermittelter  unrichtiger  Daten
 und  der  Löschung  oder  Sperrung  unzulässig  gespeicherter
 oder  unzulässig  übermittelter  Daten  sind  alle  Mitgliedstaa-
 ten,  die  diese  Daten  im  Rahmen  einer  Auskunft  erhalten  ha-
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ben,  durch  das  zentrale  Verbindungsbüro  unverzüglich  zu
 unterrichten  und  anzuhalten,  ebenfalls  die  Berichtigung,
 Sperrung oder Löschung dieser Daten vorzunehmen.

 § 16
 Rückmeldungen

 (1)  In  den  Fällen  der  §§  4  und  8  kann  das  zentrale  Verbin-
 dungsbüro  den  anderen  Mitgliedstaat  um  Rückmeldung
 über die Verwendung der erbetenen Information bitten.

 (2)  Bittet  in  den  Fällen  der  §§  6  und  9  der  andere  Mit-
 gliedstaat  um  Rückmeldung,  so  übermittelt  das  zentrale
 Verbindungsbüro  dem  anderen  Mitgliedstaat  die  Rückmel-
 dung  unverzüglich,  spätestens  jedoch  drei  Monate,  nachdem
 das  Ergebnis  über  die  Verwendung  der  erbetenen  Informa-
 tion  bekannt  geworden  ist.  Eine  Übermittlung  ist  nur  zuläs-
 sig,  wenn  ihr  die  Vorschriften  zum  Datenschutz  und  zum
 Schutz  des  Steuergeheimnisses  insbesondere  nach  §  30  der
 Abgabenordnung  nicht  entgegenstehen.  Die  zuständige  Fi-
 nanzbehörde  teilt  dem  zentralen  Verbindungsbüro  die  erfor-
 derlichen Angaben mit.

 § 17
 Standardformblätter und Kommunikationsmittel

 (1)  Ersuchen  nach  §  4  Absatz  1  und  2  und  §  6  Absatz  1,
 spontane  Übermittlungen  von  Informationen  nach  §  8
 Absatz  1  und  2  und  §  9,  Zustellungsersuchen  nach  §  13
 Absatz  1  und  §  14  Absatz  1,  Rückmeldungen  nach  §  16  so-
 wie  sonstige  Mitteilungen  werden  jeweils  mittels  eines  zwi-
 schen  den  Mitgliedstaaten  abgestimmten  Standardform-
 blatts auf elektronischem Weg übermittelt.

 (2)  Den  Standardformblättern  können  Berichte,  Beschei-
 nigungen  und  andere  Dokumente  oder  beglaubigte  Kopien
 oder Auszüge daraus beigefügt werden.

 (3)  Die  Absätze  1  und  2  gelten  nicht  für  Informationen
 und Unterlagen, die nach den §§  10 und 11 erlangt werden.

 (4)  Erfolgt  die  Übermittlung  nicht  auf  elektronischem
 Weg  durch  Standardformblätter,  so  berührt  dies  nicht  die
 Gültigkeit  der  erhaltenen  Informationen  oder  der  im  Rah-
 men  eines  Ersuchens  um  Amtshilfe  ergriffenen  Maßnah-
 men.

 § 18
 Informationsübermittlung an Drittstaaten

 (1)  Erhält  das  zentrale  Verbindungsbüro  von  einem  Dritt-
 staat  Informationen,  die  für  die  Anwendung  und  Durchset-
 zung  des  deutschen  Rechts  über  die  in  §  1  genannten  Steu-
 ern  voraussichtlich  erheblich  sind,  kann  das  zentrale
 Verbindungsbüro  diese  Informationen  an  andere  Mitglied-
 staaten,  für  die  diese  Informationen  von  Nutzen  sein  kön-
 nen,  und  an  alle  ersuchenden  Behörden  weitergeben,  sofern
 dies  auf  Grund  einer  Vereinbarung  mit  dem  Drittstaat  zuläs-
 sig ist.

 (2)  Das  zentrale  Verbindungsbüro  kann  die  im  Einklang
 mit  diesem  Gesetz  erhaltenen  Informationen  an  einen  Dritt-
 staat weitergeben, wenn

 1.  die  Weitergabe  im  Einklang  mit  den  deutschen  Bestim-
 mungen  über  die  Weitergabe  personenbezogener  Daten
 an Drittstaaten steht,

 2.  die  Informationen  für  die  zutreffende  Steuerfestsetzung
 in diesem Drittstaat erheblich sein können,

 3.  der  Mitgliedstaat,  von  dem  die  Informationen  stammen,
 mit der Weitergabe einverstanden ist und

 4.  sich  der  Drittstaat  zum  Informationsaustausch  verpflich-
 tet hat.

 §  19
 Datenschutz und Zweckbestimmung

 (1)  Die  Informationen,  die  im  Rahmen  dieses  Gesetzes
 an  Deutschland  übermittelt  werden,  unterliegen  dem  Steuer-
 geheimnis  und  genießen  den  Schutz,  den  die  Abgabenord-
 nung für Informationen dieser Art gewährt.

 (2)  Diese  Informationen  können  für  folgende  Zwecke
 verwendet werden:

 1.  zur  Anwendung  und  Durchsetzung  des  innerstaatlichen
 Steuerrechts über die in §  1 genannten Steuern,

 2.  zur  Wahrnehmung  gesetzlicher  Kontroll-  und  Aufsichts-
 befugnisse,

 3.  zur  Festsetzung  und  Beitreibung  anderer  Steuern  und
 Abgaben nach §  1 des EU-Beitreibungsgesetzes sowie

 4.  zur  Verwertung  im  Zusammenhang  mit  Gerichts-  und
 Verwaltungsverfahren,  die  Sanktionen  wegen  Nichtbe-
 achtung  des  Steuerrechts  zur  Folge  haben  können;  hier-
 bei  sind  die  allgemeinen  Regelungen  und  Vorschriften
 über  die  Rechte  der  Personen,  gegen  die  sich  das  jewei-
 lige  Verfahren  richtet,  und  Zeugen  in  solchen  Verfahren
 zu beachten.

 Sollen  Informationen  für  einen  anderen  Zweck  verwendet
 werden,  ist  die  Einwilligung  des  anderen  Mitgliedstaats  ein-
 zuholen.

 § 20
 Anwendungsbestimmung

 Die  automatische  Übermittlung  von  Informationen  ge-
 mäß  §  7  Absatz  1  ist  ab  dem  1.  Januar  2015  vorzunehmen
 und  erstmals  auf  Informationen  der  Besteuerungszeiträume
 ab dem 1.  Januar 2014 anzuwenden.

 Artikel 2

 Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  8.  Oktober  2009  (BGBl.  I  S.  3366,
 3862),  das  durch  Artikel  2  Absatz  11  des  Gesetzes  vom
 3.  Mai  2013  (BGBl.  I  S.  1084)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Angabe  zu  §  42f  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  42g  Lohnsteuer-Nachschau“.

 b)  Die Angabe zu §  45b wie folgt gefasst:

 „§  45b  (weggefallen)“.
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c)  Nach  der  Angabe  zu  §  50h  wird  folgende  Angabe
 eingefügt:

 „§  50i  Besteuerung  bestimmter  Einkünfte  und
 Anwendung  von  Doppelbesteuerungsabkom-
 men“.

 d)  Nach  der  Angabe  zu  §  52a  wird  folgende  Angabe
 eingefügt:

 „§  52b  Übergangsregelungen  bis  zur  Anwendung
 der  elektronischen  Lohnsteuerabzugsmerk-
 male“.

 2.  In  §  2a  Absatz  2a  Satz  2  werden  die  Wörter  „Richtlinie
 77/799/EWG  des  Rates  vom  19.  Dezember  1977  über
 die  gegenseitige  Amtshilfe  zwischen  den  zuständigen
 Behörden  der  Mitgliedstaaten  im  Bereich  der  direkten
 Steuern  und  der  Mehrwertsteuer  (ABl.  EG  Nr.  L  336
 S.  15),  die  zuletzt  durch  die  Richtlinie  2006/98/EWG
 des  Rates  vom  20.  November  2006  (ABl.  EU  Nr.  L  363
 S.  129)  geändert  worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden
 Fassung“  durch  die  Wörter  „Amtshilferichtlinie  gemäß
 §  2 Absatz  2 des EU-Amtshilfegesetzes“ ersetzt.

 3.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  a)  die  Geld-  und  Sachbezüge,  die  Wehrpflichtige
 während  des  Wehrdienstes  nach  §  4  des  Wehr-
 pflichtgesetzes erhalten,

 b)  die  Geld-  und  Sachbezüge,  die  Zivildienstleis-
 tende  nach  §  35  des  Zivildienstgesetzes  erhal-
 ten,

 c)  der  nach  §  2  Absatz  1  des  Wehrsoldgesetzes
 an  Soldaten  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  des
 Wehrsoldgesetzes gezahlte Wehrsold,

 d)  die  an  Reservistinnen  und  Reservisten  der
 Bundeswehr  im  Sinne  des  §  1  des  Reservistin-
 nen-  und  Reservistengesetzes  nach  dem  Wehr-
 soldgesetz gezahlten Bezüge,

 e)  die  Heilfürsorge,  die  Soldaten  nach  §  6  des
 Wehrsoldgesetzes  und  Zivildienstleistende
 nach §  35 des Zivildienstgesetzes erhalten,

 f)  das  an  Personen,  die  einen  in  §  32  Absatz  4
 Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  d  genannten  Frei-
 willigendienst  leisten,  gezahlte  Taschengeld
 oder eine vergleichbare Geldleistung;“.

 b)  Nummer  40 Buchstabe  d wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Dies  gilt  nur,  soweit  sie  das  Einkommen  der
 leistenden Körperschaft nicht gemindert haben.“

 bb)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „soweit  die“  durch
 die Wörter „soweit eine“ ersetzt.

 4.  §  4 Absatz  5 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  6  Satz  3  werden  am  Ende  die  Wörter
 „§  6  Absatz  1  Nummer  4  Satz  3  zweiter  Halbsatz  gilt
 sinngemäß;“ angefügt.

 b)  In  Nummer  8  Satz  1  werden  die  Wörter  „Europä-
 ischen  Gemeinschaften“  durch  die  Wörter  „Europä-
 ischen Union“ ersetzt.

 5.  §  6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 Nummer  4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  die  Wör-
 ter  „;  bei  der  privaten  Nutzung  von  Fahrzeugen
 mit  Antrieb  ausschließlich  durch  Elektromotoren,
 die  ganz  oder  überwiegend  aus  mechanischen
 oder  elektrochemischen  Energiespeichern  oder
 aus  emissionsfrei  betriebenen  Energiewandlern
 gespeist  werden  (Elektrofahrzeuge),  oder  von
 extern  aufladbaren  Hybridelektrofahrzeugen,  ist
 der  Listenpreis  dieser  Kraftfahrzeuge  um  die  da-
 rin  enthaltenen  Kosten  des  Batteriesystems  im
 Zeitpunkt  der  Erstzulassung  des  Kraftfahrzeugs
 wie  folgt  zu  mindern:  für  bis  zum  31.  Dezember
 2013  angeschaffte  Kraftfahrzeuge  um  500  Euro
 pro  Kilowattstunde  der  Batteriekapazität,  dieser
 Betrag  mindert  sich  für  in  den  Folgejahren  an-
 geschaffte  Kraftfahrzeuge  um  jährlich  50  Euro
 pro  Kilowattstunde  der  Batteriekapazität;  die
 Minderung  pro  Kraftfahrzeug  beträgt  höchstens
 10  000  Euro;  dieser  Höchstbetrag  mindert  sich  für
 in  den  Folgejahren  angeschaffte  Kraftfahrzeuge
 um  jährlich  500  Euro.“  ersetzt.

 bb)  In  Satz  3  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  die  Wör-
 ter  „;  bei  der  privaten  Nutzung  von  Fahrzeugen
 mit  Antrieb  ausschließlich  durch  Elektromotoren,
 die  ganz  oder  überwiegend  aus  mechanischen
 oder  elektrochemischen  Energiespeichern  oder
 aus  emissionsfrei  betriebenen  Energiewandlern
 gespeist  werden  (Elektrofahrzeuge),  oder  von
 extern  aufladbaren  Hybridelektrofahrzeugen,
 sind  die  der  Berechnung  der  Entnahme  zugrunde
 zu  legenden  insgesamt  entstandenen  Aufwendun-
 gen  um  die  nach  Satz  2  in  pauschaler  Höhe  festge-
 legten  Aufwendungen,  die  auf  das  Batteriesystem
 entfallen,  zu  mindern.“  ersetzt.

 b)  Absatz  7 wird wie folgt gefasst:

 „(7) Im Fall des §  4 Absatz  3 sind

 1.  bei  der  Bemessung  der  Absetzungen  für  Abnut-
 zung  oder  Substanzverringerung  die  sich  bei  der
 Anwendung  der  Absätze  3  bis  6  ergebenden  Werte
 als  Anschaffungskosten  zugrunde  zu  legen  und

 2.  die  Bewertungsvorschriften  des  Absatzes  1  Num-
 mer  1a  und  der  Nummern  4  bis  7  entsprechend  an-
 zuwenden.“

 6.  §  6b wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  5  wird  das  Wort  „herstellt“  durch  das  Wort
 „hergestellt“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  8  Satz  1  wird  die  Angabe  „Satz  3“  durch
 die Angabe „Satz  2“ ersetzt.

 7.  Dem §  7g Absatz  3 wird folgender Satz angefügt:

 „§  233a  Absatz  2a  der  Abgabenordnung  ist  nicht  anzu-
 wenden.“

 8.  In  §  8  Absatz  2  Satz  4  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  die
 Wörter  „;  §  6  Absatz  1  Nummer  4  Satz  3  zweiter  Halb-
 satz gilt entsprechend.“ ersetzt.
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9.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1  Nummer  3  Buchstabe  a  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  vor  dem  Punkt  am  Ende  die
 Wörter  „und  sofern  auf  die  Leistungen  ein  An-
 spruch besteht“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „,  auf  die  ein  An-
 spruch besteht“ gestrichen.

 b)  Absatz  2 Satz  1 Nummer  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  geleistet werden an

 a)  Versicherungsunternehmen,

 aa)  die  ihren  Sitz  oder  ihre  Geschäftsleitung
 in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  oder  einem  Vertragsstaat  des  Ab-
 kommens  über  den  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum  haben  und  das  Versiche-
 rungsgeschäft  im  Inland  betreiben  dürfen,
 oder

 bb)  denen  die  Erlaubnis  zum  Geschäftsbe-
 trieb  im  Inland  erteilt  ist.

 Darüber  hinaus  werden  Beiträge  nur  berück-
 sichtigt,  wenn  es  sich  um  Beträge  im  Sinne  des
 Absatzes  1  Nummer  3  Satz  1  Buchstabe  a  an
 eine  Einrichtung  handelt,  die  eine  anderwei-
 tige  Absicherung  im  Krankheitsfall  im  Sinne
 des  §  5  Absatz  1  Nummer  13  des  Fünften  Bu-
 ches  Sozialgesetzbuch  oder  eine  der  Beihilfe
 oder  freien  Heilfürsorge  vergleichbare  Absi-
 cherung  im  Sinne  des  §  193  Absatz  3  Satz  2
 Nummer  2  des  Versicherungsvertragsgesetzes
 gewährt.  Dies  gilt  entsprechend,  wenn  ein
 Steuerpflichtiger,  der  weder  seinen  Wohnsitz
 noch  seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  im
 Inland  hat,  mit  den  Beiträgen  einen  Versi-
 cherungsschutz  im  Sinne  des  Absatzes  1
 Nummer  3  Satz  1  erwirbt,

 b)  berufsständische  Versorgungseinrichtungen,

 c)  einen  Sozialversicherungsträger  oder

 d)  einen  Anbieter  im  Sinne  des  §  80.“

 c)  Dem Absatz  4b werden folgende Sätze angefügt:

 „Behörden  im  Sinne  des  §  6  Absatz  1  der  Abgaben-
 ordnung  und  andere  öffentliche  Stellen,  die  einem
 Steuerpflichtigen  für  die  von  ihm  geleisteten  Beiträge
 im  Sinne  des  Absatzes  1  Nummer  2,  3  und  3a  steuer-
 freie  Zuschüsse  gewähren  oder  Vorsorgeaufwendun-
 gen  im  Sinne  dieser  Vorschrift  erstatten  (übermit-
 telnde  Stelle),  haben  der  zentralen  Stelle  jährlich  die
 zur  Gewährung  und  Prüfung  des  Sonderausgabenab-
 zugs  nach  §  10  erforderlichen  Daten  nach  amtlich
 vorgeschriebenem  Datensatz  durch  Datenfernüber-
 tragung  zu  übermitteln.  Ein  Steuerbescheid  ist  zu  än-
 dern,  soweit  Daten  nach  Satz  4  vorliegen  und  sich
 hierdurch  oder  durch  eine  Korrektur  oder  Stornierung
 der  entsprechenden  Daten  eine  Änderung  der  festge-
 setzten  Steuer  ergibt.  §  22a  Absatz  2  sowie  §  150
 Absatz  6 der Abgabenordnung gelten entsprechend.“

 10.  In  §  10b  Absatz  1  Satz  4  werden  die  Wörter  „Richtli-
 nie  77/799/EWG  einschließlich  der  in  diesem  Zusam-
 menhang  anzuwendenden  Durchführungsbestimmun-
 gen  in  den  für  den  jeweiligen  Veranlagungszeitraum
 geltenden  Fassungen  oder  eines  entsprechenden  Nach-
 folgerechtsaktes“  durch  die  Wörter  „Amtshilferichtli-
 nie  gemäß  §  2  Absatz  2  des  EU-Amtshilfegesetzes“  er-
 setzt.

 11.  §  15 Absatz  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „oder  erzielt.“  durch
 die  Wörter  „oder  erzielt;  §  10d  Absatz  4  gilt  ent-
 sprechend.“ ersetzt.

 b)  In  Satz  7  wird  das  Wort  „bezieht.“  durch  die  Wörter
 „bezieht;  §  10d  Absatz  4  gilt  entsprechend.“  ersetzt.

 12.  Dem §  20 Absatz  4a wird folgender Satz angefügt:

 „Geht  Vermögen  einer  Körperschaft  durch  Abspaltung
 auf  andere  Körperschaften  über,  gelten  abweichend
 von  Satz  5  und  §  15  des  Umwandlungssteuergesetzes
 die Sätze  1 und  2 entsprechend.“

 13.  §  32 Absatz  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  d  werden  die  Wör-
 ter  „§  14b  des  Zivildienstgesetzes“  durch  die  Wör-
 ter  „§  5  des  Bundesfreiwilligendienstgesetzes“  er-
 setzt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Berufsausbildung  und
 eines  Erststudiums“  durch  die  Wörter  „Berufsaus-
 bildung oder eines Erststudiums“ ersetzt.

 14.  §  32b  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2  Satz  2  wird  wie  folgt
 geändert:

 a)  In  Buchstabe  b  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Semikolon ersetzt.

 b)  Folgender Buchstabe  c wird angefügt:

 „c)  sind  bei  Gewinnermittlung  nach  §  4  Absatz  3
 die  Anschaffungs-  oder  Herstellungskosten  für
 Wirtschaftsgüter  des  Umlaufvermögens  im
 Zeitpunkt  des  Zuflusses  des  Veräußerungser-
 löses  oder  bei  Entnahme  im  Zeitpunkt  der  Ent-
 nahme  als  Betriebsausgaben  zu  berücksich-
 tigen. §  4 Absatz  3 Satz  5 gilt entsprechend.“

 15.  In  §  32d  Absatz  2  Nummer  4  werden  das  Wort  „sons-
 tige“,  die  Angabe  „Satz  2“  und  die  Angabe  „Satz  1
 zweiter  Halbsatz“  gestrichen  sowie  die  Wörter  „soweit
 die“ durch die Wörter „soweit eine“ ersetzt.

 16.  Dem §  33 Absatz  2 wird folgender Satz angefügt:

 „Aufwendungen  für  die  Führung  eines  Rechtsstreits
 (Prozesskosten)  sind  vom  Abzug  ausgeschlossen,  es
 sei  denn  es  handelt  sich  um  Aufwendungen  ohne  die
 der  Steuerpflichtige  Gefahr  liefe,  seine  Existenzgrund-
 lage  zu  verlieren  und  seine  lebensnotwendigen  Bedürf-
 nisse  in  dem  üblichen  Rahmen  nicht  mehr  befriedigen
 zu können.“

 17.  §  33a Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  4  werden  vor  dem  Punkt  am  Ende  die  Wör-
 ter  „;  ein  angemessenes  Hausgrundstück  im  Sinne
 von  §  90  Absatz  2  Nummer  8  des  Zwölften  Buches
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Sozialgesetzbuch  bleibt  unberücksichtigt“  einge-
 fügt.

 b)  Nach Satz  7 wird folgender Satz angefügt:

 „Nicht  auf  Euro  lautende  Beträge  sind  entsprechend
 dem  für  Ende  September  des  Jahres  vor  dem  Veran-
 lagungszeitraum  von  der  Europäischen  Zentralbank
 bekannt gegebenen Referenzkurs umzurechnen.“

 18.  §  33b Absatz  6 Satz  5 wird wie folgt gefasst:

 „Voraussetzung  ist,  dass  der  Steuerpflichtige  die  Pflege
 entweder  in  seiner  Wohnung  oder  in  der  Wohnung  des
 Pflegebedürftigen  persönlich  durchführt  und  diese
 Wohnung  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  oder  in  einem  Staat  belegen  ist,  auf  den  das  Ab-
 kommen  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  an-
 zuwenden ist.“

 19.  In  §  35  Absatz  1  Satz  4  werden  die  Wörter  „§  34c
 Absatz  1  und  6“  durch  die  Wörter  „§  32d  Absatz  6
 Satz  2, §  34c Absatz  1 und 6“ ersetzt.

 20.  In  §  36  Absatz  5  Satz  1  werden  die  Wörter  „Richtlinie
 77/799/EWG  einschließlich  der  in  diesem  Zusammen-
 hang  anzuwendenden  Durchführungsbestimmungen  in
 den  für  den  jeweiligen  Veranlagungszeitraum  gelten-
 den  Fassungen  oder  eines  entsprechenden  Nachfolge-
 rechtsakts“  durch  die  Wörter  „Amtshilferichtlinie  ge-
 mäß §  2 Absatz  2 des EU-Amtshilfegesetzes“ ersetzt.

 21.  In  §  39  Absatz  9  Satz  1  wird  das  Wort  „Lohnsteuer-
 merkmal“  durch  das  Wort  „Lohnsteuerabzugsmerk-
 mal“ ersetzt.

 22.  In  §  39a  Absatz  1  wird  Satz  2  durch  die  folgenden
 Sätze ersetzt:

 „Der  insgesamt  abzuziehende  Freibetrag  und  der  Hin-
 zurechnungsbetrag  gelten  mit  Ausnahme  von  Satz  1
 Nummer  4  und  vorbehaltlich  der  Sätze  3  bis  5  für  die
 gesamte  Dauer  eines  Kalenderjahres.  Die  Summe  der
 nach  Satz  1  Nummer  1  bis  3  sowie  5  bis  8  ermittelten
 Beträge  wird  längstens  für  einen  Zeitraum  von  zwei
 Kalenderjahren  ab  Beginn  des  Kalenderjahres,  für  das
 der  Freibetrag  erstmals  gilt,  berücksichtigt.  Der  Arbeit-
 nehmer  kann  eine  Änderung  des  Freibetrags  innerhalb
 dieses  Zeitraums  beantragen,  wenn  sich  die  Verhält-
 nisse  zu  seinen  Gunsten  ändern.  Ändern  sich  die  Ver-
 hältnisse  zu  seinen  Ungunsten,  ist  er  verpflichtet,  dies
 dem Finanzamt umgehend anzuzeigen.“

 23.  In  §  39f  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „(§  38b
 Satz  2  Nummer  5)“  durch  die  Wörter  „(§  38b  Absatz  1
 Satz  2 Nummer  5)“ ersetzt.

 24.  In  §  40  Absatz  2  Satz  1  Nummer  5  wird  das  Wort  „Per-
 sonalcomputer“  durch  das  Wort  „Datenverarbeitungs-
 geräte“ ersetzt.

 25.  §  40a Absatz  6 wird wie folgt geändert:

 a)  In  den  Sätzen  1,  4,  5  und  6  werden  jeweils  die  Wör-
 ter „/Verwaltungsstelle Cottbus“ gestrichen.

 b)  In  Satz  3  werden  nach  den  Wörtern  „der  einheit-
 lichen  Pauschsteuer“  die  Wörter  „sowie  die  Er-
 hebung  eines  Säumniszuschlags  und  das  Mahnver-
 fahren für die einheitliche Pauschsteuer“ eingefügt.

 26.  §  42d Absatz  6 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „gewerbsmäßig“  durch  die
 Wörter  „im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  Satz  1  des  Ar-
 beitnehmerüberlassungsgesetzes  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  3.  Februar  1995  (BGBl.  I
 S.  158),  das  zuletzt  durch  Artikel  26  des  Gesetzes
 vom  20.  Dezember  2011  (BGBl.  I  S.  2854)  geän-
 dert worden ist,“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  3.  Februar  1995  (BGBl.  I
 S.  158),  das  zuletzt  durch  Artikel  11  Nummer  21
 des  Gesetzes  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I  S.  1950)
 geändert worden ist,“ gestrichen.

 27.  Nach §  42f wird folgender §  42g eingefügt:

 „§  42g
 Lohnsteuer-Nachschau

 (1)  Die  Lohnsteuer-Nachschau  dient  der  Sicherstel-
 lung  einer  ordnungsgemäßen  Einbehaltung  und  Abfüh-
 rung  der  Lohnsteuer.  Sie  ist  ein  besonderes  Verfahren
 zur  zeitnahen  Aufklärung  steuererheblicher  Sachver-
 halte.

 (2)  Eine  Lohnsteuer-Nachschau  findet  während  der
 üblichen  Geschäfts-  und  Arbeitszeiten  statt.  Dazu  kön-
 nen  die  mit  der  Nachschau  Beauftragten  ohne  vorhe-
 rige  Ankündigung  und  außerhalb  einer  Lohnsteuer-
 Außenprüfung  Grundstücke  und  Räume  von  Personen,
 die  eine  gewerbliche  oder  berufliche  Tätigkeit  aus-
 üben,  betreten.  Wohnräume  dürfen  gegen  den  Willen
 des  Inhabers  nur  zur  Verhütung  dringender  Gefahren
 für  die  öffentliche  Sicherheit  und  Ordnung  betreten
 werden.

 (3)  Die  von  der  Lohnsteuer-Nachschau  betroffenen
 Personen  haben  dem  mit  der  Nachschau  Beauftragten
 auf  Verlangen  Lohn-  und  Gehaltsunterlagen,  Aufzeich-
 nungen,  Bücher,  Geschäftspapiere  und  andere  Urkun-
 den  über  die  der  Lohnsteuer-Nachschau  unterliegenden
 Sachverhalte  vorzulegen  und  Auskünfte  zu  erteilen,
 soweit  dies  zur  Feststellung  einer  steuerlichen  Erheb-
 lichkeit  zweckdienlich  ist.  §  42f  Absatz  2  Satz  2  und  3
 gilt sinngemäß.

 (4)  Wenn  die  bei  der  Lohnsteuer-Nachschau  getrof-
 fenen  Feststellungen  hierzu  Anlass  geben,  kann  ohne
 vorherige  Prüfungsanordnung  (§  196  der  Abgabenord-
 nung)  zu  einer  Lohnsteuer-Außenprüfung  nach  §  42f
 übergegangen  werden.  Auf  den  Übergang  zur  Außen-
 prüfung wird schriftlich hingewiesen.

 (5)  Werden  anlässlich  einer  Lohnsteuer-Nachschau
 Verhältnisse  festgestellt,  die  für  die  Festsetzung  und
 Erhebung  anderer  Steuern  erheblich  sein  können,  so  ist
 die  Auswertung  der  Feststellungen  insoweit  zulässig,
 als  ihre  Kenntnis  für  die  Besteuerung  der  in  Absatz  2
 genannten  Personen  oder  anderer  Personen  von  Bedeu-
 tung sein kann.“

 28.  §  43 Absatz  1 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1a  werden  nach  dem  Wort  „Aktien“  die
 Wörter  „und  Genussscheinen“  und  nach  dem  Wort
 „Dividendenscheine“  die  Wörter  „oder  sonstigen
 Erträgnisscheine“ eingefügt.
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b)  In  Nummer  2  Satz  3  wird  das  Semikolon  durch  ei-
 nen Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt:

 „Beim  Steuerabzug  auf  Kapitalerträge  sind  die  für
 den  Steuerabzug  nach  Nummer  1a  geltenden  Vor-
 schriften entsprechend anzuwenden, wenn

 a)  die  Teilschuldverschreibungen  und  Genuss-
 rechte  gemäß  §  5  des  Depotgesetzes  zur  Sammel-
 verwahrung  durch  eine  Wertpapiersammelbank
 zugelassen  sind  und  dieser  zur  Sammelverwah-
 rung  im  Inland  anvertraut  wurden,

 b)  die  Teilschuldverschreibungen  und  Genuss-
 rechte  gemäß  §  2  Satz  1  des  Depotgesetzes  ge-
 sondert  aufbewahrt  werden  oder

 c)  die  Erträge  der  Teilschuldverschreibungen  und
 Genussrechte  gegen  Aushändigung  der  Erträg-
 nisscheine  ausgezahlt  oder  gutgeschrieben  wer-
 den;“.

 29.  §  43b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Muttergesellschaft  im  Sinne  des  Absatzes  1
 ist  jede  Gesellschaft,  die  die  in  der  Anlage  2  zu
 diesem  Gesetz  bezeichneten  Voraussetzungen
 erfüllt  und  nach  Artikel  3  Absatz  1  Buchstabe  a
 der  Richtlinie  2011/96/EU  des  Rates  vom
 30.  November  2011  über  das  gemeinsame
 Steuersystem  der  Mutter-  und  Tochtergesell-
 schaften  verschiedener  Mitgliedstaaten  (ABl.  L
 345  vom  29.12.2011,  S.  8)  zum  Zeitpunkt  der
 Entstehung  der  Kapitalertragsteuer  nach  §  44
 Absatz  1  Satz  2  nachweislich  mindestens  zu
 10  Prozent  unmittelbar  am  Kapital  der  Tochter-
 gesellschaft (Mindestbeteiligung) beteiligt ist.“

 bb)  In  Satz  3  wird  die  Angabe  „Richtlinie  90/435/
 EWG“  durch  die  Angabe  „Richtlinie  2011/96/
 EU“ ersetzt.

 b)  Absatz  3 wird aufgehoben.

 30  Nach  §  44  Absatz  1  wird  folgender  Absatz  1a  einge-
 fügt:

 „(1a)  Werden  inländische  Aktien  über  eine  auslän-
 dische  Stelle  mit  Dividendenberechtigung  erworben,
 aber  ohne  Dividendenanspruch  geliefert  und  leitet  die
 ausländische  Stelle  auf  die  Erträge  im  Sinne  des  §  20
 Absatz  1  Nummer  1  Satz  4  einen  einbehaltenen  Steu-
 erbetrag  im  Sinne  des  §  43a  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 an  eine  inländische  Wertpapiersammelbank  weiter,  ist
 diese  zur  Abführung  der  einbehaltenen  Steuer  ver-
 pflichtet.  Bei  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  43
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2  gilt  Satz  1  entspre-
 chend.“

 31.  §  44a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Soweit  die  Kapitalerträge  zusammen  mit
 den  Kapitalerträgen,  für  die  die  Kapitalertragsteuer
 nach  §  44b  zu  erstatten  ist  oder  nach  Absatz  10  kein
 Steuerabzug  vorzunehmen  ist,  den  Sparer-Pausch-
 betrag  nach  §  20  Absatz  9  nicht  übersteigen,  ist  ein

 Steuerabzug  nicht  vorzunehmen  bei  Kapitalerträ-
 gen im Sinne des

 1.  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2  aus  Ge-
 nussrechten  oder

 2.  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2  aus  Antei-
 len,  die  von  einer  Kapitalgesellschaft  ihren
 Arbeitnehmern  überlassen  worden  sind  und  von
 ihr,  einem  von  der  Kapitalgesellschaft  bestellten
 Treuhänder,  einem  inländischen  Kreditinstitut
 oder  einer  inländischen  Zweigniederlassung  ei-
 ner  der  in  §  53b  Absatz  1  oder  7  des  Gesetzes
 über  das  Kreditwesen  genannten  Institute  oder
 Unternehmen  verwahrt  werden,  und

 3.  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3  bis  7  und  8  bis
 12  sowie  Satz  2,  die  einem  unbeschränkt  ein-
 kommensteuerpflichtigen  Gläubiger  zufließen.

 Den  Arbeitnehmern  im  Sinne  des  Satzes  1  stehen
 Arbeitnehmer  eines  mit  der  Kapitalgesellschaft  ver-
 bundenen  Unternehmens  nach  §  15  des  Aktienge-
 setzes  sowie  frühere  Arbeitnehmer  der  Kapitalge-
 sellschaft  oder  eines  mit  ihr  verbundenen  Unterneh-
 mens  gleich.  Den  von  der  Kapitalgesellschaft  über-
 lassenen  Anteilen  stehen  Aktien  gleich,  die  den
 Arbeitnehmern  bei  einer  Kapitalerhöhung  auf
 Grund  ihres  Bezugsrechts  aus  den  von  der  Kapital-
 gesellschaft  überlassenen  Aktien  zugeteilt  worden
 sind  oder  die  den  Arbeitnehmern  auf  Grund  einer
 Kapitalerhöhung  aus  Gesellschaftsmitteln  gehören.
 Bei  Kapitalerträgen  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1,  2  bis  7  und  8  bis  12  sowie  Satz  2,
 die  einem  unbeschränkt  einkommensteuerpflichti-
 gen  Gläubiger  zufließen,  ist  der  Steuerabzug  nicht
 vorzunehmen,  wenn  anzunehmen  ist,  dass  auch  für
 Fälle  der  Günstigerprüfung  nach  §  32d  Absatz  6
 keine Steuer entsteht.“

 b)  Absatz  2 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  wird  das  Wort  „Nummer“  durch
 das Wort „Satz“ ersetzt.

 bb)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „Nummer  2“
 durch die Angabe „Satz  4“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  6,  7  und  8  bis  12  sowie  Satz  2“
 durch  die  Wörter  „§  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,
 2, 6, 7 und  8 bis  12 sowie Satz  2“ ersetzt.

 d)  Absatz  7 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  7a  bis  7c“  durch  die  Wörter
 „§  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,  2,  3  und  7a
 bis 7c“ ersetzt.

 bb)  Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

 cc)  In  dem  bisherigen  Satz  4  werden  die  Wörter
 „der  Sätze  1  und  2“  durch  die  Wörter  „des  Sat-
 zes 1“ ersetzt.

 e)  Absatz  8 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  43  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1,  soweit  es  sich  um  Erträge
 aus  Anteilen  an  Gesellschaften  mit  beschränk-
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ter  Haftung  und  Namensaktien  nicht  börsenno-
 tierter  Aktiengesellschaften  handelt,  sowie  von
 Erträgen  aus  Genussrechten  im  Sinne  des  §  43
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  Kapitalerträ-
 gen  im  Sinne  des  §  43  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  2  und  3  unter  der  Voraussetzung,  dass
 diese  Wirtschaftsgüter  nicht  sammelverwahrt
 werden,  und  bei  Kapitalerträgen  im  Sinne  des
 §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  7a“  durch  die
 Wörter  „§  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,  2,  3
 und 7a“ ersetzt.

 bb)  Satz  2 wird aufgehoben.

 f)  In  Absatz  9  Satz  2  werden  die  Wörter  „§  50d
 Absatz  1  Satz  3  bis  11“  durch  die  Wörter  „§  50d
 Absatz  1 Satz  3 bis 12“ ersetzt.

 g)  Absatz  10 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  3  werden  die  Wörter  „Absatz  7
 Satz  4“  durch  die  Wörter  „Absatz  7  Satz  2“  er-
 setzt.

 bb)  In  Nummer  4  werden  die  Wörter  „Absatz  8
 Satz  3“  durch  die  Wörter  „Absatz  8  Satz  2“  er-
 setzt.

 32.  §  44b wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze  1 bis  4 werden aufgehoben.

 b)  Absatz  6 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  3  werden  die  Wörter  „§  44a  Ab-
 satz  7  Satz  4“  durch  die  Wörter  „§  44a  Ab-
 satz 7 Satz  2“ ersetzt.

 bb)  In  Nummer  4  werden  die  Wörter  „§  44a
 Absatz  8  Satz  3“  durch  die  Wörter  „§  44a
 Absatz  8 Satz  2“ ersetzt.

 c)  Folgender Absatz  7 wird angefügt:

 „(7)  Eine  Gesamthandsgemeinschaft  kann  für
 ihre  Mitglieder  im  Sinne  des  §  44a  Absatz  7  oder
 Absatz  8  eine  Erstattung  der  Kapitalertragsteuer
 bei  dem  für  die  gesonderte  Feststellung  ihrer  Ein-
 künfte  zuständigen  Finanzamt  beantragen.  Die  Er-
 stattung  ist  unter  den  Voraussetzungen  des  §  44a
 Absatz  4,  7  oder  Absatz  8  und  in  dem  dort  be-
 stimmten Umfang zu gewähren.“

 33.  §  45a Absatz  2 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Folgende  Stellen  sind  verpflichtet,  dem  Gläubiger  der
 Kapitalerträge  auf  Verlangen  eine  Bescheinigung  nach
 amtlich  vorgeschriebenem  Muster  auszustellen,  die  die
 nach  §  32d  erforderlichen  Angaben  enthält;  bei  Vor-
 liegen der Voraussetzungen des

 1.  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,  2  bis  4,  7a  und  7b
 der Schuldner der Kapitalerträge,

 2.  §  43  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a,  6,  7  und  8  bis  12
 sowie  Satz  2  die  die  Kapitalerträge  auszahlende
 Stelle vorbehaltlich des Absatzes 3, und

 3.  §  44  Absatz  1a  die  zur  Abführung  der  Steuer  ver-
 pflichtete Stelle.“

 34.  §  45b wird aufgehoben.

 35.  In  §  45d  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „oder  auf
 Grund  von  Sammelanträgen  nach  §  45b  Absatz  1
 und  2  die  Erstattung  von  Kapitalertragsteuer  bean-
 tragt“ gestrichen.

 36.  §  50d wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Absatz  1  Satz  10  wird  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Ist  der  Gläubiger  der  Kapitalerträge  oder  Vergü-
 tungen  eine  Person,  der  die  Kapitalerträge  oder  Ver-
 gütungen  nach  diesem  Gesetz  oder  nach  dem  Steu-
 errecht  des  anderen  Vertragsstaats  nicht  zugerech-
 net  werden,  steht  der  Anspruch  auf  völlige  oder
 teilweise  Erstattung  des  Steuerabzugs  vom  Kapital-
 ertrag  oder  nach  §  50a  auf  Grund  eines  Abkom-
 mens  zur  Vermeidung  der  Doppelbesteuerung  nur
 der  Person  zu,  der  die  Kapitalerträge  oder  Vergü-
 tungen  nach  den  Steuergesetzen  des  anderen  Ver-
 tragsstaats  als  Einkünfte  oder  Gewinne  einer  ansäs-
 sigen Person zugerechnet werden.“

 b)  Absatz  9 Satz  3 wird wie folgt gefasst:

 „Bestimmungen  eines  Abkommens  zur  Vermei-
 dung  der  Doppelbesteuerung,  sowie  Absatz  8  und
 §  20  Absatz  2  des  Außensteuergesetzes  bleiben  un-
 berührt,  soweit  sie  jeweils  die  Freistellung  von  Ein-
 künften  in  einem  weitergehenden  Umfang  ein-
 schränken.“

 c)  Absatz  10 wird wie folgt gefasst:

 „(10)  Sind  auf  eine  Vergütung  im  Sinne  des  §  15
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  Satz  1  zweiter  Halbsatz
 und  Nummer  3  zweiter  Halbsatz  die  Vorschriften
 eines  Abkommens  zur  Vermeidung  der  Doppelbe-
 steuerung  anzuwenden  und  enthält  das  Abkommen
 keine  solche  Vergütungen  betreffende  ausdrück-
 liche  Regelung,  gilt  die  Vergütung  für  Zwecke  der
 Anwendung  des  Abkommens  zur  Vermeidung  der
 Doppelbesteuerung  ausschließlich  als  Teil  des
 Unternehmensgewinns  des  vergütungsberechtigten
 Gesellschafters.  Satz  1  gilt  auch  für  die  durch  das
 Sonderbetriebsvermögen  veranlassten  Erträge  und
 Aufwendungen.  Die  Vergütung  des  Gesellschafters
 ist  ungeachtet  der  Vorschriften  eines  Abkommens
 zur  Vermeidung  der  Doppelbesteuerung  über  die
 Zuordnung  von  Vermögenswerten  zu  einer  Be-
 triebsstätte  derjenigen  Betriebsstätte  der  Gesell-
 schaft  zuzurechnen,  der  der  Aufwand  für  die  der
 Vergütung  zugrunde  liegende  Leistung  zuzuordnen
 ist;  die  in  Satz  2  genannten  Erträge  und  Aufwen-
 dungen  sind  der  Betriebsstätte  zuzurechnen,  der  die
 Vergütung  zuzuordnen  ist.  Die  Sätze  1  bis  3  gelten
 auch  in  den  Fällen  des  §  15  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  2  Satz  2  sowie  in  den  Fällen  des  §  15
 Absatz  1  Satz  2  entsprechend.  Sind  Einkünfte  im
 Sinne  der  Sätze  1  bis  4  einer  Person  zuzurechnen,
 die  nach  einem  Abkommen  zur  Vermeidung  der
 Doppelbesteuerung  als  im  anderen  Staat  ansässig
 gilt,  und  weist  der  Steuerpflichtige  nach,  dass  der
 andere  Staat  die  Einkünfte  besteuert,  ohne  die  dar-
 auf  entfallende  deutsche  Steuer  anzurechnen,  ist  die
 in  diesem  Staat  nachweislich  auf  diese  Einkünfte
 festgesetzte  und  gezahlte  und  um  einen  entstande-
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nen  Ermäßigungsanspruch  gekürzte,  der  deutschen
 Einkommensteuer  entsprechende,  anteilige  auslän-
 dische  Steuer  bis  zur  Höhe  der  anteilig  auf  diese
 Einkünfte  entfallenden  deutschen  Einkommen-
 steuer  anzurechnen.  Satz  5  gilt  nicht,  wenn  das  Ab-
 kommen  zur  Vermeidung  der  Doppelbesteuerung
 eine  ausdrückliche  Regelung  für  solche  Einkünfte
 enthält. Die Sätze 1 bis 6

 1.  sind  nicht  auf  Gesellschaften  im  Sinne  des  §  15
 Absatz  3  Nummer  2  anzuwenden;

 2.  gelten  entsprechend,  wenn  die  Einkünfte  zu  den
 Einkünften  aus  selbständiger  Arbeit  im  Sinne  des
 §  18  gehören;  dabei  tritt  der  Artikel  über  die  selb-
 ständige  Arbeit  an  die  Stelle  des  Artikels  über  die
 Unternehmenseinkünfte,  wenn  das  Abkommen
 zur  Vermeidung  der  Doppelbesteuerung  einen
 solchen  Artikel  enthält.

 Absatz  9 Satz  1 Nummer  1 bleibt unberührt.“

 37.  Nach §  50h wird folgender §  50i eingefügt:

 „§  50i
 Besteuerung bestimmter Einkünfte und Anwendung

 von Doppelbesteuerungsabkommen

 Sind  Wirtschaftsgüter  des  Betriebsvermögens  oder
 sind  Anteile  im  Sinne  des  §  17  vor  dem  …  [einsetzen:
 Datum  des  Tages  der  Verkündung  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes]  in  das  Betriebsvermögen  einer
 Personengesellschaft  im  Sinne  des  §  15  Absatz  3  über-
 tragen  oder  überführt  worden,  und  ist  eine  Besteuerung
 der  stillen  Reserven  im  Zeitpunkt  der  Übertragung
 oder  Überführung  unterblieben,  so  ist  der  Gewinn,  den
 ein  Steuerpflichtiger,  der  im  Sinne  eines  Abkommens
 zur  Vermeidung  der  Doppelbesteuerung  im  anderen
 Vertragsstaat  ansässig  ist,  aus  der  späteren  Veräuße-
 rung  oder  Entnahme  dieser  Wirtschaftsgüter  oder  An-
 teile  erzielt,  ungeachtet  entgegenstehender  Bestim-
 mungen  des  Abkommens  zur  Vermeidung  der
 Doppelbesteuerung  zu  versteuern.  Auch  die  laufenden
 Einkünfte  aus  der  Beteiligung  an  der  Personengesell-
 schaft,  auf  die  die  in  Satz  1  genannten  Wirtschaftsgüter
 oder  Anteile  übertragen  oder  überführt  wurden,  sind
 ungeachtet  entgegenstehender  Bestimmungen  des  Ab-
 kommens  zur  Vermeidung  der  Doppelbesteuerung  zu
 versteuern.  Die  Sätze  1  und  2  gelten  sinngemäß,  wenn
 Wirtschaftsgüter  vor  dem  …  [einsetzen:  Datum  des
 Tages  der  Verkündung  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes]  Betriebsvermögen  einer  Personengesellschaft
 geworden  sind,  die  deswegen  Einkünfte  aus  Gewerbe-
 betrieb  erzielt,  weil  der  Steuerpflichtige  sowohl  im
 überlassenden  Betrieb  als  auch  im  nutzenden  Betrieb
 allein  oder  zusammen  mit  anderen  Gesellschaftern  ei-
 nen  einheitlichen  geschäftlichen  Betätigungswillen
 durchsetzen  kann  und  dem  nutzenden  Betrieb  eine  we-
 sentliche Betriebsgrundlage zur Nutzung überlässt.“

 38.  §  51a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2c Nummer  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Identifika-
 tionsnummer“  die  Wörter  „und  des  Geburts-
 datums“ eingefügt.

 bb)  Nach Satz  2 wird folgender Satz eingefügt:

 „Im  Übrigen  kann  der  Kirchensteuerabzugs-
 verpflichtete  eine  Anlassabfrage  bei  Begrün-
 dung  einer  Geschäftsbeziehung  oder  auf  Veran-
 lassung  des  Kunden  an  das  Bundeszentralamt
 für Steuern richten.“

 cc)  Nach  dem  neuen  Satz  5  werden  die  folgenden
 Sätze eingefügt:

 „Anträge  auf  das  Setzen  der  Sperrvermerke,
 die  im  aktuellen  Kalenderjahr  für  eine  Regel-
 abfrage  berücksichtigt  werden  sollen,  müssen
 bis  zum  30.  Juni  beim  Bundeszentralamt  für
 Steuern  eingegangen  sein.  Alle  übrigen  Sperr-
 vermerke  können  nur  berücksichtigt  werden,
 wenn  sie  spätestens  zwei  Monate  vor  der  Ab-
 frage  des  Kirchensteuerabzugsverpflichteten
 eingegangen  sind.  Dies  gilt  für  den  Widerruf
 entsprechend.“

 b)  Absatz  2e wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Identifika-
 tionsnummer“  die  Wörter  „nach  amtlich  vorge-
 schriebenem Vordruck“ eingefügt.

 bb)  Die Sätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst:

 „Der  Sperrvermerk  verpflichtet  den  Kirchen-
 steuerpflichtigen  für  jeden  Veranlagungszeit-
 raum,  in  dem  Kapitalertragsteuer  einbehalten
 worden  ist,  zur  Abgabe  einer  Steuererklärung
 zum  Zwecke  der  Veranlagung  nach  Absatz  2d
 Satz  1.  Das  Bundeszentralamt  für  Steuern
 übermittelt  für  jeden  Veranlagungszeitraum,  in
 dem  der  Sperrvermerk  abgerufen  worden  ist,
 an  das  Wohnsitzfinanzamt  Name  und  Anschrift
 des  Kirchensteuerabzugsverpflichteten,  an  den
 im  Fall  des  Absatzes  2c  Nummer  3  auf  Grund
 des  Sperrvermerks  ein  Nullwert  im  Sinne  des
 Absatzes  2c  Satz  1  Nummer  3  Satz  6  mitgeteilt
 worden  ist.  Das  Wohnsitzfinanzamt  fordert  den
 Kirchensteuerpflichtigen  zur  Abgabe  einer
 Steuererklärung  nach  §  149  Absatz  1  Satz  1
 und 2 der Abgabenordnung auf.“

 39.  §  52 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Diese  Fassung  des  Gesetzes  ist,  soweit  in  den
 folgenden  Absätzen  und  in  §  52a  nichts  anderes  be-
 stimmt  ist,  erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum
 2013  anzuwenden.  Beim  Steuerabzug  vom  Arbeits-
 lohn  gilt  Satz  1  mit  der  Maßgabe,  dass  diese  Fassung
 erstmals  auf  den  laufenden  Arbeitslohn  anzuwenden
 ist,  der  für  einen  nach  dem  31.  Dezember  2012
 endenden  Lohnzahlungszeitraum  gezahlt  wird,  und
 auf  sonstige  Bezüge,  die  nach  dem  31.  Dezember
 2012  zufließen.“

 b)  Dem Absatz  4d werden folgende Sätze angefügt:

 „§  3  Nummer  40  Buchstabe  d  Satz  2  in  der  Fassung
 des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes]  ist  erstmals  für  den  Veran-
 lagungszeitraum  2014  anzuwenden.  Bei  vom  Kalen-
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derjahr  abweichenden  Wirtschaftsjahren  ist  §  3
 Nummer  40  Buchstabe  d  Satz  2  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  erstmals  für  den  Veranla-
 gungszeitraum  anzuwenden,  in  dem  das  Wirt-
 schaftsjahr  endet,  das  nach  dem  31.  Dezember  2013
 begonnen  hat.“

 c)  Nach  Absatz  4f  wird  folgender  Absatz  4g  einge-
 fügt:

 „(4g)  §  3  Nummer  5  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  vorbehaltlich  des  Satzes  2
 erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum  2013  anzu-
 wenden.  §  3  Nummer  5  in  der  am  …  [einsetzen:
 Tag  der  Verkündung  des  vorliegenden  Änderungs-
 gesetzes]  geltenden  Fassung  ist  weiterhin  anzuwen-
 den  für  freiwillig  Wehrdienst  Leistende,  die  das
 Dienstverhältnis  vor  dem  1.  Januar  2014  begonnen
 haben.“

 d)  Der bisherige Absatz  4g wird Absatz  4h.

 e)  Absatz  16 Satz  11 wird wie folgt gefasst:

 „§  6  Absatz  1  Nummer  4  Satz  2  und  3  in  der  Fas-
 sung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes])  ist  für  Fahrzeuge  mit
 Antrieb  ausschließlich  durch  Elektromotoren,  die
 ganz  oder  überwiegend  aus  mechanischen  oder
 elektrochemischen  Energiespeichern  oder  aus  emis-
 sionsfrei  betriebenen  Energiewandlern  gespeist
 werden  (Elektrofahrzeuge),  oder  für  extern  auf-
 ladbare  Hybridelektrofahrzeuge,  anzuwenden,  die
 vor dem 1.  Januar 2023 angeschafft werden.“

 f)  Die  Sätze  1  und  2  des  Absatzes  24a  in  der  Fassung
 des  Bürgerentlastungsgesetzes  Krankenversiche-
 rung  vom  16.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  1959)  werden
 dem  Absatz  24a  in  der  Fassung  des  Beitreibungs-
 richtlinie-Umsetzungsgesetzes  vom  7.  Dezember
 2011 (BGBl. I S.  2592) angefügt.

 g)  Absatz  24a  in  der  Fassung  des  Bürgerentlastungs-
 gesetzes  Krankenversicherung  vom  16.  Juli  2009
 (BGBl. I S.  1959) wird aufgehoben.

 h)  Dem Absatz  24b wird folgender Satz vorangestellt:

 „§  10  Absatz  4b  Satz  4  bis  6  in  der  Fassung  des
 Artikels  2  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes])  ist  erstmals  für  die  Übermittlung
 der  Daten  des  Veranlagungszeitraums  2016  anzu-
 wenden.“

 i)  In  Absatz  32b  wird  nach  Satz  1  folgender  Satz  ein-
 gefügt:

 „§  15  Absatz  4  Satz  2  und  7  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  in  allen  Fällen  anzuwen-

 den,  in  denen  am  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages
 nach  der  Verkündung]  die  Feststellungsfrist  noch
 nicht abgelaufen ist.“

 j)  In  Absatz  40  wird  nach  Satz  9  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „§  32  Absatz  5  ist  letztmals  für  den  Veranlagungs-
 zeitraum  2018  anzuwenden;  Voraussetzung  hierfür
 ist,  dass  das  Kind  den  Dienst  oder  die  Tätigkeit  vor
 dem 1.  Juli 2011 angetreten hat.“

 k)  Dem Absatz  43a wird folgender Satz angefügt:

 „§  32b  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2  Satz  2  Buch-
 stabe  c  ist  erstmals  auf  Wirtschaftsgüter  des  Um-
 laufvermögens  anzuwenden,  die  nach  dem  28.  Feb-
 ruar  2013  angeschafft,  hergestellt  oder  in  das  Be-
 triebsvermögen eingelegt werden.“

 l)  Nach  Absatz  44  wird  folgender  Absatz  44a  einge-
 fügt:

 „(44a)  §  32d  Absatz  2  Nummer  4  in  der  Fassung
 des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  gilt  für  Bezüge  oder  Einnah-
 men, die nach dem 31.  Dezember 2013 zufließen.“

 m)  Folgender Absatz  46 wird eingefügt:

 „(46)  §  33a  Absatz  1  Satz  4  und  8  in  der  Fassung
 des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  in  allen  Fällen  anzuwen-
 den,  in  denen  die  Einkommensteuer  noch  nicht  be-
 standskräftig veranlagt ist.“

 n)  Nach  Absatz  50g  wird  folgender  Absatz  50h  einge-
 fügt:

 „(50h)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen
 kann  im  Einvernehmen  mit  den  obersten  Finanzbe-
 hörden  der  Länder  in  einem  Schreiben  mitteilen,  ab
 wann  die  Regelungen  in  §  39a  Absatz  1  Satz  3  bis  5
 erstmals  anzuwenden  sind.  Dieses  Schreiben  ist  im
 Bundessteuerblatt zu veröffentlichen.“

 o)  Absatz  55a wird wie folgt gefasst:

 „(55a)  §  43b  und  die  Anlage  2  (zu  §  43b)  in  der
 Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle
 des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  sind  erst-
 mals  auf  Ausschüttungen  anzuwenden,  die  nach
 dem 31.  Dezember 2011 zufließen.“

 p)  Die Absätze  55c und  55d werden aufgehoben.

 q)  Absatz  59a wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach Satz  6 wird folgender Satz eingefügt:

 „§  50d  Absatz  1  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:
 Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Ände-
 rungsgesetzes])  ist  erstmals  auf  Zahlungen  an-
 zuwenden,  die  nach  dem  …  [einsetzen:  Datum
 des Tages nach der Verkündung] erfolgen.“
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bb)  Nach  dem  neuen  Satz  8  werden  die  folgenden
 Sätze eingefügt:

 „§  50d  Absatz  9  Satz  3  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes])  ist  in  allen  Fällen
 anzuwenden,  in  denen  die  Einkommensteuer
 noch  nicht  bestandskräftig  festgesetzt  worden
 ist.  §  50d  Absatz  10  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorlie-
 genden  Änderungsgesetzes])  ist  in  allen  Fällen
 anzuwenden,  in  denen  die  Einkommen-  und
 Körperschaftsteuer  noch  nicht  bestandskräftig
 festgesetzt worden ist.“

 r)  Nach  Absatz  59c  wird  folgender  Absatz  59d  einge-
 fügt:

 „(59d)  §  50i  ist  auf  die  Veräußerung  von  Wirt-
 schaftsgütern  oder  Anteilen  oder  ihrer  Entnahme
 anzuwenden,  die  nach  dem  …  [einsetzen:  Datum
 des  Tages  der  Verkündung  des  vorliegenden  Ände-
 rungsgesetzes]  stattfinden.  Hinsichtlich  der  laufen-
 den  Einkünfte  aus  der  Beteiligung  an  der  Personen-
 gesellschaft  ist  die  Vorschrift  in  allen  Fällen  anzu-
 wenden,  in  denen  die  Einkommensteuer  noch  nicht
 bestandskräftig festgesetzt worden ist.“

 s)  Die  bisherigen  Absätze  59d  und  59e  werden  die
 neuen Absätze 59e und 59f.

 40.  §  52a wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  10 wird folgender Satz angefügt:

 „§  20  Absatz  4a  Satz  7  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  auf  Abspaltungen
 anzuwenden,  bei  denen  die  Anmeldung  zur  Eintra-
 gung  in  das  öffentliche  Register,  das  für  die  Wirk-
 samkeit  des  jeweiligen  Vorgangs  maßgebend  ist,
 nach dem 31.  Dezember 2012 erfolgt.“

 b)  Nach  Absatz  16b  werden  die  folgenden  Absätze  16c
 und  16d  eingefügt:

 „(16c)  §  43  Absatz  1  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  anzuwenden  auf
 Kapitalerträge,  die  dem  Gläubiger  nach  dem
 31.  Dezember  2012  zufließen.  §  44  Absatz  1a  in
 der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle
 des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  erstmals
 anzuwenden  auf  Kapitalerträge,  die  dem  Gläubiger
 nach  dem  31.  Dezember  2012  zufließen.  §  44a
 Absatz  1,  2,  5,  7,  8  und  10  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  anzuwenden  auf
 Kapitalerträge,  die  dem  Gläubiger  nach  dem
 31.  Dezember  2012  zufließen.  §  44b  Absatz  1  bis  4
 ist  letztmals  anzuwenden  auf  Kapitalerträge,  die
 dem  Gläubiger  vor  dem  1.  Januar  2013  zufließen.

 §  45b  ist  letztmals  anzuwenden  auf  Kapitalerträge,
 die  dem  Gläubiger  vor  dem  1.  Januar  2013  zuflie-
 ßen.  §  45a  Absatz  2  Satz  1  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  anzuwenden  auf
 Kapitalerträge,  die  dem  Gläubiger  nach  dem
 31.  Dezember  2012  zufließen.  §  45d  Absatz  1  in
 der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle
 des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  erstmals
 anzuwenden  auf  Kapitalerträge,  die  dem  Gläubiger
 nach dem 31.  Dezember 2012 zufließen.

 (16d)  §  44b  Absatz  6  und  7  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  anzuwenden  auf
 Kapitalerträge,  die  dem  Gläubiger  nach  dem
 31.  Dezember 2012 zufließen.“

 c)  In  Absatz  18  Satz  2  wird  die  Angabe  „31.  Dezem-
 ber  2013“  durch  die  Angabe  „31.  Dezember  2014“
 ersetzt.

 41.  Nach §  52a wird folgender §  52b eingefügt:

 „§  52b
 Übergangsregelungen bis zur Anwendung

 der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale

 (1)  Die  Lohnsteuerkarte  2010  und  die  Bescheini-
 gung  für  den  Lohnsteuerabzug  (Absatz  3)  gelten  mit
 den  eingetragenen  Lohnsteuerabzugsmerkmalen  auch
 für  den  Steuerabzug  vom  Arbeitslohn  ab  dem  1.  Januar
 2011  bis  zur  erstmaligen  Anwendung  der  elektro-
 nischen  Lohnsteuerabzugsmerkmale  durch  den  Arbeit-
 geber  (Übergangszeitraum).  Voraussetzung  ist,  dass
 dem  Arbeitgeber  entweder  die  Lohnsteuerkarte  2010
 oder  die  Bescheinigung  für  den  Lohnsteuerabzug  vor-
 liegt.  In  diesem  Übergangszeitraum  hat  der  Arbeitge-
 ber  die  Lohnsteuerkarte  2010  und  die  Bescheinigung
 für den Lohnsteuerabzug

 1.  während  des  Dienstverhältnisses  aufzubewahren,  er
 darf sie nicht vernichten;

 2.  dem  Arbeitnehmer  zur  Vorlage  beim  Finanzamt
 vorübergehend zu überlassen sowie

 3.  nach  Beendigung  des  Dienstverhältnisses  innerhalb
 einer angemessenen Frist herauszugeben.

 Nach  Ablauf  des  auf  den  Einführungszeitraum
 (Absatz  5  Satz  2)  folgenden  Kalenderjahres  darf  der
 Arbeitgeber  die  Lohnsteuerkarte  2010  und  die  Be-
 scheinigung  für  den  Lohnsteuerabzug  vernichten.  Ist
 auf  der  Lohnsteuerkarte  2010  eine  Lohnsteuerbeschei-
 nigung  erteilt  und  ist  die  Lohnsteuerkarte  an  den
 Arbeitnehmer  herausgegeben  worden,  kann  der  Arbeit-
 geber  bei  fortbestehendem  Dienstverhältnis  die  Lohn-
 steuerabzugsmerkmale  der  Lohnsteuerkarte  2010  im
 Übergangszeitraum  weiter  anwenden,  wenn  der
 Arbeitnehmer  schriftlich  erklärt,  dass  die  Lohnsteuer-
 abzugsmerkmale  der  Lohnsteuerkarte  2010  weiterhin
 zutreffend sind.

 (2)  Für  Eintragungen  auf  der  Lohnsteuerkarte  2010
 und  in  der  Bescheinigung  für  den  Lohnsteuerabzug  im
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Übergangszeitraum  ist  das  Finanzamt  zuständig.  Der
 Arbeitnehmer  ist  verpflichtet,  die  Eintragung  der  Steu-
 erklasse  und  der  Zahl  der  Kinderfreibeträge  auf  der
 Lohnsteuerkarte  2010  und  in  der  Bescheinigung  für
 den  Lohnsteuerabzug  umgehend  durch  das  Finanzamt
 ändern  zu  lassen,  wenn  die  Eintragung  von  den  Ver-
 hältnissen  zu  Beginn  des  jeweiligen  Kalenderjahres  im
 Übergangszeitraum  zu  seinen  Gunsten  abweicht.  Diese
 Verpflichtung  gilt  auch  in  den  Fällen,  in  denen  die
 Steuerklasse  II  bescheinigt  ist  und  die  Voraussetzungen
 für  die  Berücksichtigung  des  Entlastungsbetrags  für
 Alleinerziehende  (§  24b)  im  Laufe  des  Kalenderjahres
 entfallen.  Kommt  der  Arbeitnehmer  seiner  Verpflich-
 tung  nicht  nach,  so  hat  das  Finanzamt  die  Eintragung
 von  Amts  wegen  zu  ändern;  der  Arbeitnehmer  hat  die
 Lohnsteuerkarte  2010  und  die  Bescheinigung  für  den
 Lohnsteuerabzug  dem  Finanzamt  auf  Verlangen  vorzu-
 legen.

 (3)  Hat  die  Gemeinde  für  den  Arbeitnehmer  keine
 Lohnsteuerkarte  für  das  Kalenderjahr  2010  ausgestellt
 oder  ist  die  Lohnsteuerkarte  2010  verloren  gegangen,
 unbrauchbar  geworden  oder  zerstört  worden,  hat  das
 Finanzamt  im  Übergangszeitraum  auf  Antrag  des  Ar-
 beitnehmers  eine  Bescheinigung  für  den  Lohnsteuerab-
 zug  nach  amtlich  vorgeschriebenem  Muster  (Beschei-
 nigung  für  den  Lohnsteuerabzug)  auszustellen.  Diese
 Bescheinigung  tritt  an  die  Stelle  der  Lohnsteuerkarte
 2010.

 (4)  Beginnt  ein  nach  §  1  Absatz  1  unbeschränkt  ein-
 kommensteuerpflichtiger  lediger  Arbeitnehmer  im
 Übergangszeitraum  ein  Ausbildungsdienstverhältnis
 als  erstes  Dienstverhältnis,  kann  der  Arbeitgeber  auf
 die  Vorlage  einer  Bescheinigung  für  den  Lohnsteuerab-
 zug  verzichten.  In  diesem  Fall  hat  der  Arbeitgeber  die
 Lohnsteuer  nach  der  Steuerklasse  I  zu  ermitteln;  der
 Arbeitnehmer  hat  dem  Arbeitgeber  seine  Identifika-
 tionsnummer  sowie  den  Tag  der  Geburt  und  die  recht-
 liche  Zugehörigkeit  zu  einer  steuererhebenden  Reli-
 gionsgemeinschaft  mitzuteilen  und  schriftlich  zu
 bestätigen,  dass  es  sich  um  das  erste  Dienstverhältnis
 handelt.  Der  Arbeitgeber  hat  die  Erklärung  des  Arbeit-
 nehmers  bis  zum  Ablauf  des  Kalenderjahres  als  Beleg
 zum Lohnkonto aufzubewahren.

 (5)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  hat  im
 Einvernehmen  mit  den  obersten  Finanzbehörden  der
 Länder  den  Zeitpunkt  der  erstmaligen  Anwendung  der
 ELStAM  für  die  Durchführung  des  Lohnsteuerabzugs
 ab  dem  Kalenderjahr  2013  oder  einem  späteren  An-
 wendungszeitpunkt  sowie  den  Zeitpunkt  des  erstma-
 ligen  Abrufs  der  ELStAM  durch  den  Arbeitgeber
 (Starttermin)  in  einem  Schreiben  zu  bestimmen,  das  im
 Bundessteuerblatt  zu  veröffentlichen  ist.  Darin  ist  für
 die  Einführung  des  Verfahrens  der  elektronischen
 Lohnsteuerabzugsmerkmale  ein  Zeitraum  zu  bestim-
 men  (Einführungszeitraum).  Der  Arbeitgeber  oder  sein
 Vertreter  (§  39e  Absatz  4  Satz  6)  hat  im  Einführungs-
 zeitraum  die  nach  §  39e  gebildeten  ELStAM  abzurufen
 und  für  die  auf  den  Abrufzeitpunkt  folgende  nächste
 Lohnabrechnung  anzuwenden.  Für  den  Abruf  der
 ELStAM  hat  sich  der  Arbeitgeber  oder  sein  Vertreter
 zu  authentifizieren  und  die  Steuernummer  der  Be-

 triebsstätte  oder  des  Teils  des  Betriebs  des  Arbeitge-
 bers,  in  dem  der  für  die  Durchführung  des  Lohnsteuer-
 abzugs  maßgebende  Arbeitslohn  des  Arbeitnehmers
 ermittelt  wird  (§  41  Absatz  2),  die  Identifikationsnum-
 mer  und  den  Tag  der  Geburt  des  Arbeitnehmers  sowie,
 ob  es  sich  um  das  erste  oder  ein  weiteres  Dienstverhält-
 nis  handelt,  mitzuteilen.  Er  hat  ein  erstes  Dienstver-
 hältnis  mitzuteilen,  wenn  auf  der  Lohnsteuerkarte  2010
 oder  der  Bescheinigung  für  den  Lohnsteuerabzug  eine
 der  Steuerklassen  I  bis  V  (§  38b  Absatz  1  Satz  2
 Nummer  1  bis  5)  eingetragen  ist  oder  wenn  die  Lohn-
 steuerabzugsmerkmale  nach  Absatz  4  gebildet  worden
 sind.  Ein  weiteres  Dienstverhältnis  (§  38b  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  6)  ist  mitzuteilen,  wenn  die  Vorausset-
 zungen  des  Satzes  5  nicht  vorliegen.  Der  Arbeitgeber
 hat  die  ELStAM  in  das  Lohnkonto  zu  übernehmen  und
 gemäß  der  übermittelten  zeitlichen  Gültigkeitsangabe
 anzuwenden.

 (5a)  Nachdem  der  Arbeitgeber  die  ELStAM  für  die
 Durchführung  des  Lohnsteuerabzugs  angewandt  hat,
 sind  die  Übergangsregelungen  in  Absatz  1  Satz  1  und
 in  den  Absätzen  2  bis  5  nicht  mehr  anzuwenden.  Die
 Lohnsteuerabzugsmerkmale  der  vorliegenden  Lohn-
 steuerkarte  2010  und  der  Bescheinigung  für  den  Lohn-
 steuerabzug  gelten  nicht  mehr.  Wenn  die  nach  §  39e
 Absatz  1  Satz  1  gebildeten  Lohnsteuerabzugsmerk-
 male  den  tatsächlichen  Verhältnissen  des  Arbeitneh-
 mers  nicht  entsprechen,  hat  das  Finanzamt  auf  dessen
 Antrag  eine  besondere  Bescheinigung  für  den  Lohn-
 steuerabzug  (Besondere  Bescheinigung  für  den  Lohn-
 steuerabzug)  mit  den  Lohnsteuerabzugsmerkmalen  des
 Arbeitnehmers  auszustellen  sowie  etwaige  Änderun-
 gen  einzutragen  (§  39  Absatz  1  Satz  2)  und  die  Abruf-
 berechtigung  des  Arbeitgebers  auszusetzen.  Die  Gül-
 tigkeit  dieser  Bescheinigung  ist  auf  längstens  zwei
 Kalenderjahre  zu  begrenzen.  §  39e  Absatz  5  Satz  1  und
 Absatz  7  Satz  6  gilt  entsprechend.  Die  Lohnsteuerab-
 zugsmerkmale  der  Besonderen  Bescheinigung  für  den
 Lohnsteuerabzug  sind  für  die  Durchführung  des  Lohn-
 steuerabzugs  nur  dann  für  den  Arbeitgeber  maßge-
 bend,  wenn  ihm  gleichzeitig  die  Lohnsteuerkarte  2010
 vorliegt  oder  unter  den  Voraussetzungen  des  Absatzes  1
 Satz  5  vorgelegen  hat  oder  eine  Bescheinigung  für  den
 Lohnsteuerabzug  für  das  erste  Dienstverhältnis  des  Ar-
 beitnehmers  vorliegt.  Abweichend  von  Absatz  5  Satz  3
 und  7  kann  der  Arbeitgeber  nach  dem  erstmaligen  Ab-
 ruf  der  ELStAM  die  Lohnsteuer  im  Einführungszeit-
 raum  längstens  für  die  Dauer  von  sechs  Kalender-
 monaten  weiter  nach  den  Lohnsteuerabzugsmerkmalen
 der  Lohnsteuerkarte  2010,  der  Bescheinigung  für  den
 Lohnsteuerabzug  oder  den  nach  Absatz  4  maßgeben-
 den  Lohnsteuerabzugsmerkmalen  erheben,  wenn  der
 Arbeitnehmer  zustimmt.  Dies  gilt  auch,  wenn  der  Ar-
 beitgeber  die  ELStAM  im  Einführungszeitraum  erst-
 mals angewandt hat.

 (6) bis (8) (weggefallen)

 (9)  Ist  der  unbeschränkt  einkommensteuerpflichtige
 Arbeitnehmer  seinen  Verpflichtungen  nach  Absatz  2
 Satz  2  und  3  nicht  nachgekommen  und  kommt  eine
 Veranlagung  zur  Einkommensteuer  nach  §  46  Absatz  2
 Nummer  1  bis  7  nicht  in  Betracht,  kann  das  Finanzamt
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den  Arbeitnehmer  zur  Abgabe  einer  Einkommensteu-
 ererklärung  auffordern  und  eine  Veranlagung  zur  Ein-
 kommensteuer durchführen.“

 42.  In  §  65  Absatz  1  Satz  3  werden  die  Wörter  „§  28
 Nummer  1  des  Dritten  Buches  Sozialgesetzbuch“
 durch  die  Wörter  „§  28  Absatz  1  Nummer  1  des  Drit-
 ten  Buches  Sozialgesetzbuch“  sowie  die  Wörter  „Euro-
 päischen  Gemeinschaften“  durch  die  Wörter  „Europä-
 ischen Union“ ersetzt.

 43.  In  §  3  Nummer  40  Satz  4  und  §  43a  Absatz  2  Satz  5
 werden  jeweils  die  Wörter  „Europäischen  Gemein-
 schaft“  durch  die  Wörter  „Europäischen  Union“  er-
 setzt.

 44.  Die  Anlage  2  erhält  die  als  Anlage  zu  diesem  Gesetz
 ersichtliche Fassung.

 Artikel 3

 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

 Das  Körperschaftsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4144),
 das  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  21.  März  2013
 (BGBl.  I  S.  561)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  8b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Satz  1  gilt  nur,  soweit  die  Bezüge  das  Einkommen
 der leistenden Körperschaft nicht gemindert haben.“

 b)  In  Absatz  9  werden  die  Wörter  „Richtlinie  90/435/
 EWG  des  Rates  vom  23.  Juli  1990  über  das  gemein-
 same  Steuersystem  der  Mutter-  und  Tochtergesell-
 schaften  verschiedener  Mitgliedstaaten  (ABl.  EG
 Nr.  L  225  S.  6,  Nr.  L  266  S.  20,  1997  Nr.  L  16  S.  98),
 zuletzt  geändert  durch  die  Richtlinie  2003/123/EG
 des  Rates  vom  22.  Dezember  2003  (ABl.  EU  2004
 Nr.  L  7  S.  41)“  durch  die  Wörter  „Richtlinie  2011/96/
 EU  des  Rates  vom  30.  November  2011  über  das  ge-
 meinsame  Steuersystem  der  Mutter-  und  Tochterge-
 sellschaften  verschiedener  Mitgliedstaaten  (ABl.  L
 vom 29.12.2011, S.  8)“ ersetzt.

 c)  Absatz  10 wird wie folgt gefasst:

 „(10)  Überlässt  eine  Körperschaft  (überlassende
 Körperschaft)  Anteile,  auf  die  bei  ihr  Absatz  4,  7
 oder  8  anzuwenden  ist  oder  auf  die  bei  ihr  aus  ande-
 ren  Gründen  die  Steuerfreistellungen  der  Absätze  1
 und  2  oder  vergleichbare  ausländische  Vorschriften
 nicht  anzuwenden  sind,  an  eine  Körperschaft  (andere
 Körperschaft),  bei  der  auf  die  Anteile  Absatz  4,  7
 oder  8  nicht  anzuwenden  ist,  und  hat  die  andere  Kör-
 perschaft,  der  die  Anteile  zuzurechnen  sind,  diese
 oder  gleichartige  Anteile  zurückzugeben,  dürfen  die
 für  die  Überlassung  gewährten  Entgelte  bei  der  ande-
 ren  Körperschaft  nicht  als  Betriebsausgabe  abge-
 zogen  werden.  Überlässt  die  andere  Körperschaft  für
 die  Überlassung  der  Anteile  Wirtschaftsgüter  an  die
 überlassende  Körperschaft,  aus  denen  diese  Einnah-
 men  oder  Bezüge  erzielt,  gelten  diese  Einnahmen
 oder  Bezüge  als  von  der  anderen  Körperschaft  bezo-

 gen  und  als  Entgelt  für  die  Überlassung  an  die  über-
 lassende  Körperschaft  gewährt.  Absatz  3  Satz  1  und  2
 sowie  Absatz  5  sind  nicht  anzuwenden.  Die  Sätze  1
 bis  3  gelten  auch  für  Wertpapierpensionsgeschäfte  im
 Sinne  des  §  340b  Absatz  2  des  Handelsgesetzbuchs.
 Die  Sätze  1  bis  4  gelten  nicht,  wenn  die  andere  Kör-
 perschaft  keine  Einnahmen  oder  Bezüge  aus  den  ihr
 überlassenen  Anteilen  erzielt.  Zu  den  Einnahmen  und
 Bezügen  aus  den  überlassenen  Anteilen  im  Sinne  des
 Satzes  5  gehören  auch  Entgelte,  die  die  andere
 Körperschaft  dafür  erhält,  dass  sie  die  entliehenen
 Wertpapiere  weiter  verleiht.  Die  Sätze  1  bis  6  gelten
 entsprechend,  wenn  die  Anteile  an  eine  Personen-
 gesellschaft  oder  von  einer  Personengesellschaft
 überlassen  werden,  an  der  die  überlassende  oder  die
 andere  Körperschaft  unmittelbar  oder  mittelbar  über
 eine  Personengesellschaft  oder  mehrere  Personen-
 gesellschaften  beteiligt  ist.  In  diesen  Fällen  gelten  die
 Anteile  als  an  die  Körperschaft  oder  von  der  Körper-
 schaft  überlassen.  Die  Sätze  1  bis  8  gelten  entspre-
 chend,  wenn  Anteile,  die  die  Voraussetzungen  des
 Absatzes  7  erfüllen,  von  einer  Personengesellschaft
 überlassen  werden.  Die  Sätze  1  bis  8  gelten  nicht,  so-
 weit  §  2  Nummer  2  zweiter  Halbsatz  oder  §  5
 Absatz  2  Nummer  1  zweiter  Halbsatz  auf  die  überlas-
 sende  Körperschaft  Anwendung  findet.  Als  Anteil  im
 Sinne  der  Sätze  1  bis  10  gilt  auch  der  Investmentan-
 teil  im  Sinne  von  §  1  Absatz  1  des  Investmentsteuer-
 gesetzes  vom  15.  Dezember  2003  (BGBl.  I  S.  2676,
 2724),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom
 21.  März  2013  (BGBl.  I  S.  561)  geändert  worden  ist,
 in  der  jeweils  geltenden  Fassung,  soweit  daraus  Ein-
 nahmen  erzielt  werden,  auf  die  §  8b  anzuwenden  ist.“

 2.  In  §  9  Absatz  1  Nummer  2  Satz  4  werden  die  Wörter
 „Richtlinie  77/799/EWG  des  Rates  vom  19.  Dezember
 1977  über  die  gegenseitige  Amtshilfe  zwischen  den  zu-
 ständigen  Behörden  der  Mitgliedstaaten  im  Bereich  der
 direkten  Steuern  und  der  Mehrwertsteuer  (ABl.  L  336
 vom  27.12.1977,  S.  15),  die  zuletzt  durch  die  Richtlinie
 2006/98/EG  (ABl.  L  363  vom  20.12.2006,  S.  129)  geän-
 dert  worden  ist,  einschließlich  der  in  diesem  Zusammen-
 hang  anzuwendenden  Durchführungsbestimmungen  in
 den  für  den  jeweiligen  Veranlagungszeitraum  geltenden
 Fassungen  oder  eines  entsprechenden  Nachfolgerechts-
 aktes“  durch  die  Wörter  „Amtshilferichtlinie  gemäß  §  2
 Absatz  2 des EU-Amtshilfegesetzes“ ersetzt.

 3.  Nach §  26 Absatz  1 wird folgender Absatz  2 eingefügt:

 „(2)  §  50d  Absatz  10  des  Einkommensteuergesetzes
 gilt entsprechend.“

 4.  §  34 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  7 werden folgende Sätze angefügt:

 „§  8b  Absatz  1  Satz  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S  …  [einsetzen:  Da-
 tum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes])  ist  erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum
 2014  anzuwenden.  Bei  vom  Kalenderjahr  abwei-
 chenden  Wirtschaftsjahren  ist  §  8b  Absatz  1  Satz  2  in
 der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  erstmals  für  den
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Veranlagungszeitraum  anzuwenden,  in  dem  das  Wirt-
 schaftsjahr  endet,  das  nach  dem  31.  Dezember  2013
 begonnen  hat.  §  8b  Absatz  10  Satz  1  bis  5  und  7
 bis  11  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S  …  [einsetzen:  Datum  und  Fund-
 stelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  erst-
 mals  für  nach  dem  31.  Dezember  2013  überlassene
 Anteile  anzuwenden.  §  8b  Absatz  10  Satz  6  in  der
 Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S  …)  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes]  ist  auf  alle  offenen
 Fälle anzuwenden.“

 b)  Nach  Absatz  8a  Satz  5  wird  folgender  Satz  eingefügt:

 „§  9  Absatz  1  Nummer  2  Satz  4  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes])  ist  erstmals  für  den  Veranlagungs-
 zeitraum 2013 anzuwenden.“

 c)  In  Absatz  10c  Satz  3  wird  die  Angabe  „2013“  durch
 die Angabe „2015“ ersetzt.

 d)  Dem Absatz 11c wird folgender Satz angefügt:

 „§  26  Absatz  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgeset-
 zes])  ist  in  allen  Fällen  anzuwenden,  in  denen  §  50d
 Absatz  10  des  Einkommensteuergesetzes  in  der  Fas-
 sung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorlie-
 genden Änderungsgesetzes]) anzuwenden ist.“

 5.  In  §  5  Absatz  2  Nummer  2  und  §  32  Absatz  4  Satz  1
 werden  jeweils  die  Wörter  „des  Artikels  48  des  Vertrags
 zur  Gründung  der  Europäischen  Gemeinschaft“  durch
 die  Wörter  „des  Artikels  54  des  Vertrags  über  die  Ar-
 beitsweise der Europäischen Union“ ersetzt.

 6.  In  §  8b  Absatz  7  Satz  3,  §  21a  Absatz  2  und  §  26
 Absatz  6  Satz  10  werden  jeweils  die  Wörter  „Europä-
 ischen  Gemeinschaft“  durch  die  Wörter  „Europäischen
 Union“ ersetzt.

 Artikel 4

 Änderung des Gewerbesteuergesetzes

 Das  Gewerbesteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4167),  das  durch
 Artikel  5  des  Gesetzes  vom  21.  März  2013  (BGBl.  I  S.  556)
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  5  Satz  4  werden  die  Wörter  „Richtlinie
 77/799/EWG  des  Rates  vom  19.  Dezember  1977
 über  die  gegenseitige  Amtshilfe  zwischen  den  zu-
 ständigen  Behörden  der  Mitgliedstaaten  im  Bereich
 der  direkten  Steuern  und  der  Mehrwertsteuer  (ABl.  L
 336  vom  27.12.1977,  S.  15),  die  zuletzt  durch  die
 Richtlinie  2006/98/EG  (ABl.  L  363  vom  20.12.2006,
 S.  129)  geändert  worden  ist,  einschließlich  der  in
 diesem  Zusammenhang  anzuwendenden  Durchfüh-
 rungsbestimmungen  in  den  für  den  jeweiligen  Veran-

 lagungszeitraum  geltenden  Fassungen  oder  eines  ent-
 sprechenden  Nachfolgerechtsaktes“  durch  die  Wörter
 „Amtshilferichtlinie  gemäß  §  2  Absatz  2  des  EU-
 Amtshilfegesetzes“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  7  Satz  1  werden  die  Wörter  „Richtlinie
 90/435/EWG  des  Rates  vom  23.  Juli  1990  über  das  ge-
 meinsame  Steuersystem  der  Mutter-  und  Tochterge-
 sellschaften  verschiedener  Mitgliedstaaten  (ABl.  EG
 Nr.  L  225  S.  6,  Nr.  L  266  S.  20,  1997  Nr.  L  16  S.  98),
 zuletzt  geändert  durch  Richtlinie  2006/98/EG  des
 Rates  vom  20.  November  2006  (ABl.  EU  Nr.  L  363
 S.  129)“  durch  die  Wörter  „Richtlinie  2011/96/EU  des
 Rates  vom  30.  November  2011  über  das  gemeinsame
 Steuersystem  der  Mutter-  und  Tochtergesellschaften
 verschiedener  Mitgliedstaaten  (ABl.  L  345  vom
 29.12.2011,  S.  8)“  ersetzt.

 2.  §  29 Absatz  1 Nummer  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  bei  Betrieben,  die  ausschließlich  Anlagen  zur  Erzeu-
 gung  von  Strom  und  anderen  Energieträgern  sowie
 Wärme  aus  Windenergie  und  solarer  Strahlungsener-
 gie  im  Sinne  des  §  3  Nummer  3  des  Erneuerbare-
 Energien-Gesetzes  vom  25.  Oktober  2008  (BGBl.  I
 S.  2074),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes
 vom  20.  Dezember  2012  (BGBl.  I  S.  2730)  geändert
 worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden  Fassung,  betrei-
 ben,  zu  drei  Zehntel  das  in  Nummer  1  bezeichnete
 Verhältnis  und  zu  sieben  Zehntel  das  Verhältnis,  in
 dem  die  Summe  der  steuerlich  maßgebenden  Ansätze
 des  Sachanlagevermögens  mit  Ausnahme  der  Be-
 triebs-  und  Geschäftsausstattung,  der  geleisteten  An-
 zahlungen  und  der  Anlagen  im  Bau  in  allen  Betriebs-
 stätten  (§  28)  zu  dem  Ansatz  in  den  einzelnen
 Betriebsstätten steht.“

 3.  §  35c  Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  f  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „f)  über  die  Beschränkung  der  Hinzurechnung  von  Ent-
 gelten  für  Schulden  und  ihnen  gleichgestellte  Beträge
 (§  8 Nummer  1 Buchstabe a) bei

 aa)  Finanzdienstleistungsinstituten,  soweit  sie  Fi-
 nanzdienstleistungen  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1a
 Satz  2  des  Gesetzes  über  das  Kreditwesen  tätigen,

 bb)  Zahlungsinstituten,  soweit  sie  Zahlungsdienste
 im  Sinne  des  §  1  Absatz  2  Nummer  2  Buchstabe
 c  und  Nummer  6  des  Zahlungsdiensteaufsichts-
 gesetzes erbringen.

 Voraussetzung  für  die  Umsetzung  von  Satz  1  ist,  dass
 die  Umsätze  des  Finanzdienstleistungsinstituts  zu
 mindestens  50  Prozent  auf  Finanzdienstleistungen
 und  die  Umsätze  des  Zahlungsinstituts  zu  mindestens
 50 Prozent auf Zahlungsdienste entfallen,“.

 4.  §  36 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Absatz  8b  Satz  3  wird  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „§  9  Nummer  5  Satz  4  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Da-
 tum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes])  ist  erstmals  für  den  Erhebungszeitraum  2013
 anzuwenden.“
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b)  Nach Absatz  9c wird folgender Absatz  9d eingefügt:

 ‚(9d)  §  29  Absatz  1  Nummer  2  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes])  ist  vorbehaltlich  des  Satzes  2  erst-
 mals  für  den  Erhebungszeitraum  2014  anzuwenden.
 Für  die  Erhebungszeiträume  2014  bis  2023  ist  §  29
 Absatz  1  Nummer  2  bei  Betrieben,  die  ausschließlich
 Anlagen  zur  Erzeugung  von  Strom  und  anderen
 Energieträgern  sowie  Wärme  aus  solarer  Strahlungs-
 energie  im  Sinne  des  §  3  Nummer  3  des  Erneuer-
 bare-Energien-Gesetzes  betreiben,  in  folgender
 Fassung anzuwenden:

 2.  bei  Betrieben,  die  ausschließlich  Anlagen  zur  Er-
 zeugung  von  Strom  und  anderen  Energieträgern
 sowie  Wärme  aus  solarer  Strahlungsenergie  im
 Sinne  des  §  3  Nummer  3  des  Erneuerbare-Ener-
 gien-Gesetzes  betreiben,

 a)  für  den  auf  Neuanlagen  im  Sinne  von  Satz  3
 entfallenden  Anteil  am  Steuermessbetrag  zu
 drei  Zehntel  das  in  Nummer  1  bezeichnete  Ver-
 hältnis  und  zu  sieben  Zehntel  das  Verhältnis,  in
 dem  die  Summe  der  steuerlich  maßgebenden
 Ansätze  des  Sachanlagevermögens  mit  Aus-
 nahme  der  Betriebs-  und  Geschäftsausstattung,
 der  geleisteten  Anzahlungen  und  der  Anlagen
 im  Bau  (maßgebendes  Sachanlagenvermögen)
 in  allen  Betriebsstätten  (§  28)  zu  dem  Ansatz  in
 den  einzelnen  Betriebsstätten  steht,  und

 b)  für  den  auf  die  übrigen  Anlagen  im  Sinne  von
 Satz  4  entfallenden  Anteil  am  Steuermessbe-
 trag  das  in  Nummer  1  bezeichnete  Verhältnis.

 Der  auf  Neuanlagen  und  auf  übrige  Anlagen  je-
 weils  entfallende  Anteil  am  Steuermessbetrag  er-
 mittelt  sich  aus  dem  Verhältnis,  in  dem

 a)  die  Summe  des  maßgebenden  Sachanlagever-
 mögens  für  Neuanlagen  und

 b)  die  Summe  des  übrigen  maßgebenden  Sachan-
 lagevermögens  für  die  übrigen  Anlagen

 zum  gesamten  maßgebenden  Sachanlagevermö-
 gen  des  Betriebs  steht.

 Neuanlagen  sind  Anlagen,  die  nach  dem  30.  Juni
 2013  zur  Erzeugung  von  Strom  und  anderen  Ener-
 gieträgern  sowie  Wärme  aus  solarer  Strahlungs-
 energie  genehmigt  wurden.  Die  übrigen  Anlagen
 umfassen  das  übrige  maßgebende  Sachanlagen-
 vermögen  des  Betriebs.‘

 c)  Absatz  10a wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  wird  das  Semikolon  durch  einen  Punkt
 ersetzt und wird folgender Satz eingefügt:

 „§  35c  Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  f  Satz  1  in
 der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom
 …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fund-
 stelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist

 erstmals  für  den  Erhebungszeitraum  2009  anzu-
 wenden.“

 bb)  In  dem  neuen  Satz  4  werden  die  Wörter  „in
 der  Fassung  des  Artikels  3  des  Gesetzes  vom
 8.  April  2010  (BGBl.  I  S.  386)“  durch  die  Wör-
 ter  „in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und
 Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgeset-
 zes])“ ersetzt.

 Artikel 5

 Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungs-
 verordnung

 Die  Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  15.  Oktober  2002
 (BGBl.  I  S.  4180),  die  zuletzt  durch  Artikel  4  der  Verord-
 nung  vom  17.  November  2010  (BGBl.  I  S.  1544)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  19 Absatz  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Bei  Finanzdienstleistungsinstituten  im  Sinne  des
 §  1  Absatz  1a  des  Kreditwesengesetzes,  die  mit  Aus-
 nahme  der  Unternehmen  im  Sinne  des  §  2  Absatz  6
 Nummer  17  des  Kreditwesengesetzes  nicht  der  Ausnah-
 meregelung  des  §  2  Absatz  6  des  Kreditwesengesetzes
 unterliegen,  sowie  bei  Zahlungsinstituten  im  Sinne  des
 §  1  Absatz  1  Nummer  5  des  Zahlungsdiensteaufsichts-
 gesetzes  unterbleibt  eine  Hinzurechnung  von  Entgelten
 für  Schulden  und  ihnen  gleichgestellten  Beträgen  nach
 §  8  Nummer  1  Buchstabe  a  des  Gesetzes,  soweit  die  Ent-
 gelte  und  ihnen  gleichgestellten  Beträge  unmittelbar  auf
 Finanzdienstleistungen  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1a
 Satz  2  des  Kreditwesengesetzes  oder  Zahlungsdienste
 im  Sinne  des  §  1  Absatz  2  Nummer  2  Buchstabe  c  und
 Nummer  6  des  Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes  ent-
 fallen.  Satz  1  ist  nur  anzuwenden,  wenn  die  Umsätze  des
 Finanzdienstleistungsinstituts  zu  mindestens  50  Prozent
 auf  Finanzdienstleistungen  und  die  Umsätze  des  Zah-
 lungsinstituts  zu  mindestens  50  Prozent  auf  Zahlungs-
 dienste entfallen.“

 2.  §  36 Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  werden  die  Semikola  durch  jeweils  einen
 Punkt ersetzt.

 b)  Nach  dem  neuen  Satz  3  wird  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „§  19  Absatz  4  Satz  1  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Da-
 tum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes])  ist  erstmals  für  den  Erhebungszeitraum  2009
 anzuwenden.“

 c)  Im  neuen  Satz  5  werden  die  Wörter  „in  der  Fassung
 des  Artikels  4  des  Gesetzes  vom  8.  April  2010
 (BGBl.  I  S.  386)“  durch  die  Wörter  „in  der  Fassung
 des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])“ ersetzt.
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Artikel 6

 Änderung des Außensteuergesetzes

 Das  Außensteuergesetz  vom  8.  September  1972  (BGBl.  I
 S.  1713),  das  zuletzt  durch  Artikel  7  des  Gesetzes  vom
 8.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  1768)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  §  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  nach  Satz  1  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Steuerpflichtiger  im  Sinne  dieser  Vorschrift  ist  auch
 eine  Personengesellschaft  oder  eine  Mitunternehmer-
 schaft;  eine  Personengesellschaft  oder  Mitunterneh-
 merschaft  ist  selbst  nahestehende  Person,  wenn  sie
 die Voraussetzungen des Absatzes  2 erfüllt.“

 b)  Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  5  wird  die  Angabe  „Satz  2“  durch  die
 Angabe „Satz  3“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  6  werden  nach  dem  Wort  „Leistungsemp-
 fängers“  die  Wörter  „unter  Berücksichtigung
 funktions-  und  risikoadäquater  Kapitalisierungs-
 zinssätze“ eingefügt.

 cc)  In  Satz  9  werden  die  Wörter  „unter  Berücksichti-
 gung  funktions-  und  risikoadäquater  Kapitalisie-
 rungszinssätze“ gestrichen.

 dd)  Satz  13 wird aufgehoben.

 c)  Absatz  4 wird aufgehoben.

 d)  Der  bisherige  Absatz  5  wird  Absatz  4  und  wie  folgt
 gefasst:

 „(4)  Geschäftsbeziehungen  im  Sinne  dieser  Vor-
 schrift sind

 1.  einzelne  oder  mehrere  zusammenhängende  wirt-
 schaftliche  Vorgänge  (Geschäftsvorfälle)  zwi-
 schen  einem  Steuerpflichtigen  und  einer  naheste-
 henden  Person,

 a)  die  Teil  einer  Tätigkeit  sind,  auf  die  die  §§  13,
 15,  18  oder  21  des  Einkommensteuergesetzes
 anzuwenden  sind  oder  im  Fall  einer  ausländi-
 schen  nahestehenden  Person  anzuwenden
 wären,  wenn  sich  der  Geschäftsvorfall  im  In-
 land  ereignet  hätte,  und

 b)  denen  keine  gesellschaftsvertragliche  Verein-
 barung  zugrunde  liegt;

 2.  Geschäftsvorfälle  zwischen  einem  Unternehmen
 eines  Steuerpflichtigen  und  seiner  in  einem  ande-
 ren  Staat  gelegenen  Betriebsstätte  (anzunehmende
 schuldrechtliche  Beziehungen).

 Liegen  einer  Geschäftsbeziehung  keine  schuldrecht-
 lichen  Vereinbarungen  zugrunde,  ist  davon  auszuge-
 hen,  dass  voneinander  unabhängige  ordentliche  und
 gewissenhafte  Geschäftsleiter  schuldrechtliche  Ver-
 einbarungen  getroffen  hätten  oder  bestehende
 Rechtspositionen  geltend  machen  würden,  die  der
 Besteuerung  zugrunde  zu  legen  sind,  es  sei  denn,  der
 Steuerpflichtige  macht  im  Einzelfall  etwas  anderes
 glaubhaft.“

 e)  Die folgenden Absätze  5 und  6 werden angefügt:

 „(5)  Die  Absätze  1,  3  und  4  sind  entsprechend  an-
 zuwenden,  wenn  für  eine  Geschäftsbeziehung  im
 Sinne  des  Absatzes  4  Satz  1  Nummer  2  die  Bedin-
 gungen,  insbesondere  die  Verrechnungspreise,  die
 der  Aufteilung  der  Einkünfte  zwischen  einem  inlän-
 dischen  Unternehmen  und  seiner  ausländischen  Be-
 triebsstätte  oder  der  Ermittlung  der  Einkünfte  der  in-
 ländischen  Betriebsstätte  eines  ausländischen  Unter-
 nehmens  steuerlich  zugrunde  gelegt  werden,  nicht
 dem  Fremdvergleichsgrundsatz  entsprechen  und  da-
 durch  die  inländischen  Einkünfte  eines  beschränkt
 Steuerpflichtigen  gemindert  oder  die  ausländischen
 Einkünfte  eines  unbeschränkt  Steuerpflichtigen  er-
 höht  werden.  Zur  Anwendung  des  Fremdvergleichs-
 grundsatzes  ist  eine  Betriebsstätte  wie  ein  eigenstän-
 diges  und  unabhängiges  Unternehmen  zu  behandeln,
 es  sei  denn,  die  Zugehörigkeit  der  Betriebsstätte  zum
 Unternehmen  erfordert  eine  andere  Behandlung.  Um
 die  Betriebsstätte  wie  ein  eigenständiges  und  unab-
 hängiges  Unternehmen  zu  behandeln,  sind  ihr  in  ei-
 nem ersten Schritt zuzuordnen:

 1.  die  Funktionen  des  Unternehmens,  die  durch  ihr
 Personal  ausgeübt  werden  (Personalfunktionen),

 2.  die  Vermögenswerte  des  Unternehmens,  die  sie  zur
 Ausübung  der  ihr  zugeordneten  Funktionen  benö-
 tigt,

 3.  die  Chancen  und  Risiken  des  Unternehmens,  die
 sie  auf  Grund  der  ausgeübten  Funktionen  und  zu-
 geordneten  Vermögenswerte  übernimmt,  sowie

 4.  ein  angemessenes  Eigenkapital  (Dotationskapital).

 Auf  der  Grundlage  dieser  Zuordnung  sind  in  einem
 zweiten  Schritt  die  Art  der  Geschäftsbeziehungen
 zwischen  dem  Unternehmen  und  seiner  Betriebsstätte
 und  die  Verrechnungspreise  für  diese  Geschäftsbezie-
 hungen  zu  bestimmen.  Die  Sätze  1  bis  4  sind  entspre-
 chend  auf  ständige  Vertreter  anzuwenden.  Die  Mög-
 lichkeit,  einen  Ausgleichsposten  nach  §  4g  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  zu  bilden,  wird  nicht  einge-
 schränkt.  Auf  Geschäftsbeziehungen  zwischen  einem
 Gesellschafter  und  seiner  Personengesellschaft  oder
 zwischen  einem  Mitunternehmer  und  seiner  Mitun-
 ternehmerschaft  sind  die  Sätze  1  bis  4  nicht  anzuwen-
 den,  unabhängig  davon,  ob  die  Beteiligung  unmittel-
 bar  besteht  oder  ob  sie  nach  §  15  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  2  Satz  2  des  Einkommensteuergesetzes  mit-
 telbar  besteht;  für  diese  Geschäftsbeziehungen  gilt
 Absatz  1.  Ist  ein  Abkommen  zur  Vermeidung  der
 Doppelbesteuerung  anzuwenden  und  macht  der  Steu-
 erpflichtige  geltend,  dass  dessen  Regelungen  den
 Sätzen  1  bis  7  widersprechen,  so  hat  das  Abkommen
 nur  Vorrang,  soweit  der  Steuerpflichtige  nachweist,
 dass  der  andere  Staat  sein  Besteuerungsrecht  entspre-
 chend  diesem  Abkommen  ausübt  und  deshalb  die
 Anwendung  der  Sätze  1  bis  7  zu  einer  Doppelbesteu-
 erung führen würde.

 (6)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  durch
 Rechtsverordnung  Einzelheiten  des  Fremdver-
 gleichsgrundsatzes  im  Sinne  der  Absätze  1,  3  und  5
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und  Einzelheiten  zu  dessen  einheitlicher  Anwendung
 zu  regeln  sowie  Grundsätze  zur  Bestimmung  des
 Dotationskapitals  im  Sinne  des  Absatzes  5  Satz  3
 Nummer  4 festzulegen.“

 2.  §  2 Absatz  5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Ist  Absatz  1  anzuwenden,  kommt  der  Steuersatz
 zur  Anwendung,  der  sich  für  sämtliche  Einkünfte  der
 Person  ergibt;  für  die  Ermittlung  des  Steuersatzes  blei-
 ben  Einkünfte  aus  Kapitalvermögen  außer  Betracht,
 die  dem  gesonderten  Steuersatz  nach  §  32d  Absatz  1
 des  Einkommensteuergesetzes  unterliegen.  Auf  Ein-
 künfte,  die  dem  Steuerabzug  auf  Grund  des  §  50a
 des  Einkommensteuergesetzes  unterliegen,  ist  §  50
 Absatz  2  des  Einkommensteuergesetzes  nicht  anzu-
 wenden.  §  43  Absatz  5  des  Einkommensteuergesetzes
 bleibt unberührt.“

 3.  §  8 Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „im  Sinne  des  §  7
 Abs.  2“  durch  die  Wörter  „im  Sinne  des  §  7  Absatz  2
 oder Absatz  6“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Richtlinie  77/799/EWG
 des  Rates  vom  19.  Dezember  1977  über  die  gegen-
 seitige  Amtshilfe  zwischen  den  zuständigen  Behörden
 der  Mitgliedstaaten  im  Bereich  der  direkten  Steuern
 und  der  Mehrwertsteuer  (ABl.  EG  Nr.  L  336  S.  15),
 die  zuletzt  durch  die  Richtlinie  2006/98/EWG  des
 Rates  vom  20.  November  2006  (ABl.  EU  Nr.  L  363
 S.  129)  geändert  worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden
 Fassung,“  durch  die  Wörter  „Amtshilferichtlinie  ge-
 mäß  §  2  Absatz  2  des  EU-Amtshilfegesetzes“  ersetzt.

 4.  §  15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1  Satz  1  wird  wie  folgt  gefasst:

 „Vermögen  und  Einkünfte  einer  Familienstiftung,  die
 Geschäftsleitung  und  Sitz  außerhalb  des  Geltungs-
 bereichs  dieses  Gesetzes  hat  (ausländische  Familien-
 stiftung),  werden  dem  Stifter,  wenn  er  unbeschränkt
 steuerpflichtig  ist,  sonst  den  unbeschränkt  steuer-
 pflichtigen  Personen,  die  bezugsberechtigt  oder  an-
 fallsberechtigt  sind,  entsprechend  ihrem  Anteil  zuge-
 rechnet.“

 b)  Absatz  5  wird  wie  folgt  gefasst:

 „(5)  §  12  Absatz  1  und  2  ist  entsprechend  anzuwen-
 den.  Für  Steuern  auf  die  nach  Absatz  11  befreiten  Zu-
 wendungen  gilt  §  12  Absatz  3  entsprechend.“

 c)  In  Absatz  6  Nummer  2  wird  die  Angabe  „Richtlinie
 77/799/EWG“  durch  die  Wörter  „Amtshilferichtlinie
 gemäß  §  2  Absatz  2  des  EU-Amtshilfegesetzes“  er-
 setzt.

 d)  Absatz  7  wird  durch  die  folgenden  Absätze  7  bis  11
 ersetzt:

 „(7)  Die  Einkünfte  der  Stiftung  nach  Absatz  1  wer-
 den  in  entsprechender  Anwendung  der  Vorschriften
 des  Körperschaftsteuergesetzes  und  des  Einkommen-
 steuergesetzes  ermittelt.  Bei  der  Ermittlung  der  Ein-
 künfte  gilt  §  10  Absatz  3  entsprechend.  Ergibt  sich  ein
 negativer  Betrag,  entfällt  die  Zurechnung.

 (8)  Die  nach  Absatz  1  dem  Stifter  oder  der  bezugs-
 oder  anfallsberechtigten  Person  zuzurechnenden  Ein-
 künfte  gehören  bei  Personen,  die  ihre  Einkünfte  nicht
 nach  dem  Körperschaftsteuergesetz  ermitteln,  zu  den
 Einkünften  im  Sinne  des  §  20  Absatz  1  Nummer  9  des
 Einkommensteuergesetzes.  §  20  Absatz  8  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  bleibt  unberührt;  §  3  Num-
 mer  40  Satz  1  Buchstabe  d  und  §  32d  des  Einkommen-
 steuergesetzes  sind  nur  insoweit  anzuwenden,  als
 diese  Vorschriften  bei  unmittelbarem  Bezug  der  zuzu-
 rechnenden  Einkünfte  durch  die  Personen  im  Sinne
 des  Absatzes  1  anzuwenden  wären.  Soweit  es  sich
 beim  Stifter  oder  der  bezugs-  oder  anfallsberechtigten
 Person  um  Personen  handelt,  die  ihre  Einkünfte  nach
 dem  Körperschaftsteuergesetz  ermitteln,  bleibt  §  8
 Absatz  2  des  Körperschaftsteuergesetzes  unberührt;
 §  8b  Absatz  1  und  2  des  Körperschaftsteuergesetzes
 ist  nur  insoweit  anzuwenden,  als  diese  Vorschrift  bei
 unmittelbarem  Bezug  der  zuzurechnenden  Einkünfte
 durch  die  Personen  im  Sinne  des  Absatzes  1  anzuwen-
 den  wäre.

 (9)  Ist  eine  ausländische  Familienstiftung  oder  eine
 andere  ausländische  Stiftung  im  Sinne  des  Absatzes  10
 an  einer  Körperschaft,  Personenvereinigung  oder  Ver-
 mögensmasse  im  Sinne  des  Körperschaftsteuerge-
 setzes,  die  weder  Geschäftsleitung  noch  Sitz  im  Gel-
 tungsbereich  dieses  Gesetzes  hat  und  die  nicht  gemäß
 §  3  Absatz  1  des  Körperschaftsteuergesetzes  von  der
 Körperschaftsteuerpflicht  ausgenommen  ist  (auslän-
 dische  Gesellschaft),  beteiligt,  so  gehören  die  Ein-
 künfte  dieser  Gesellschaft  in  entsprechender  Anwen-
 dung  der  §§  7  bis  14  mit  dem  Teil  zu  den  Einkünften
 der  Familienstiftung,  der  auf  die  Beteiligung  der  Stif-
 tung  am  Nennkapital  der  Gesellschaft  entfällt.  Auf
 Gewinnausschüttungen  der  ausländischen  Gesell-
 schaft,  denen  nachweislich  bereits  nach  Satz  1  zuge-
 rechnete  Beträge  zugrunde  liegen,  ist  Absatz  1  nicht
 anzuwenden.

 (10)  Einer  ausländischen  Familienstiftung  werden
 Vermögen  und  Einkünfte  einer  anderen  ausländischen
 Stiftung,  die  nicht  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  6
 Satz  1  erfüllt,  entsprechend  ihrem  Anteil  zugerechnet,
 wenn  sie  allein  oder  zusammen  mit  den  in  den  Absät-
 zen  2  und  3  genannten  Personen  zu  mehr  als  der  Hälfte
 unmittelbar  oder  mittelbar  bezugsberechtigt  oder  an-
 fallsberechtigt  ist.  Auf  Zuwendungen  der  ausländi-
 schen  Stiftung,  denen  nachweislich  bereits  nach  Satz  1
 zugerechnete  Beträge  zugrunde  liegen,  ist  Absatz  1
 nicht  anzuwenden.

 (11)  Zuwendungen  der  ausländischen  Familienstif-
 tung  unterliegen  bei  Personen  im  Sinne  des  Absatzes  1
 nicht  der  Besteuerung,  soweit  die  den  Zuwendungen
 zugrunde  liegenden  Einkünfte  nachweislich  bereits
 nach  Absatz  1  zugerechnet  worden  sind.“

 5.  §  18 Absatz  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  für  Einkünfte  und  Ver-
 mögen im Sinne des §  15 entsprechend.“
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6.  Dem  §  21  werden  die  folgenden  Absätze  20  und  21  an-
 gefügt:

 „(20)  §  1  Absatz  1  Satz  2  erster  Halbsatz  und  Absatz  3
 und  6  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom
 …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  für  den
 Veranlagungszeitraum  2013  anzuwenden.  §  1  Absatz  1
 Satz  2  zweiter  Halbsatz  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 gilt  für  alle  noch  nicht  bestandskräftigen  Veranlagungen.
 §  1  Absatz  4  und  5  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und
 Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist
 erstmals  für  Wirtschaftsjahre  anzuwenden,  die  nach  dem
 31.  Dezember 2012 beginnen.

 (21)  §  2  Absatz  5  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des
 Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und
 Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist
 erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum  2013  anzuwen-
 den.  Auf  Antrag  ist  §  2  Absatz  5  Satz  1  und  3  in  der  Fas-
 sung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  bereits  für  Veranlagungszeiträume
 vor  2013  anzuwenden,  bereits  ergangene  Steuerfestset-
 zungen  sind  aufzuheben  oder  zu  ändern.  §  8  Absatz  2  in
 der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  erstmals  anzuwen-
 den

 1.  für  die  Einkommen-  und  Körperschaftsteuer  für  den
 Veranlagungszeitraum,

 2.  für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum,

 für  den  Zwischeneinkünfte  hinzuzurechnen  sind,  die  in
 einem  Wirtschaftsjahr  der  Zwischengesellschaft  oder  der
 Betriebsstätte  entstanden  sind,  das  nach  dem
 31.  Dezember  2012  beginnt.  §  15  Absatz  1,  5  bis  11  so-
 wie  §  18  Absatz  4  sind  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 für  die  Einkommen-  und  Körperschaftsteuer  erstmals  an-
 zuwenden für den Veranlagungszeitraum 2013.“

 Artikel 7

 Änderung der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-
 verordnung

 §  7  der  Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung
 vom  13.  November  2003  (BGBl.  I  S.  2296),  die  durch  Arti-
 kel  9  des  Gesetzes  vom  14.  August  2007  (BGBl.  I  S.  1912)
 geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „§  7
 Entsprechende Anwendung für Betriebsstätten,

 Personengesellschaften und Mitunternehmerschaften

 Die §§  1 bis  6 gelten entsprechend

 1.  für  Steuerpflichtige,  die  für  die  inländische  Besteuerung
 nach  §  1  Absatz  5  des  Außensteuergesetzes  Einkünfte

 zwischen  ihrem  inländischen  Unternehmen  und  dessen
 ausländischer Betriebsstätte aufzuteilen haben,

 2.  für  Steuerpflichtige,  die  für  die  inländische  Besteuerung
 nach  §  1  Absatz  5  des  Außensteuergesetzes  Einkünfte
 der  inländischen  Betriebsstätte  ihres  ausländischen  Un-
 ternehmens zu ermitteln haben, sowie

 3.  für  Personengesellschaften  und  Mitunternehmerschaf-
 ten,  auf  die  §  1  Absatz  1  Satz  2  des  Außensteuergesetzes
 anzuwenden ist.“

 Artikel 8

 Änderung des Investmentsteuergesetzes

 Das  Investmentsteuergesetz  vom  15.  Dezember  2003
 (BGBl.  I  S.  2676,  2724),  das  durch  Artikel  2  des  Gesetzes
 vom  21.  März  2013  (BGBl.  I  S.  561)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  11  Absatz  2  Satz  4  werden  die  Wörter  „in  §  44b
 Abs.  1  Satz  2  des  Einkommensteuergesetzes  bezeichne-
 ten“  durch  die  Wörter  „nach  dem  Einkommensteuerge-
 setz erforderlichen “ersetzt.

 2.  In  §  17a  Satz  2  werden  die  Wörter  „Richtlinie  77/799/
 EWG  des  Rates  vom  19.  Dezember  1977  über  die  ge-
 genseitige  Amtshilfe  zwischen  den  zuständigen  Behör-
 den  der  Mitgliedstaaten  im  Bereich  der  direkten  Steuern
 und  der  Mehrwertsteuer  (ABl.  EG  Nr.  L  336  S.  15),  die
 zuletzt  durch  die  Richtlinie  2006/98/EWG  des  Rates
 vom  20.  November  2006  (ABl.  EU  Nr.  L  363  S.  129)  ge-
 ändert  worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden  Fassung“
 durch  die  Wörter  „Amtshilferichtlinie  gemäß  §  2
 Absatz  2 des EU-Amtshilfegesetzes“ ersetzt.

 3.  §  18 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  21 wird folgender Satz angefügt:

 „§  11  Absatz  2  Satz  4  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Da-
 tum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes])  ist  erstmals  anzuwenden  auf  Erträge  aus  In-
 vestmentanteilen,  die  dem  Anleger  nach  dem
 31.  Dezember  2012  zufließen  oder  als  ihm  zugeflos-
 sen gelten.“

 b)  Folgender Absatz  23 wird angefügt:

 „(23)  §  17a  Satz  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Da-
 tum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes]) ist ab dem 1.  Januar 2013 anzuwenden.“

 Artikel 9

 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes

 Das  Umwandlungssteuergesetz  vom  7.  Dezember  2006
 (BGBl.  I  S.  2782,  2791),  das  durch  Artikel  3  des  Gesetzes
 vom  21.  März  2013  (BGBl.  I  S.  561)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  1  Absatz  2  Nummer  1  werden  die  Wörter  „des
 Artikels  48  des  Vertrags  zur  Gründung  der  Europäischen
 Gemeinschaft“  durch  die  Wörter  „des  Artikels  54  des
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Vertrags  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union“
 ersetzt.

 2.  Dem §  2 Absatz  4 werden folgende Sätze angefügt:

 „Der  Ausgleich  oder  die  Verrechnung  von  positiven  Ein-
 künften  des  übertragenden  Rechtsträgers  im  Rück-
 wirkungszeitraum  mit  verrechenbaren  Verlusten,  ver-
 bleibenden  Verlustvorträgen,  nicht  ausgeglichenen
 negativen  Einkünften  und  einem  Zinsvortrag  nach  §  4h
 Absatz  1  Satz  5  des  Einkommensteuergesetzes  des  über-
 nehmenden  Rechtsträgers  ist  nicht  zulässig.  Ist  überneh-
 mender  Rechtsträger  eine  Organgesellschaft,  gilt  Satz  3
 auch  für  einen  Ausgleich  oder  eine  Verrechnung  beim
 Organträger  entsprechend.  Ist  übernehmender  Rechtsträ-
 ger  eine  Personengesellschaft,  gilt  Satz  3  auch  für  einen
 Ausgleich  oder  eine  Verrechnung  bei  den  Gesellschaf-
 tern  entsprechend.  Die  Sätze  3  bis  5  gelten  nicht,  wenn
 übertragender  Rechtsträger  und  übernehmender  Rechts-
 träger  vor  Ablauf  des  steuerlichen  Übertragungsstichtags
 verbundene  Unternehmen  im  Sinne  des  §  271  Absatz  2
 des Handelsgesetzbuches sind.“

 3.  Dem §  27 wird folgender Absatz  12 angefügt:

 „(12)  §  2  Absatz  4  Satz  3  bis  6  in  der  Fassung  des  Ar-
 tikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:
 Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes])  ist  erstmals  auf  Umwandlungen  und  Einbringun-
 gen  anzuwenden,  bei  denen  die  Anmeldung  zur  Eintra-
 gung  in  das  für  die  Wirksamkeit  des  jeweiligen  Vorgangs
 maßgebende  Register  nach  dem  …  [einsetzen:  Datum
 des  Tages  des  Beschlusses  des  Deutschen  Bundestages
 über  die  Beschlussempfehlung  des  Vermittlungsaus-
 schusses  über  das  vorliegende  Änderungsgesetzes]  er-
 folgt.  Für  Einbringungen,  deren  Wirksamkeit  keine  Ein-
 tragung  in  ein  öffentliches  Register  voraussetzt,  ist  §  20
 in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes])  erstmals  anzuwen-
 den,  wenn  das  wirtschaftliche  Eigentum  an  den  einge-
 brachten  Wirtschaftsgütern  nach  dem  …  [einsetzen:  Da-
 tum  des  Tages  des  Beschlusses  des  Deutschen
 Bundestages  über  die  Beschlussempfehlung  des  Vermitt-
 lungsausschusses  über  das  vorliegende  Änderungsgeset-
 zes] übergegangen ist.“

 Artikel 10

 Änderung des Umsatzsteuergesetzes

 Das  Umsatzsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  21.  Februar  2005  (BGBl.  I  S.  386),  das  zuletzt
 durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  8.  Mai  2012  (BGBl.  I
 S.  1030) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  26  wie
 folgt gefasst:

 „§  26  Durchführung, Erstattung in Sonderfällen“.

 2.  §  3a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 Satz  3 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Sätze  1  und  2  gelten  entsprechend  bei  einer
 sonstigen  Leistung  an  eine  ausschließlich  nicht  unter-
 nehmerisch  tätige  juristische  Person,  der  eine  Um-

 satzsteuer-Identifikationsnummer  erteilt  worden  ist,
 und  bei  einer  sonstigen  Leistung  an  eine  juristische
 Person,  die  sowohl  unternehmerisch  als  auch  nicht
 unternehmerisch  tätig  ist;  dies  gilt  nicht  für  sonstige
 Leistungen,  die  ausschließlich  für  den  privaten  Be-
 darf  des  Personals  oder  eines  Gesellschafters  be-
 stimmt sind.“

 b)  Dem  Absatz  3  Nummer  2  werden  die  folgenden
 Sätze angefügt:

 „Die  Vermietung  eines  Beförderungsmittels,  die
 nicht  als  kurzfristig  im  Sinne  des  Satzes  2  anzusehen
 ist,  an  einen  Empfänger,  der  weder  ein  Unternehmer
 ist,  für  dessen  Unternehmen  die  Leistung  bezogen
 wird,  noch  eine  nicht  unternehmerisch  tätige  juristi-
 sche  Person,  der  eine  Umsatzsteuer-Identifikations-
 nummer  erteilt  worden  ist,  wird  an  dem  Ort  erbracht,
 an  dem  der  Empfänger  seinen  Wohnsitz  oder  Sitz  hat.
 Handelt  es  sich  bei  dem  Beförderungsmittel  um  ein
 Sportboot,  wird  abweichend  von  Satz  3  die  Vermie-
 tungsleistung  an  dem  Ort  ausgeführt,  an  dem  das
 Sportboot  dem  Empfänger  tatsächlich  zur  Verfügung
 gestellt  wird,  wenn  sich  auch  der  Sitz,  die  Geschäfts-
 leitung  oder  eine  Betriebsstätte  des  Unternehmers,
 von  wo  aus  diese  Leistung  tatsächlich  erbracht  wird,
 an diesem Ort befindet.“

 3.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  14 wird wie folgt geändert:

 aa)  Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

 „c)  Leistungen  nach  den  Buchstaben  a  und  b,  die
 von

 aa)  Einrichtungen,  mit  denen  Verträge  zur
 hausarztzentrierten  Versorgung  nach
 §  73b  des  Fünften  Buches  Sozialgesetz-
 buch  oder  zur  besonderen  ambulanten
 ärztlichen  Versorgung  nach  §  73c  des
 Fünften  Buches  Sozialgesetzbuch  be-
 stehen,  oder

 bb)  Einrichtungen  nach  §  140b  Absatz  1
 des  Fünften  Buches  Sozialgesetzbuch,
 mit  denen  Verträge  zur  integrierten  Ver-
 sorgung  nach  §  140a  des  Fünften  Bu-
 ches  Sozialgesetzbuch  bestehen,

 erbracht  werden;“.

 bb)  Das  Semikolon  am  Ende  wird  durch  ein  Komma
 ersetzt und folgender Buchstabe e eingefügt:

 „e)  die  zur  Verhütung  von  nosokomialen  Infek-
 tionen  und  zur  Vermeidung  der  Weiterver-
 breitung  von  Krankheitserregern,  insbeson-
 dere  solcher  mit  Resistenzen,  erbrachten
 Leistungen  eines  Arztes  oder  einer  Hygiene-
 fachkraft,  an  in  den  Buchstaben  a,  b  und  d  ge-
 nannte  Einrichtungen,  die  diesen  dazu  die-
 nen,  ihre  Heilbehandlungsleistungen  ord-
 nungsgemäß  unter  Beachtung  der  nach  dem
 Infektionsschutzgesetz  und  den  Rechtsver-
 ordnungen  der  Länder  nach  §  23  Absatz  8
 des  Infektionsschutzgesetzes  bestehenden
 Verpflichtungen  zu  erbringen;“.
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b)  Nummer  16 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Buchstabe  i  wird  wie  folgt  gefasst:

 „i)  Einrichtungen,  mit  denen  ein  Vertrag
 nach  §  8  Absatz  3  des  Gesetzes  zur  Er-
 richtung  der  Sozialversicherung  für
 Landwirtschaft,  Forsten  und  Garten-
 bau  über  die  Gewährung  von  häusli-
 cher  Krankenpflege  oder  Haushalts-
 hilfe  nach  den  §§  10  und  11  des
 Zweiten  Gesetzes  über  die  Kranken-
 versicherung  der  Landwirte,  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Alterssicherung  der
 Landwirte  oder  nach  §  54  Absatz  2  des
 Siebten  Buches  Sozialgesetzbuch  be-
 steht,“.

 bbb)  In  Buchstabe  j  wird  das  Wort  „oder“  gestri-
 chen.

 ccc)  Nach  Buchstabe  j  wird  folgender  Buchstabe
 k  eingefügt:

 „k)  Einrichtungen,  die  als  Betreuer  nach
 §  1896  Absatz  1  des  Bürgerlichen  Ge-
 setzbuchs  bestellt  worden  sind,  sofern
 es  sich  nicht  um  Leistungen  handelt,
 die  nach  §  1908i  Absatz  1  in  Verbin-
 dung  mit  §  1835  Absatz  3  des  Bürger-
 lichen  Gesetzbuchs  vergütet  werden,
 oder“.

 ddd)  Der  bisherige  Buchstabe  k  wird  Buchstabe  l
 und  in  diesem  wird  die  Angabe  „40  Pro-
 zent“  durch  die  Angabe  „25  Prozent“  er-
 setzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „nach  den  Buch-
 staben  b  bis  k“  durch  die  Wörter  „nach  den
 Buchstaben b bis l“ ersetzt.

 c)  In  Nummer  19  Buchstabe  a  Satz  2  werden  nach  den
 Wörtern  „der  Ehegatte,“  die  Wörter  „der  eingetra-
 gene Lebenspartner,“ eingefügt.

 d)  In  Nummer  20  Buchstabe  a  wird  nach  Satz  2  folgen-
 der Satz eingefügt:

 „Steuerfrei  sind  auch  die  Umsätze  von  Bühnenregis-
 seuren  und  Bühnenchoreographen  an  Einrichtungen
 im  Sinne  der  Sätze  1  und  2,  wenn  die  zuständige
 Landesbehörde  bescheinigt,  dass  deren  künstlerische
 Leistungen  diesen  Einrichtungen  unmittelbar  die-
 nen.“

 e)  Nummer  25 Satz  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Buchstabe  b  wird  das  Semikolon  am  Ende
 durch ein Komma ersetzt.

 bb)  Nach  Buchstabe  b  wird  folgender  Buchstabe  c
 eingefügt:

 „c)  Leistungen,  die  von  Einrichtungen  erbracht
 werden,  die  als  Vormünder  nach  §  1773  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuchs  oder  als  Ergän-
 zungspfleger  nach  §  1909  des  Bürgerlichen
 Gesetzbuchs  bestellt  worden  sind,  sofern  es

 sich  nicht  um  Leistungen  handelt,  die  nach
 §  1835  Absatz  3  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs  vergütet  werden;“.

 4.  §  8 Absatz  2 Nummer  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  die  Lieferungen,  Umbauten,  Instandsetzungen,  War-
 tungen,  Vercharterungen  und  Vermietungen  von
 Luftfahrzeugen,  die  zur  Verwendung  durch  Unter-
 nehmer  bestimmt  sind,  die  im  entgeltlichen  Luftver-
 kehr  überwiegend  grenzüberschreitende  Beförderun-
 gen  oder  Beförderungen  auf  ausschließlich  im
 Ausland  gelegenen  Strecken  und  nur  in  unbedeuten-
 dem  Umfang  nach  §  4  Nummer  17  Buchstabe  b
 steuerfreie,  auf  das  Inland  beschränkte  Beförderun-
 gen durchführen;“.

 5.  §  12 Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  die  Lieferungen,  die  Einfuhr  und  der  innerge-
 meinschaftliche  Erwerb  der  in  Anlage  2  bezeich-
 neten  Gegenstände  mit  Ausnahme  der  in  der
 Nummer  49  Buchstabe  f,  den  Nummern  53
 und  54  bezeichneten  Gegenstände;“.

 b)  Nummer  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  die  Vermietung  der  in  Anlage  2  bezeichneten  Ge-
 genstände  mit  Ausnahme  der  in  der  Nummer  49
 Buchstabe  f,  den  Nummern  53  und  54  bezeichne-
 ten  Gegenstände;“.

 c)  In  Nummer  11  wird  der  abschließende  Punkt  durch
 ein Semikolon ersetzt.

 d)  Nach  Nummer  11  werden  die  folgenden  Nummern
 12 und 13 angefügt:

 „12.  die  Einfuhr  der  in  Nummer  49  Buchstabe  f,  den
 Nummern  53  und  54  der  Anlage  2  bezeichneten
 Gegenstände;

 13.  die  Lieferungen  und  der  innergemeinschaftliche
 Erwerb  der  in  Nummer  53  der  Anlage  2  bezeich-
 neten  Gegenstände,  wenn  die  Lieferungen

 a)  vom  Urheber  der  Gegenstände  oder  dessen
 Rechtsnachfolger  bewirkt  werden  oder

 b)  von  einem  Unternehmer  bewirkt  werden,  der
 kein  Wiederverkäufer  (§  25a  Absatz  1  Num-
 mer  1  Satz  2)  ist,  und  die  Gegenstände

 aa)  vom  Unternehmer  in  das  Gemeinschafts-
 gebiet  eingeführt  wurden,

 bb)  von  ihrem  Urheber  oder  dessen  Rechts-
 nachfolger  an  den  Unternehmer  geliefert
 wurden  oder

 cc)  den  Unternehmer  zum  vollen  Vorsteuer-
 abzug  berechtigt  haben.“

 6.  §  13b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 Nummer  5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  Lieferungen

 a)  der  in  §  3g  Absatz  1  Satz  1  genannten  Gegen-
 stände  eines  im  Ausland  ansässigen  Unterneh-
 mers  unter  den  Bedingungen  des  §  3g  und
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b)  von  Gas  über  das  Erdgasnetz  und  von  Elektri-
 zität,  die  nicht  unter  Buchstabe  a  fallen;“.

 b)  Absatz  5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  In  den  in  den  Absätzen  1  und  2  Nummer  1  bis  3
 genannten  Fällen  schuldet  der  Leistungsempfänger
 die  Steuer,  wenn  er  ein  Unternehmer  oder  eine  juristi-
 sche  Person  ist;  in  den  in  Absatz  2  Nummer  5  Buch-
 stabe  a,  Nummer  6,  7,  9  und  10  genannten  Fällen
 schuldet  der  Leistungsempfänger  die  Steuer,  wenn  er
 ein  Unternehmer  ist.  In  den  in  Absatz  2  Nummer  4
 Satz  1  genannten  Fällen  schuldet  der  Leistungsemp-
 fänger  die  Steuer,  wenn  er  ein  Unternehmer  ist,  der
 Leistungen  im  Sinne  des  Absatzes  2  Nummer  4  Satz  1
 erbringt.  Bei  den  in  Absatz  2  Nummer  5  Buchstabe  b
 genannten  Lieferungen  von  Erdgas  schuldet  der  Leis-
 tungsempfänger  die  Steuer,  wenn  er  ein  Unternehmer
 ist,  der  Lieferungen  von  Erdgas  erbringt.  Bei  den  in
 Absatz  2  Nummer  5  Buchstabe  b  genannten  Lieferun-
 gen  von  Elektrizität  schuldet  der  Leistungsempfänger
 in  den  Fällen  die  Steuer,  in  denen  der  liefernde  Unter-
 nehmer  und  der  Leistungsempfänger  Wiederverkäufer
 von  Elektrizität  im  Sinne  des  §  3g  sind.  In  den  in
 Absatz  2  Nummer  8  Satz  1  genannten  Fällen  schuldet
 der  Leistungsempfänger  die  Steuer,  wenn  er  ein  Un-
 ternehmer  ist,  der  Leistungen  im  Sinne  des  Absatzes  2
 Nummer  8  Satz  1  erbringt.  Die  Sätze  1  bis  5  gelten
 auch,  wenn  die  Leistung  für  den  nichtunternehme-
 rischen  Bereich  bezogen  wird.  Die  Sätze  1  bis  6  gelten
 nicht,  wenn  bei  dem  Unternehmer,  der  die  Umsätze
 ausführt,  die  Steuer  nach  §  19  Absatz  1  nicht  erhoben
 wird.“

 c)  In  Absatz  6  Nummer  2  wird  das  Wort  „Taxi“  durch
 die  Wörter  „Fahrzeug  im  Sinne  des  §  1b  Absatz  2
 Satz  1 Nummer  1“ ersetzt.

 d)  In  Absatz  7  werden  die  Sätze  1  und  2  durch  die  fol-
 genden Sätze ersetzt:

 „Ein  im  Ausland  ansässiger  Unternehmer  im  Sinne
 des  Absatzes  2  Nummer  1  und  5  ist  ein  Unternehmer,
 der  im  Inland,  auf  der  Insel  Helgoland  und  in  einem
 der  in  §  1  Absatz  3  bezeichneten  Gebiete  weder  einen
 Wohnsitz,  seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt,  seinen
 Sitz,  seine  Geschäftsleitung  noch  eine  Betriebsstätte
 hat;  dies  gilt  auch,  wenn  der  Unternehmer  ausschließ-
 lich  einen  Wohnsitz  oder  einen  gewöhnlichen  Aufent-
 haltsort  im  Inland,  aber  seinen  Sitz,  den  Ort  der  Ge-
 schäftsleitung  oder  eine  Betriebsstätte  im  Ausland  hat.
 Ein  im  übrigen  Gemeinschaftsgebiet  ansässiger  Un-
 ternehmer  ist  ein  Unternehmer,  der  in  den  Gebieten
 der  übrigen  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union,
 die  nach  dem  Gemeinschaftsrecht  als  Inland  dieser
 Mitgliedstaaten  gelten,  einen  Wohnsitz,  seinen  ge-
 wöhnlichen  Aufenthalt,  seinen  Sitz,  seine  Geschäfts-
 leitung  oder  eine  Betriebsstätte  hat;  dies  gilt  nicht,
 wenn  der  Unternehmer  ausschließlich  einen  Wohnsitz
 oder  einen  gewöhnlichen  Aufenthaltsort  in  den  Gebie-
 ten  der  übrigen  Mitgliedstaaten  der  Europäischen
 Union,  die  nach  dem  Gemeinschaftsrecht  als  Inland
 dieser  Mitgliedstaaten  gelten,  aber  seinen  Sitz,  den  Ort
 der  Geschäftsleitung  oder  eine  Betriebsstätte  im  Dritt-
 landsgebiet  hat.  Hat  der  Unternehmer  im  Inland  eine
 Betriebsstätte  und  führt  er  einen  Umsatz  nach

 Absatz  1  oder  Absatz  2  Nummer  1  oder  Nummer  5
 aus,  gilt  er  hinsichtlich  dieses  Umsatzes  als  im  Aus-
 land  oder  im  übrigen  Gemeinschaftsgebiet  ansässig,
 wenn  die  Betriebsstätte  an  diesem  Umsatz  nicht  betei-
 ligt  ist.“

 7.  §  14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  4 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  8  wird  das  Wort  „und“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 bb)  In  Nummer  9  wird  der  abschließende  Punkt
 durch das Wort „und“ ersetzt.

 cc)  Nach  Nummer  9  wird  folgende  Nummer  10  an-
 gefügt:

 ‚10.  in  den  Fällen  der  Ausstellung  der  Rechnung
 durch  den  Leistungsempfänger  oder  durch
 einen  von  ihm  beauftragten  Dritten  gemäß
 Absatz  2  Satz  2  die  Angabe  „Gutschrift“.

 b)  Folgender Absatz  7 wird angefügt:

 „(7)  Führt  der  Unternehmer  einen  Umsatz  im  In-
 land  aus,  für  den  der  Leistungsempfänger  die  Steuer
 nach  §  13b  schuldet,  und  hat  der  Unternehmer  im  In-
 land  weder  seinen  Sitz  noch  seine  Geschäftsleitung,
 eine  Betriebsstätte,  von  der  aus  der  Umsatz  ausge-
 führt  wird  oder  die  an  der  Erbringung  dieses  Umsat-
 zes  beteiligt  ist,  oder  in  Ermangelung  eines  Sitzes
 seinen  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen  Aufenthalt  im
 Inland,  so  gelten  abweichend  von  den  Absätzen  1
 bis  6  für  die  Rechnungserteilung  die  Vorschriften  des
 Mitgliedstaates,  in  dem  der  Unternehmer  seinen  Sitz,
 seine  Geschäftsleitung,  eine  Betriebsstätte,  von  der
 aus  der  Umsatz  ausgeführt  wird,  oder  in  Ermange-
 lung  eines  Sitzes  seinen  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen
 Aufenthalt  hat.  Satz  1  gilt  nicht,  wenn  eine  Gutschrift
 gemäß Absatz  2 Satz  2 vereinbart worden ist.“

 8.  §  14a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 ‚(1)  Hat  der  Unternehmer  seinen  Sitz,  seine  Ge-
 schäftsleitung,  eine  Betriebsstätte,  von  der  aus  der
 Umsatz  ausgeführt  wird,  oder  in  Ermangelung  eines
 Sitzes  seinen  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen  Aufent-
 halt  im  Inland  und  führt  er  einen  Umsatz  in  einem  an-
 deren  Mitgliedstaat  aus,  an  dem  eine  Betriebsstätte  in
 diesem  Mitgliedstaat  nicht  beteiligt  ist,  so  ist  er  zur
 Ausstellung  einer  Rechnung  mit  der  Angabe  „Steuer-
 schuldnerschaft  des  Leistungsempfängers“  verpflich-
 tet,  wenn  die  Steuer  in  dem  anderen  Mitgliedstaat
 von  dem  Leistungsempfänger  geschuldet  wird  und
 keine  Gutschrift  gemäß  §  14  Absatz  2  Satz  2  verein-
 bart  worden  ist.  Führt  der  Unternehmer  eine  sonstige
 Leistung  im  Sinne  des  §  3a  Absatz  2  in  einem  ande-
 ren  Mitgliedstaat  aus,  so  ist  die  Rechnung  bis  zum
 fünfzehnten  Tag  des  Monats,  der  auf  den  Monat
 folgt,  in  dem  der  Umsatz  ausgeführt  worden  ist,  aus-
 zustellen.  In  dieser  Rechnung  sind  die  Umsatz-
 steuer-Identifikationsnummer  des  Unternehmers  und
 die  des  Leistungsempfängers  anzugeben.  Wird  eine
 Abrechnung  durch  Gutschrift  gemäß  §  14  Absatz  2
 Satz  2  über  eine  sonstige  Leistung  im  Sinne  des  §  3a



Drucksache 17/13722 – 26 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Absatz  2  vereinbart,  die  im  Inland  ausgeführt  wird
 und  für  die  der  Leistungsempfänger  die  Steuer  nach
 §  13b  Absatz  1  und  5  schuldet,  sind  die  Sätze  2  und  3
 und  Absatz  5  Satz  1  und  3  entsprechend  anzuwen-
 den.‘

 b)  In  Absatz  3  werden  die  Sätze  1  und  2  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „Führt  der  Unternehmer  eine  innergemeinschaftliche
 Lieferung  aus,  ist  er  zur  Ausstellung  einer  Rechnung
 bis  zum  fünfzehnten  Tag  des  Monats,  der  auf  den
 Monat  folgt,  in  dem  der  Umsatz  ausgeführt  worden
 ist,  verpflichtet.  In  der  Rechnung  sind  auch  die  Um-
 satzsteuer-Identifikationsnummer  des  Unternehmers
 und die des Leistungsempfängers anzugeben.“

 c)  Absatz  5 wird wie folgt gefasst:

 ‚(5)  Führt  der  Unternehmer  eine  Leistung  im  Sinne
 des  §  13b  Absatz  2  aus,  für  die  der  Leistungsempfän-
 ger  nach  §  13b  Absatz  5  die  Steuer  schuldet,  ist  er  zur
 Ausstellung  einer  Rechnung  mit  der  Angabe  „Steuer-
 schuldnerschaft  des  Leistungsempfängers“  verpflich-
 tet;  Absatz  1  bleibt  unberührt.  Die  Vorschrift  über
 den  gesonderten  Steuerausweis  in  einer  Rechnung
 nach  §  14  Absatz  4  Satz  1  Nummer  8  wird  nicht  an-
 gewendet.‘

 d)  Absatz  6 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 ‚In  den  Fällen  der  Besteuerung  von  Reiseleistungen
 nach  §  25  hat  die  Rechnung  die  Angabe  „Sonderre-
 gelung  für  Reisebüros“  und  in  den  Fällen  der  Diffe-
 renzbesteuerung  nach  §  25a  die  Angabe  „Gebraucht-
 gegenstände/Sonderregelung“,  „Kunstgegenstände/
 Sonderregelung“  oder  „Sammlungsstücke  und  Anti-
 quitäten/Sonderregelung“ zu enthalten.‘

 9.  §  15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  die  entstandene  Einfuhrumsatzsteuer  für  Ge-
 genstände,  die  für  sein  Unternehmen  nach
 §  1  Absatz  1  Nummer  4  eingeführt  worden
 sind;“.

 bb)  Nummer  3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  die  Steuer  für  den  innergemeinschaftlichen
 Erwerb  von  Gegenständen  für  sein  Unterneh-
 men,  wenn  der  innergemeinschaftliche  Er-
 werb  nach  §  3d  Satz  1  im  Inland  bewirkt
 wird;“.

 b)  Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer  1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

 „b)  nach  §  4  Nummer  8  Buchstabe  a  bis  g,
 Nummer  10  oder  Nummer  11  steuerfrei  sind
 und  sich  unmittelbar  auf  Gegenstände  bezie-
 hen,  die  in  das  Drittlandsgebiet  ausgeführt
 werden;“.

 bb)  Nummer  2 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

 „b)  nach  §  4  Nummer  8  Buchstabe  a  bis  g,
 Nummer  10  oder  Nummer  11  steuerfrei
 wären  und  der  Leistungsempfänger  im  Dritt-

 landsgebiet  ansässig  ist  oder  diese  Umsätze
 sich  unmittelbar  auf  Gegenstände  beziehen,
 die  in  das  Drittlandsgebiet  ausgeführt  wer-
 den.“

 10.  In  §  16  Absatz  2  werden  die  Sätze  3  und  4  aufgehoben.

 11.  §  18d wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Verordnung  (EG)
 Nr.  1798/2003  des  Rates  vom  7.  Oktober  2003  über
 die  Zusammenarbeit  der  Verwaltungsbehörden  auf
 dem  Gebiet  der  Mehrwertsteuer  und  zur  Aufhebung
 der  Verordnung  (EWG)  Nr.  218/92  (ABl.  EU  Nr.  L
 264  S.  1)“  durch  die  Wörter  „Verordnung  (EU)
 Nr.  904/2010  des  Rates  vom  7.  Oktober  2010  über
 die  Zusammenarbeit  der  Verwaltungsbehörden  und
 die  Betrugsbekämpfung  auf  dem  Gebiet  der  Mehr-
 wertsteuer  (ABl.  L  268  vom  12.10.2010,  S.  1)“  er-
 setzt.

 b)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  97  Abs.  3“  durch  die
 Angabe „§  97 Absatz  2“ ersetzt.

 12.  Nach  §  25a  Absatz  3  Satz  1  wird  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Lässt  sich  der  Einkaufspreis  eines  Kunstgegenstandes
 (Nummer  53  der  Anlage  2)  nicht  ermitteln  oder  ist  der
 Einkaufspreis  unbedeutend,  wird  der  Betrag,  nach  dem
 sich  der  Umsatz  bemisst,  mit  30  Prozent  des  Verkaufs-
 preises angesetzt.“

 13.  §  26 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  26
 Durchführung, Erstattung in Sonderfällen“.

 b)  Absatz  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Umsatzsteuer  wird  einem  Konsortium,
 das  auf  der  Grundlage  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  723/2009  des  Rates  vom  25.  Juni  2009  über  den
 gemeinschaftlichen  Rechtsrahmen  für  ein  Konsor-
 tium  für  eine  europäische  Forschungsinfrastruktur
 (ABl.  L  206  vom  8.8.2009,  S.  1)  durch  einen  Be-
 schluss  der  Kommission  gegründet  wurde,  vom
 Bundeszentralamt für Steuern vergütet, wenn

 1.  das  Konsortium  seinen  satzungsgemäßen  Sitz  im
 Inland  hat,

 2.  es  sich  um  die  gesetzlich  geschuldete  Umsatz-
 steuer  handelt,  die  in  Rechnung  gestellt  und  ge-
 sondert  ausgewiesen  wurde,

 3.  es  sich  um  Umsatzsteuer  für  Lieferungen  und
 sonstige  Leistungen  handelt,  die  das  Konsortium
 für  seine  satzungsgemäße  und  nichtunternehme-
 rische  Tätigkeit  in  Anspruch  genommen  hat,

 4.  der  Steuerbetrag  je  Rechnung  insgesamt  25  Euro
 übersteigt  und

 5.  die  Steuer  gezahlt  wurde.

 Satz  1  gilt  entsprechend  für  die  von  einem  Konsor-
 tium  nach  §  13b  Absatz  5  geschuldete  und  von  ihm
 entrichtete  Umsatzsteuer,  wenn  diese  je  Rechnung
 insgesamt  25  Euro  übersteigt.  Die  Sätze  1  und  2
 sind  auf  ein  Konsortium  mit  satzungsgemäßem  Sitz
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in  einem  anderen  Mitgliedstaat  sinngemäß  anzu-
 wenden,  wenn  die  Voraussetzungen  für  die  Vergü-
 tung  durch  die  in  §  4  Nummer  7  Satz  5  genannte
 Bescheinigung  nachgewiesen  wird.  Mindert  sich
 die  Bemessungsgrundlage  nachträglich,  hat  das
 Konsortium  das  Bundeszentralamt  für  Steuern  da-
 von  zu  unterrichten  und  den  zu  viel  vergüteten
 Steuerbetrag  zurückzuzahlen.  Wird  ein  Gegenstand,
 den  ein  Konsortium  für  seine  satzungsgemäße  Tä-
 tigkeit  erworben  hat  und  für  dessen  Erwerb  eine
 Vergütung  der  Umsatzsteuer  gewährt  worden  ist,
 entgeltlich  oder  unentgeltlich  abgegeben,  vermietet
 oder  übertragen,  ist  der  Teil  der  vergüteten  Umsatz-
 steuer,  der  dem  Veräußerungspreis  oder  bei  unent-
 geltlicher  Abgabe  oder  Übertragung  dem  Zeitwert
 des  Gegenstands  entspricht,  an  das  Bundeszentral-
 amt  für  Steuern  zu  entrichten.  Der  zu  entrichtende
 Steuerbetrag  kann  aus  Vereinfachungsgründen
 durch  Anwendung  des  im  Zeitpunkt  der  Abgabe
 oder  Übertragung  des  Gegenstands  geltenden  Steu-
 ersatzes ermittelt werden.“

 14.  In  §  26b  Absatz  1  wird  die  Angabe  „§  18  Abs.  1
 Satz  3“  durch  die  Wörter  „§  18  Absatz  1  Satz  4“  er-
 setzt.

 15.  In  §  27a  Absatz  2  Satz  2  werden  die  Wörter  „Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1798/2003  des  Rates  vom  7.  Oktober
 2003  über  die  Zusammenarbeit  der  Verwaltungsbehör-
 den  auf  dem  Gebiet  der  Mehrwertsteuer  und  zur  Auf-
 hebung  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  218/92  (ABl.  EU
 Nr.  L  264  S.  1)“  durch  die  Wörter  „Verordnung  (EU)
 Nr.  904/2010  des  Rates  vom  7.  Oktober  2010  über  die
 Zusammenarbeit  der  Verwaltungsbehörden  und  die  Be-
 trugsbekämpfung  auf  dem  Gebiet  der  Mehrwertsteuer
 (ABl. L  268 vom 12.10.2010, S.  1)“ ersetzt.

 16.  In  §  1  Absatz  2a  Satz  1  und  §  4  Satz  1  Nummer  3
 Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb  Satz  1  werden  je-
 weils  die  Wörter  „Europäischen  Gemeinschaft“  durch
 die Wörter „Europäischen Union“ ersetzt.

 17.  In  §  5  Absatz  2  Nummer  8  Satz  1  und  2,  Absatz  3  und
 §  11  Absatz  5  werden  jeweils  die  Wörter  „des  Rates
 oder  der  Kommission  der  Europäischen  Gemeinschaf-
 ten“  durch  die  Wörter  „des  Rates  der  Europäischen
 Union oder der Europäischen Kommission“ ersetzt.

 Artikel 11

 Änderung der Abgabenordnung

 Die  Abgabenordnung  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  1.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  3866;  2003  I  S.  61),
 die  durch  Artikel  2  Absatz  10  des  Gesetzes  vom  3.  Mai
 2013  (BGBl.  I  S.  1084)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  275  wie
 folgt gefasst:

 „§  275  (weggefallen)“.

 2.  In  §  6  Absatz  2  Nummer  8  werden  die  Wörter  „/Verwal-
 tungsstelle Cottbus“ gestrichen.

 3.  §  30 Absatz  6 Satz  4 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Rechtsverordnung  bedarf  nicht  der  Zustimmung
 des  Bundesrates,  soweit  sie  die  Kraftfahrzeugsteuer,
 die  Luftverkehrsteuer,  die  Versicherungsteuer  sowie
 Einfuhr-  und  Ausfuhrabgaben  und  Verbrauchsteuern,
 mit Ausnahme der Biersteuer, betrifft.“

 4.  §  53 Nummer  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „Haushaltsvorstand“  durch
 das Wort „Alleinerziehenden“ ersetzt.

 b)  In  Satz  4  werden  die  Wörter  „die  der  Allein-
 stehende  oder  der  Haushaltsvorstand  und  die  sons-
 tigen  Haushaltsangehörigen  haben“  durch  die  Wör-
 ter „aller Haushaltsangehörigen“ ersetzt.

 5.  §  68 Nummer  5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  Einrichtungen  über  Tag  und  Nacht  (Heimer-
 ziehung) oder sonstige betreute Wohnformen,“.

 6.  §  87a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  5  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  97  Abs.  1
 und 3“ durch die Angabe „§  97“ ersetzt.

 b)  Absatz  6 Satz  3 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Rechtsverordnung  nach  Satz  1  bedarf  nicht
 der  Zustimmung  des  Bundesrates,  soweit  sie  die
 Kraftfahrzeugsteuer,  die  Luftverkehrsteuer,  die  Ver-
 sicherungsteuer  oder  Verbrauchsteuern,  mit  Aus-
 nahme der Biersteuer, betrifft.“

 7.  §  88 Absatz  3 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Einer  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf  es  nicht,
 soweit  die  Kraftfahrzeugsteuer,  die  Luftverkehrsteuer,
 die  Versicherungsteuer  oder  Verbrauchsteuern,  mit
 Ausnahme der Biersteuer, betroffen sind.“

 8.  Dem §  89 Absatz  2 wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Rechtsverordnung  bedarf  nicht  der  Zustimmung
 des  Bundesrates,  soweit  sie  die  Versicherungsteuer  be-
 trifft.“

 9.  §  90 Absatz  3 Satz  7 wird wie folgt gefasst:

 „Die Vorlage richtet sich nach §  97.“

 10.  §  97 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Beteiligten  und  andere  Personen  haben
 der  Finanzbehörde  auf  Verlangen  Bücher,  Auf-
 zeichnungen,  Geschäftspapiere  und  andere  Urkun-
 den  zur  Einsicht  und  Prüfung  vorzulegen.  Im  Vor-
 lageverlangen  ist  anzugeben,  ob  die  Urkunden  für
 die  Besteuerung  des  zur  Vorlage  Aufgeforderten
 oder  für  die  Besteuerung  anderer  Personen  benötigt
 werden.  §  93  Absatz  1  Satz  2  und  3  gilt  entspre-
 chend.“

 b)  Absatz  2 wird aufgehoben.

 c)  Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  2.

 11.  §  107 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Auskunftspflich-
 tige“  ein  Komma  und  das  Wort  „Vorlagepflichtige“
 eingefügt.
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b)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Auskunftspflicht“  durch
 die  Wörter  „Auskunfts-  oder  Vorlagepflicht“  er-
 setzt.

 12.  §  117 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „Europäischen  Ge-
 meinschaften  sowie  des  EG-Amtshilfe-Gesetzes“
 durch  die  Wörter  „Europäischen  Union  sowie  des
 EU-Amtshilfegesetzes“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  3  werden  nach  dem  Wort  „betrof-
 fen“  ein  Komma  sowie  die  Wörter  „es  findet  ein
 Informationsaustausch  auf  Grund  des  EU-Amts-
 hilfegesetzes statt“ eingefügt.

 13.  In  §  139  Absatz  2  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „Ver-
 kehrsteuern“  die  Wörter  „mit  Ausnahme  der  Luftver-
 kehrsteuer“ eingefügt.

 14.  §  141 Absatz  1 Satz  4 wird aufgehoben.

 15.  §  150 Absatz  6 Satz  7 wird wie folgt gefasst:

 „Einer  Zustimmung  des  Bundesrates  zu  einer  Rechts-
 verordnung  nach  Satz  1  und  5  bedarf  es  nicht,  soweit
 die  Kraftfahrzeugsteuer,  die  Luftverkehrsteuer,  die
 Versicherungsteuer  und  Verbrauchsteuern,  mit  Aus-
 nahme der Biersteuer, betroffen sind.“

 16.  §  152 Absatz  5 wird aufgehoben.

 17.  §  156 Absatz  1 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Rechtsverordnung  bedarf  nicht  der  Zustimmung
 des  Bundesrates,  soweit  sie  die  Kraftfahrzeugsteuer,
 die  Luftverkehrsteuer,  die  Versicherungsteuer,  Einfuhr-
 und  Ausfuhrabgaben  oder  Verbrauchsteuern,  mit  Aus-
 nahme der Biersteuer, betrifft.“

 18.  Dem §  171 wird folgender Absatz  15 angefügt:

 „(15)  Soweit  ein  Dritter  Steuern  für  Rechnung  des
 Steuerschuldners  einzubehalten  und  abzuführen  oder
 für  Rechnung  des  Steuerschuldners  zu  entrichten  hat,
 endet  die  Festsetzungsfrist  gegenüber  dem  Steuer-
 schuldner  nicht  vor  Ablauf  der  gegenüber  dem  Steuer-
 entrichtungspflichtigen geltenden Festsetzungsfrist.“

 19.  §  200 Absatz  1 Satz  4 wird wie folgt gefasst:

 „§  93 Absatz  2 Satz  2 gilt nicht.“

 20.  In  §  208  Absatz  1  Satz  3  erster  Halbsatz  wird  die  An-
 gabe  „§  97  Abs.  2  und  3“  durch  die  Angabe  „§  97
 Absatz  2“ ersetzt.

 21.  In  §  224  Absatz  2  Nummer  2  werden  die  Wörter  „oder
 Postanweisung“ gestrichen.

 22.  §  259 Satz  2 wird aufgehoben.

 23.  §  275 wird aufgehoben.

 24.  In  §  288  werden  die  Wörter  „eine  Person,  die  zu  seiner
 Familie  gehört  oder  bei  ihm  beschäftigt  ist“  durch  die
 Wörter  „ein  erwachsener  Familienangehöriger,  ein  er-
 wachsener  ständiger  Mitbewohner  oder  eine  beim
 Vollstreckungsschuldner beschäftigte Person“ ersetzt.

 25.  §  337 Absatz  2 Satz  2 wird aufgehoben.

 26.  In  §  363  Absatz  2  Satz  2  erster  Halbsatz  werden  die
 Wörter  „Europäischen  Gerichtshof“  durch  die  Wörter
 „Gerichtshof der Europäischen Union“ ersetzt.

 27.  §  382 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „Verordnungen  des
 Rates  oder  der  Kommission  der  Europäischen  Ge-
 meinschaften“  durch  die  Wörter  „Verordnungen  des
 Rates  der  Europäischen  Union  oder  der  Europä-
 ischen Kommission“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „Kommission  der
 Europäischen  Gemeinschaften“  durch  die  Wörter
 „Europäischen Kommission“ ersetzt.

 28.  In  §  1  Absatz  1  und  3  Satz  1,  §  165  Absatz  1  Satz  2
 Nummer  3,  §  172  Absatz  3  Satz  1,  §  367  Absatz  2b
 Satz  1,  §  379  Absatz  1  Satz  2  und  3  sowie  §  382
 Absatz  1  Nummer  1  werden  jeweils  die  Wörter  „Euro-
 päischen  Gemeinschaften“  durch  die  Wörter  „Europä-
 ischen Union“ ersetzt.

 Artikel 12

 Änderung des Einführungsgesetzes
 zur Abgabenordnung

 In  Artikel  97  des  Einführungsgesetzes  zur  Abgabenord-
 nung  vom  14.  Dezember  1976  (BGBl.  I  S.  3341;  1977  I
 S.  667),  das  zuletzt  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom
 1.  November  2011  (BGBl.  I  S.  2131)  geändert  worden  ist,
 wird dem §  10 folgender Absatz  11 angefügt:

 „(11)  §  171  Absatz  15  der  Abgabenordnung  in  der  Fas-
 sung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Ände-
 rungsgesetzes])  gilt  für  alle  am  …  [einsetzen:  Tag  nach  der
 Verkündung  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]  noch
 nicht abgelaufenen Festsetzungsfristen.“

 Artikel 13

 Änderung des Steuerberatungsgesetzes

 Das  Steuerberatungsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  4.  November  1975  (BGBl.  I  S.  2735),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  19  des  Gesetzes  vom  6.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  2515)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  164b
 folgende Angabe eingefügt:

 „§  164c  Laufbahngruppenregelungen der Länder“.

 2.  In  §  1  Nummer  1  werden  die  Wörter  „Europäischen  Ge-
 meinschaften“  durch  die  Wörter  „Europäischen  Union“
 ersetzt.

 3.  In  §  4  Nummer  11  Satz  3  wird  die  Angabe  „§  9  Abs.  5,
 §  9c  Abs.  2  und  3“  durch  die  Wörter  „§  10  Absatz  1
 Nummer  5“ ersetzt.

 4.  In  §  37  Absatz  3  Satz  1  Nummer  5  werden  die  Wörter
 „Europäischen  Gemeinschaft“  durch  die  Wörter  „Euro-
 päischen Union“ ersetzt.
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5.  Nach §  164b wird folgender §  164c eingefügt:

 „§  164c
 Laufbahngruppenregelungen der Länder

 Soweit  in  diesem  Gesetz  die  Bezeichnung  gehobener
 und  höherer  Dienst  verwendet  wird,  richtet  sich  die  Zu-
 ordnung  der  Beamten  zu  einer  dieser  Laufbahngruppen
 in  den  Ländern,  die  durch  landesrechtliche  Regelungen
 die  zuvor  bezeichneten  Laufbahngruppen  zusammenge-
 fasst  oder  abweichend  bezeichnet  haben,  nach  den  Zu-
 gangsvoraussetzungen  für  die  Einstellung  als  Inspektor
 oder  Regierungsrat.  Beamte,  die  durch  eine  Qualifizie-
 rungsmaßnahme  die  Voraussetzungen  für  die  Verleihung
 des  Amtes  eines  Oberinspektors  erfüllen  oder  denen  auf
 Grund  einer  Qualifizierungsmaßnahme  ein  Amt  verlie-
 hen  worden  ist,  das  vor  Verleihung  des  Amtes  eines
 Oberinspektors  durchlaufen  werden  muss,  sind  dem  ge-
 hobenen  Dienst,  Beamte,  die  durch  eine  Qualifizierungs-
 maßnahme  die  Voraussetzungen  für  die  Verleihung  des
 Amtes  eines  Oberregierungsrates  erfüllen,  sind  dem
 höheren Dienst zuzuordnen.“

 Artikel 14

 Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes

 Das  Feuerschutzsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  10.  Januar  1996  (BGBl.  I  S.  18),  das  zuletzt
 durch  Artikel  19  des  Gesetzes  vom  8.  Dezember  2010
 (BGBl.  I  S.  1768)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  §  5  Absatz  2  werden  die  Wörter  „Europäischen  Ge-
 meinschaften“  durch  die  Wörter  „Europäischen  Union“
 ersetzt.

 2.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 Nummer  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  eine  nach  amtlich  vorgeschriebenem  Vordruck
 oder  im  Wege  eines  Automationsverfahrens  des
 Bundes  übermittelte  Steuererklärung  abzuge-
 ben,  in  der  er  die  im  Anmeldungszeitraum  ent-
 standene  Steuer  selbst  zu  berechnen  hat  (Steuer-
 anmeldung) und“.

 b)  Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „1  200  Euro“  durch
 die Angabe „2  400 Euro“ ersetzt.

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Hat  die  Steuer  für  das  vorangegangene  Kalen-
 derjahr  insgesamt  nicht  mehr  als  400  Euro  betra-
 gen,  so  ist  Anmeldungszeitraum  das  Kalender-
 jahr.“

 Artikel 15

 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes

 Das  Bundeskindergeldgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  28.  Januar  2009  (BGBl.  I  S.  142,  3177),
 das  zuletzt  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  7.  Mai  2013
 (BGBl.  I  S.  1167)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  2 Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  d  werden  die  Wörter
 „§  14b  des  Zivildienstgesetzes“  durch  die  Wörter
 „§  5 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Berufsausbildung  und
 eines  Erststudiums“  durch  die  Wörter  „Berufsausbil-
 dung oder eines Erststudiums“ ersetzt.

 2.  Dem §  20 wird folgender Absatz  9 angefügt:

 „(9)  §  2  Absatz  3  ist  letztmals  bis  zum  31.  Dezember
 2018  anzuwenden;  Voraussetzung  ist  in  diesen  Fällen,
 dass  das  Kind  den  Dienst  oder  die  Tätigkeit  vor  dem
 1.  Juli 2011 angetreten hat.“

 Artikel 16

 Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken

 Das  Gesetz  über  Steuerstatistiken  vom  11.  Oktober  1995
 (BGBl.  I  S.  1250,  1409),  das  zuletzt  durch  Artikel  8  des  Ge-
 setzes  vom  7.  Dezember  2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Erhebungsmerkmale  nach  Satz  1  Nummer  1
 werden  ab  2012  und  die  Erhebungsmerkmale  nach
 Satz  1 Nummer  2 ab 2008 jährlich erfasst.“

 b)  Dem Absatz  3 wird folgender Satz angefügt:

 „Diese  Erhebungsmerkmale  werden  ab  2014  jährlich
 erfasst“.

 c)  Dem Absatz  6 wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Erhebungsmerkmale  nach  Satz  1  werden  ab
 2011 jährlich erfasst.“

 2.  §  2a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „,  erstmals  für
 das  Veranlagungsjahr  2001,“  durch  die  Wörter  „für
 die Veranlagungsjahre 2001 bis 2011“ ersetzt.

 b)  Absatz  2 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Mit  Anlaufen  der  Förderung  der  zusätzlichen  Al-
 tersvorsorge  nach  §  10a  des  Einkommensteuergeset-
 zes  werden  für  die  Veranlagungsjahre  2002  bis  2010
 Angaben über deren Inanspruchnahme aufbereitet.“

 3.  §  2b Absatz  1 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  statistische  Aufbereitung  der  Daten  zur  Körper-
 schaftsteuer  für  die  Veranlagungsjahre  2004  bis  2012  so-
 wie  zur  Gewerbesteuer  für  die  Veranlagungsjahre  2004
 bis  2009  wird  dem  Statistischen  Bundesamt  übertragen.“

 4.  In  §  6  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „einschließlich
 für die Angaben nach §  3“ gestrichen.

 5.  §  7 Absatz  7 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Buchstaben  f wird ein Komma angefügt.

 b)  Folgende Buchstaben  g und  h werden angefügt:

 „g)  über die Gewerbesteuer 1995,

 h)  über die Erbschaft- und Schenkungsteuer  2002.“
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6.  §  7a wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz  2 wird folgender Absatz  2a eingefügt:

 „(2a)  Für  Verlaufsuntersuchungen  über  mehrere
 Jahre  dürfen  das  Statistische  Bundesamt  und  die  sta-
 tistischen  Ämter  der  Länder  ab  dem  Jahr  2012  Ein-
 zelangaben  aus  der  Statistik  nach  §  1  Absatz  1
 Nummer  2,  soweit  sie  sich  auf  steuerpflichtige  natür-
 liche  Personen  beziehen,  mit  den  Einzelangaben  aus
 der  Statistik  nach  §  2a  zu  demselben  Steuerpflich-
 tigen zusammenführen.“

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „Absätzen  1
 und  2“  durch  die  Wörter  „Absätzen  1,  2  und  2a“  er-
 setzt.

 Artikel 17

 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes

 Das  Finanzverwaltungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  4.  April  2006  (BGBl.  I  S.  846,  1202),
 das  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  21.  März  2013
 (BGBl.  I  S.  561)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  5 Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  9  werden  die  Wörter  „Verordnung  (EG)
 Nr.  1798/2003  des  Rates  vom  7.  Oktober  2003  über
 die  Zusammenarbeit  der  Verwaltungsbehörden  auf
 dem  Gebiet  der  Mehrwertsteuer  und  zur  Aufhebung
 der  Verordnung  (EWG)  Nr.  218/92  (ABl.  EU  Nr.
 L  264  S.  1)“  durch  die  Wörter  „Verordnung  (EU)
 Nr.  904/2010  des  Rates  vom  7.  Oktober  2010  über
 die  Zusammenarbeit  der  Verwaltungsbehörden  und
 die  Betrugsbekämpfung  auf  dem  Gebiet  der  Mehr-
 wertsteuer  (ABl.  L  268  vom  12.10.2010,  S.  1)“  er-
 setzt.

 b)  In  Nummer  10  werden  die  Wörter  „Artikels  15
 Nr.  10  der  Sechsten  Richtlinie  77/388/EWG  des  Ra-
 tes  vom  17.  Mai  1977  (ABl.  EG  Nr.  L  145  S.  1)  in
 der  ab  1.  Januar  1993“  durch  die  Wörter
 „Artikels  151  der  Richtlinie  2006/112/EG  des  Rates
 vom  28.  November  2006  über  das  gemeinsame
 Mehrwertsteuersystem  (ABl.  L  347  vom  11.12.2006,
 S.  1),  die  zuletzt  durch  die  Richtlinie  2010/88/EU
 (ABl.  L  326  vom  10.12.2010,  S.  1)  geändert  worden
 ist,  in  der  jeweils“  und  die  Wörter  „Europäische  Ge-
 meinschaft“  durch  die  Wörter  „Europäische  Union“
 ersetzt.

 c)  In  Nummer  18  Buchstabe  a  werden  die  Wörter  „§  10
 Absatz  2a  des  Einkommensteuergesetzes“  durch  die
 Wörter  „§  10  Absatz  2a  und  4b  des  Einkommensteu-
 ergesetzes“ ersetzt.

 d)  In  Nummer  20  Satz  2  und  4  werden  jeweils  die  Wör-
 ter „/Verwaltungsstelle Cottbus“ gestrichen.

 e)  In  Nummer  21  werden  die  Wörter  „auf  Grund  von
 Kapitel  VI  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1798/2003  des
 Rates  vom  7.  Oktober  2003  über  die  Zusammenarbeit
 der  Verwaltungsbehörden  auf  dem  Gebiet  der  Mehr-
 wertsteuer  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung
 (EWG)  Nr.  218/92  (ABl.  EU  Nr.  L  264  S.  1)“  durch

 die  Wörter  „auf  Grund  von  Kapitel  XI  Abschnitt  I
 der  Verordnung  (EU)  Nr.  904/2010  des  Rates  vom
 7.  Oktober  2010  über  die  Zusammenarbeit  der  Ver-
 waltungsbehörden  und  die  Betrugsbekämpfung  auf
 dem  Gebiet  der  Mehrwertsteuer  (ABl.  L  268  vom
 12.10.2010, S.  1)“ ersetzt.

 2.  §  12 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  nach  dem  Wort  „Biersteuer,“  die
 Wörter „der Luftverkehrsteuer,“ eingefügt.

 b)  Nach Absatz  3 wird folgender Absatz  4 angefügt:

 „(4)  Neben  den  nach  §  18a  Absatz  1  Satz  1  zustän-
 digen  Behörden  sind  die  Hauptzollämter  als  örtliche
 Bundesbehörden  im  Zeitraum  der  Organleihe  nach
 §  18a  Absatz  1  Satz  1  in  Verbindung  mit  Absatz  3  für
 die  Verwaltung  der  Kraftfahrzeugsteuer  zuständig,
 um  die  ordnungsgemäße  Übernahme  der  Verwaltung
 der  Kraftfahrzeugsteuer  zu  ermöglichen,  insbeson-
 dere  um  den  Aufbau  des  für  die  Verwaltung  der
 Kraftfahrzeugsteuer  durch  die  Hauptzollämter  erfor-
 derlichen  Datenbestandes  durchzuführen  und  die
 regelmäßige  Datenübermittlung  nach  straßenver-
 kehrsrechtlichen  Vorschriften  zu  erproben.  Eine
 schrittweise  Überleitung  der  Kraftfahrzeugsteuer  in
 die  alleinige  Verwaltung  durch  die  Hauptzollämter  ist
 möglich.“

 3.  §  12 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  nach  dem  Wort  „Luftverkehr-
 steuer,“  die  Wörter  „der  Kraftfahrzeugsteuer,“  einge-
 fügt.

 b)  Absatz  4 wird aufgehoben.

 4.  §  18 wird wie folgt gefasst:

 „§  18
 Verwaltung der Umsatzsteuer

 Die  Hauptzollämter  und  ihre  Dienststellen  wirken  bei
 der  Verwaltung  der  Umsatzsteuer  nach  Maßgabe  der  für
 diese  Steuer  geltenden  Vorschriften  mit.  Sie  handeln
 hierbei  für  die  Finanzbehörde,  die  für  die  Besteuerung
 örtlich zuständig ist.“

 5.  In  §  21  Absatz  5  werden  die  Wörter  „/Verwaltungsstelle
 Cottbus“ gestrichen.

 Artikel 18

 Änderung  des  Fünften  Vermögensbildungsgesetzes

 Das  Fünfte  Vermögensbildungsgesetz  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  4.  März  1994  (BGBl.  I  S.  406),  das
 zuletzt  durch  Artikel  13  des  Gesetzes  vom  7.  Dezember
 2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  §  3 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  zugunsten  des  nicht  dauernd  getrennt  lebenden  Ehe-
 gatten  oder  Lebenspartners  des  Arbeitnehmers,“.

 2.  §  4 Absatz  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  werden  nach  dem  Wort  „Ehegatte“  die
 Wörter  „oder  Lebenspartner“  eingefügt  und  die  Wör-
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ter  „(§  26  Abs.  1  Satz  1  des  Einkommensteuergeset-
 zes)“ gestrichen.

 b)  In  Nummer  2  werden  nach  dem  Wort  „geheiratet“  die
 Wörter  „oder  eine  Lebenspartnerschaft  begründet“
 eingefügt.

 c)  In  Nummer  4  erster  Halbsatz  werden  nach  den  Wör-
 tern  „nicht  dauernd  getrennt  lebenden  Ehegatten“  die
 Wörter  „oder  Lebenspartners“  und  nach  den  Wörtern
 „dem  er  oder  der  Ehegatte“  die  Wörter  „oder  der  Le-
 benspartner“ eingefügt.

 3.  §  8 Absatz  5 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Arbeitnehmer  ist  abweichend  von  der  in  Absatz  2
 Satz  1  Nummer  2  bezeichneten  Vereinbarung  auch  be-
 rechtigt,  vor  Ablauf  der  Sperrfrist  die  Überweisung  ein-
 gezahlter  vermögenswirksamer  Leistungen  auf  einen
 von  ihm  oder  seinem  nicht  dauernd  getrennt  lebenden
 Ehegatten  oder  Lebenspartner  abgeschlossenen  Bauspar-
 vertrag  zu  verlangen,  wenn  weder  mit  der  Auszahlung
 der  Bausparsumme  begonnen  worden  ist  noch  die  über-
 wiesenen  Beträge  vor  Ablauf  der  Sperrfrist  ganz  oder
 zum  Teil  zurückgezahlt,  noch  Ansprüche  aus  dem  Bau-
 sparvertrag  abgetreten  oder  beliehen  werden  oder  wenn
 eine  solche  vorzeitige  Verfügung  nach  §  2  Absatz  3
 Satz  2  Nummer  1  und  2  des  Wohnungsbau-Prämienge-
 setzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  30.  Ok-
 tober  1997  (BGBl.  I  S.  2678),  das  zuletzt  durch  Artikel  7
 des  Gesetzes  vom  5.  April  2011  (BGBl.  I  S.  554)  geän-
 dert  worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  un-
 schädlich ist.“

 4.  §  13 Absatz  1 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Satzteil vor Nummer  1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Arbeitnehmer  hat  Anspruch  auf  eine  Arbeitneh-
 mer-Sparzulage  nach  Absatz  2,  wenn  er  gegenüber
 dem  Unternehmen,  dem  Institut  oder  dem  in  §  3
 Absatz  3  genannten  Gläubiger  in  die  Datenübermitt-
 lung  nach  Maßgabe  des  §  15  Absatz  1  Satz  2  und  3
 eingewilligt  hat  und  sein  Einkommen  folgende  Gren-
 zen nicht übersteigt:“.

 b)  In  den  Nummern  1  und  2  werden  jeweils  die  Wörter
 „von Ehegatten“ gestrichen.

 5.  §  14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  4 Satz  3 wird aufgehoben.

 b)  Die Absätze 5 und  6 werden wie folgt gefasst:

 „(5)  Ein  Bescheid  über  die  Ablehnung  der  Festset-
 zung  einer  Arbeitnehmer-Sparzulage  ist  aufzuheben
 und  die  Arbeitnehmer-Sparzulage  ist  nachträglich
 festzusetzen,  wenn  der  Einkommensteuerbescheid
 nach  Ergehen  des  Ablehnungsbescheides  geändert
 wird  und  dadurch  erstmals  festgestellt  wird,  dass  die
 Einkommensgrenzen  des  §  13  Absatz  1  unterschrit-
 ten  sind.  Die  Frist  für  die  Festsetzung  der  Arbeitneh-
 mer-Sparzulage  endet  in  diesem  Fall  nicht  vor  Ablauf
 eines  Jahres  nach  Bekanntgabe  des  geänderten  Steu-
 erbescheides.  Satz  2  gilt  entsprechend,  wenn  der  ge-
 änderten  Einkommensteuerfestsetzung  kein  Bescheid
 über  die  Ablehnung  der  Festsetzung  einer  Arbeitneh-
 mer-Sparzulage vorangegangen ist.

 (6)  Besteht  für  Aufwendungen,  die  vermögens-
 wirksame  Leistungen  darstellen,  ein  Anspruch  auf
 Arbeitnehmer-Sparzulage  und  hat  der  Arbeitnehmer
 hierfür  abweichend  von  §  1  Satz  2  Nummer  1  des
 Wohnungsbau-Prämiengesetzes  eine  Wohnungsbau-
 prämie  beantragt,  endet  die  Frist  für  die  Festsetzung
 der  Arbeitnehmer-Sparzulage  nicht  vor  Ablauf  eines
 Jahres  nach  Bekanntgabe  der  Mitteilung  über  die  Än-
 derung des Prämienanspruchs.“

 6.  §  15 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  15
 Elektronische Vermögensbildungsbescheinigung,

 Verordnungsermächtigungen, Haftung,
 Anrufungsauskunft, Außenprüfung“.

 b)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Der  Satzteil  vor  Nummer  1  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Das  Unternehmen,  das  Institut  oder  der  in
 §  3  Absatz  3  genannte  Gläubiger  hat  spätes-
 tens  bis  zum  28.  Februar  des  der  Anlage  der
 vermögenswirksamen  Leistungen  folgen-
 den  Kalenderjahres  nach  amtlich  vorge-
 schriebenem  Datensatz  durch  Datenfern-
 übertragung  nach  Maßgabe  der  Steuerda-
 ten-Übermittlungsverordnung  im  Rahmen
 einer  elektronischen  Vermögensbildungs-
 bescheinigung  folgende  Daten  zu  übermit-
 teln,  wenn  der  Arbeitnehmer  gegenüber
 dem  Mitteilungspflichtigen  in  die  Daten-
 übermittlung  eingewilligt  hat:“.

 bbb)  Der  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  1
 vorangestellt:

 „1.  Name,  Vorname,  Geburtsdatum,  An-
 schrift  und  Identifikationsnummer
 (§  139b  der  Abgabenordnung)  des  Ar-
 beitnehmers,“.

 ccc)  Die  bisherigen  Nummern  1  bis  3  werden  die
 Nummern  2  bis  4.

 bb)  Die  Sätze  2  bis  5  werden  durch  die  folgenden
 Sätze ersetzt:

 „Die  Einwilligung  nach  Satz  1  ist  spätestens  bis
 zum  Ablauf  des  zweiten  Kalenderjahres,  das  auf
 das  Kalenderjahr  der  Anlage  der  vermögens-
 wirksamen  Leistungen  folgt,  zu  erteilen.  Dabei
 hat  der  Arbeitnehmer  dem  Mitteilungspflichti-
 gen  die  Identifikationsnummer  mitzuteilen.  Die
 Einwilligung  gilt  als  erteilt,  wenn  die  übermit-
 telnde  Stelle  den  Arbeitnehmer  schriftlich  da-
 rüber  informiert,  dass  vom  Vorliegen  einer  Ein-
 willigung  ausgegangen  wird  und  die  Daten
 übermittelt  werden,  wenn  der  Arbeitnehmer  dem
 nicht  innerhalb  einer  Frist  von  vier  Wochen  nach
 Erhalt  dieser  schriftlichen  Information  schriftlich
 widerspricht.  Die  Einwilligung  gilt  auch  für  die
 folgenden  Kalenderjahre,  es  sei  denn,  der  Arbeit-
 nehmer  widerruft  diese  schriftlich  gegenüber  der
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übermittelnden  Stelle.  Der  Widerruf  muss  der
 übermittelnden  Stelle  vor  Beginn  des  Kalender-
 jahres,  für  das  die  Einwilligung  erstmals  nicht
 mehr  gelten  soll,  vorliegen.  Die  übermittelnde
 Stelle  hat  den  Arbeitnehmer  über  den  Inhalt  der
 Datenübermittlung  nach  Satz  1  zu  unterrichten.
 Wird  die  Einwilligung  nach  Ablauf  des  Kalen-
 derjahres  der  Anlage  der  vermögenswirksamen
 Leistungen,  jedoch  innerhalb  der  in  Satz  2  ge-
 nannten  Frist  abgegeben,  sind  die  Daten  bis  zum
 Ende  des  folgenden  Kalendervierteljahres  zu
 übermitteln.“

 7.  Dem  §  17  werden  die  folgenden  Absätze  13  und  14  an-
 gefügt:

 „(13)  §  3  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  in  der  Fassung
 des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
 derungsgesetzes])  ist  erstmals  für  vermögenswirksame
 Leistungen  anzuwenden,  die  nach  dem  31.  Dezember
 2012  angelegt  werden.  §  4  Absatz  4  Nummer  1,  2  und  4
 sowie  §  8  Absatz  5  Satz  1  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 sind  erstmals  bei  Verfügungen  nach  dem  31.  Dezember
 2012 anzuwenden.

 (14)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  teilt  den
 Zeitpunkt  der  erstmaligen  Anwendung  der  §§  13  und  14
 Absatz  4  sowie  des  §  15  in  der  Fassung  des  Artikels  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])
 durch  ein  im  Bundessteuerblatt  zu  veröffentlichendes
 Schreiben  mit.  Bis  zu  diesem  Zeitpunkt  sind  die  §§  13
 und  14  Absatz  4  sowie  der  §  15  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einset-
 zen:  Datum  und  Fundstelle  des  Änderungsgesetzes,  das
 vor  dem  vorliegenden  Änderungsgesetz  ausgefertigt
 wurde]) weiter anzuwenden.“

 Artikel 19

 Änderung  der  Verordnung  zur  Durchführung  des
 Fünften Vermögensbildungsgesetzes

 Die  Verordnung  zur  Durchführung  des  Fünften  Ver-
 mögensbildungsgesetzes  vom  20.  Dezember  1994  (BGBl.  I
 S.  3904),  die  zuletzt  durch  Artikel  14  des  Gesetzes  vom
 20.  Dezember  2008  (BGBl.  I  S.  2850)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  2  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „(§  5  Abs.  2)“
 durch die Wörter „gemäß §  5 Absatz  1“ ersetzt.

 2.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  5
 Elektronische Vermögensbildungsbescheinigung“.

 b)  Absatz  1 wird aufgehoben.

 c)  Die  bisherigen  Absätze  2  bis  5  werden  die  Absätze  1
 bis 4.

 d)  Im  neuen  Absatz  1  Satz  1  wird  das  Wort  „Bescheini-
 gung“  durch  die  Wörter  „elektronischen  Vermögens-
 bildungsbescheinigung“ ersetzt.

 e)  Im  neuen  Absatz  2  werden  die  Wörter  „Bescheini-
 gung  für  vermögenswirksame  Leistungen“  durch  die
 Wörter  „elektronischen  Vermögensbildungsbeschei-
 nigung“ ersetzt.

 f)  Im  neuen  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „Be-
 scheinigung  über  vermögenswirksame  Leistungen“
 durch  die  Wörter  „elektronischen  Vermögensbil-
 dungsbescheinigung“ ersetzt.

 g)  Im  neuen  Absatz  4  wird  das  Wort  „Bescheinigung“
 durch  die  Wörter  „elektronische  Vermögensbildungs-
 bescheinigung“ ersetzt.

 3.  In  §  7  Absatz  1  Nummer  3  wird  die  Angabe  „§  5  Abs.  4“
 durch die Angabe „§  5 Absatz  3“ ersetzt.

 4.  Dem  §  11  Absatz  1  werden  die  folgenden  Sätze  ange-
 fügt:

 „Das  Bundesministerium  der  Finanzen  teilt  den  Zeit-
 punkt  der  erstmaligen  Anwendung  von  §  2  Absatz  2
 Satz  1,  der  §§  5  und  7  Absatz  1  Nummer  3  in  der  Fas-
 sung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes])  durch  ein  im  Bundessteuerblatt  zu
 veröffentlichendes  Schreiben  mit.  Bis  zu  diesem  Zeit-
 punkt  sind  §  2  Absatz  2  Satz  1,  die  §  5  und  7  Absatz  1
 Nummer  3  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum
 und  Fundstelle  des  Änderungsgesetzes,  das  vor  dem  vor-
 liegenden  Änderungsgesetz  ausgefertigt  wurde])  weiter
 anzuwenden.“

 Artikel 20

 Änderung des Bewertungsgesetzes

 Das  Bewertungsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  1.  Februar  1991  (BGBl.  I  S.  230),  das  zuletzt
 durch  Artikel  13  Absatz  3  des  Gesetzes  vom  12.  April  2012
 (BGBl.  I  S.  579)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  Dem §  48a wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Sätze  1  und  2  gelten  nicht,  wenn  der  Eigentümer
 die  Flächen  bereits  intensiv  im  Sinne  der  Nummern  1
 bis  3 genutzt hat.“

 2.  Dem §  205 wird folgender Absatz  6 angefügt:

 „(6)  §  48a  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle
 des  vorliegenden  Änderungsgesetzes])  ist  auf  Bewer-
 tungsstichtage ab dem 1.  Januar 2014 anzuwenden.“

 Artikel 21

 Änderung des EU-Beitreibungsgesetzes

 §  1  Absatz  3  Nummer  1  des  EU-Beitreibungsgesetzes
 vom  7.  Dezember  2011  (BGBl.  I  S.  2592)  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:
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„1.  Beiträge  und  Umlagen  sowie  damit  verbundene  Abga-
 ben  und  Gebühren  nach  dem  Sozialgesetzbuch,  den  in
 §  68  des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch  genannten
 Gesetzen und dem Aufwendungsausgleichsgesetz;“.

 Artikel 22

 Änderung der Zivilprozessordnung

 In  §  759  der  Zivilprozessordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  5.  Dezember  2005  (BGBl.  I  S.  3202;
 2006  I  S.  431;  2007  I  S.  1781),  die  durch  Artikel  2  des  Ge-
 setzes  vom  25.  April  2013  (BGBl.  I  S.  935)  geändert  wor-
 den  ist,  werden  die  Wörter  „eine  zu  seiner  Familie  gehörige
 oder  in  dieser  Familie  dienende  erwachsene  Person“  durch
 die  Wörter  „ein  erwachsener  Familienangehöriger,  eine  in
 der  Familie  beschäftigte  Person  oder  ein  erwachsener  stän-
 diger Mitbewohner“ ersetzt.

 Artikel 23

 Änderung der Finanzgerichtsordnung

 In  §  76  Absatz  1  Satz  4  und  §  85  Satz  2  der  Finanz-
 gerichtsordnung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 28.  März  2001  (BGBl.  I  S.  442,  2262;  2002  I  S.  679),  die
 durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  25.  April  2013  (BGBl.  I
 S.  935)  geändert  worden  ist,  wird  jeweils  nach  der  Angabe
 „§  97“ die Angabe „Abs.  1 und 3“ gestrichen.

 Artikel 24

 Änderung der Funktionsverlagerungsverordnung

 In  §  1  Absatz  4  und  §  3  Absatz  2  Satz  3  der  Funktions-
 verlagerungsverordnung  vom  12.  August  2008  (BGBl.  I
 S.  1680)  werden  jeweils  die  Wörter  „§  1  Abs.  1  Satz  2“
 durch die Wörter „§  1 Absatz  1 Satz  3“ ersetzt.

 Artikel 25

 Änderung des Zerlegungsgesetzes

 In  §  1  Absatz  3a  des  Zerlegungsgesetzes  vom  6.  August
 1998  (BGBl.  I  S.  1998),  das  zuletzt  durch  Artikel  7  des  Ge-
 setzes  vom  7.  Dezember  2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert
 worden  ist,  werden  nach  den  Wörtern  „§  43  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  1a“  die  Wörter  „oder  Nummer  2  Satz  4“  einge-
 fügt.

 Artikel 26

 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

 Das  Grunderwerbsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  26.  Februar  1997  (BGBl.  I  S.  418,
 1804),  das  zuletzt  durch  Artikel  9  des  Gesetzes  vom  1.  No-
 vember  2011  (BGBl.  I  S.  2131)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  §  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

 „(3a)  Soweit  eine  Besteuerung  nach  Absatz  2a  und
 Absatz  3  nicht  in  Betracht  kommt,  gilt  als  Rechtsvor-
 gang  im  Sinne  des  Absatzes  3  auch  ein  solcher,  auf-
 grund  dessen  ein  Rechtsträger  unmittelbar  oder  mit-
 telbar  oder  teils  unmittelbar,  teils  mittelbar  eine
 wirtschaftliche  Beteiligung  in  Höhe  von  mindestens
 95  vom  Hundert  an  einer  Gesellschaft,  zu  deren  Ver-
 mögen  ein  inländisches  Grundstück  gehört,  innehat.
 Die  wirtschaftliche  Beteiligung  ergibt  sich  aus  der
 Summe  der  unmittelbaren  und  mittelbaren  Beteili-
 gungen  am  Kapital  oder  am  Vermögen  der  Gesell-
 schaft.  Für  die  Ermittlung  der  mittelbaren  Beteiligun-
 gen  sind  die  Vomhundertsätze  am  Kapital  oder  am
 Vermögen der Gesellschaften zu multiplizieren.“

 b)  In  Absatz  6  Satz  1  werden  die  Wörter  „Absatz  1,  2
 oder  3“  durch  die  Wörter  „Absatz  1,  2,  3  oder  Ab-
 satz 3a“ ersetzt.

 2.  §   4 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  der  Übergang  von  Grundstücken  gemäß  §  1  Ab-
 satz  1  Nummer  3  und  von  Gesellschaftsanteilen
 gemäß  §  1  Absatz  3  Nummer  2  und  4  als  unmit-
 telbare  Rechtsfolge  eines  Zusammenschlusses
 kommunaler  Gebietskörperschaften,  der  durch
 Vereinbarung  der  beteiligten  Gebietskörper-
 schaften  mit  Zustimmung  der  nach  Landesrecht
 zuständigen  Stelle  oder  durch  Gesetz  zustande
 kommt,  sowie  Rechtsgeschäfte  über  Grund-
 stücke  gemäß  §  1  Absatz  1  Nummer  1  und  über
 Gesellschaftsanteile  gemäß  §  1  Absatz  3  Num-
 mer  1  und  3  aus  Anlass  der  Aufhebung  der
 Kreisfreiheit einer Gemeinde;“.

 b)  Die Nummern 5 bis 8 werden aufgehoben.

 c)  Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 5.

 3.  §   6a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Für  einen  nach  §  1  Absatz  1  Nummer  3  Satz  1,  Absatz  2,
 2a,  3  oder  Absatz  3a  steuerbaren  Rechtsvorgang  aufgrund
 einer  Umwandlung  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  Nummer  1
 bis  3  des  Umwandlungsgesetzes,  bei  Einbringungen  so-
 wie  bei  anderen  Erwerbsvorgängen  auf  gesellschaftsver-
 traglicher  Grundlage  wird  die  Steuer  nicht  erhoben.“

 4.  §   8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  in den Fällen des §  1 Absatz 2a, 3 und 3a.“

 5.  §   13 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  6  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein  Se-
 mikolon ersetzt.

 b)  Folgende Nummer 7 wird angefügt:

 „7.  bei  der  wirtschaftlichen  Beteiligung  von  mindes-
 tens 95 vom Hundert an einer Gesellschaft:

 der  Rechtsträger,  der  die  wirtschaftliche  Beteili-
 gung innehat.“

 6.  In  §  16  Absatz  5  werden  die  Wörter  „§  1  Abs.  2,  2a
 und  3“  durch  die  Wörter  „§  1  Absatz  2,  2a,  3  und  3a“  er-
 setzt.
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7.  In  §  17  Absatz  3  Satz  1  Nummer  2  werden  die  Wörter
 „§  1  Abs.  2a  und  3“  durch  die  Wörter  „§  1  Absatz  2a,  3
 und 3a“ ersetzt.

 8.  §   19 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Absatz  1  Satz  1  Nummer  7  wird  folgende
 Nummer 7a eingefügt:

 „7a.  Rechtsvorgänge,  aufgrund  derer  ein  Rechtsträ-
 ger  unmittelbar  oder  mittelbar  oder  teils  unmit-
 telbar,  teils  mittelbar  eine  wirtschaftliche  Be-
 teiligung  in  Höhe  von  mindestens  95  vom
 Hundert  an  einer  Gesellschaft,  zu  deren  Ver-
 mögen  ein  inländisches  Grundstück  gehört,  in-
 nehat (§  1 Absatz 3a);“.

 b)  In  Absatz  2  Nummer  5  wird  die  Angabe  „§  4  Nr.  9“
 durch die Angabe „§  4 Nummer 5“ ersetzt.

 9.  §   20 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Semikolon ersetzt.

 b)  Folgende Nummer 3 wird angefügt:

 „3.  bei  mehreren  beteiligten  Rechtsträgern  eine
 Beteiligungsübersicht.“

 10.  §  23 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  9 wird wie folgt gefasst:

 „(9)  Soweit  Steuerbescheide  für  Erwerbsvor-
 gänge  von  Lebenspartnern  noch  nicht  bestandskräf-
 tig  sind,  ist  §  3  Nummer  3  bis  7  in  der  Fassung  des
 Artikels  29  des  Gesetzes  vom  8.  Dezember  2010
 (BGBl.  I  S.  1768)  erstmals  auf  Erwerbsvorgänge
 anzuwenden,  die  nach  dem  31.  Juli  2001  verwirk-
 licht werden.“

 b)  Folgender Absatz 11 wird angefügt:

 „(11)  §  1  Absatz  3a  und  Absatz  6  Satz  1,  §  4
 Nummer  4  und  5,  §  6a  Satz  1,  §  8  Absatz  2  Satz  1
 Nummer  3,  §  13  Nummer  7,  §  16  Absatz  5,  §  17
 Absatz  3  Satz  1  Nummer  2,  §  19  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  7a  und  Absatz  2  Nummer  5,  §  20  Absatz  2
 Nummer  3  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Ge-
 setzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [einsetzen:  Datum
 und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgeset-
 zes]  sind  erstmals  auf  Erwerbsvorgänge  anzuwen-
 den,  die  nach  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Beschlus-
 ses  des  Deutschen  Bundestages  über  die  Empfeh-
 lung  des  Vermittlungsausschusses  zu  dem  vorlie-
 genden Änderungsgesetz] verwirklicht werden.“

 Artikel 27

 Änderung der Altersvorsorge-Durchführungs-
 verordnung

 Die  Altersvorsorge-Durchführungsverordnung  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  28.  Februar  2005
 (BGBl.  I  S.  487),  die  zuletzt  durch  Artikel  13  Absatz  23  des
 Gesetzes  vom  12.  April  2012  (BGBl.  I  S.  579)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  1  Absatz  1  Satz  1,  §  2  Absatz  3  Satz  1,  §  5  Absatz  2
 Satz  2  und  Absatz  6  Satz  1  sowie  in  §  23  wird  jeweils
 die  Angabe  „§  10  Absatz  2a“  durch  die  Wörter  „§  10
 Absatz  2a und 4b“ ersetzt.

 2.  Folgender §  24 wird angefügt:

 „§  24
 Mitteilungspflichten der übermittelnden Stellen

 gegenüber der zentralen Stelle

 Die  in  §  10  Absatz  4b  Satz  4  des  Einkommensteuer-
 gesetzes  genannten  übermittelnden  Stellen  haben  der
 zentralen  Stelle  bis  zum  28.  Februar  des  dem  Jahr  der
 Auszahlung  oder  der  Rückforderung  der  steuerfreien  Zu-
 schüsse  zu  Vorsorgeaufwendungen  im  Sinne  des  §  10
 Absatz  1  Nummer  2,  3  und  3a  des  Einkommensteuerge-
 setzes  oder  der  Erstattung  von  solchen  Vorsorgeaufwen-
 dungen folgenden Jahres folgende Daten zu übermitteln:

 1.  Identifikationsnummer  (§  139b  der  Abgabenord-
 nung),  Familienname,  Vorname,  Geburtsdatum  und
 Anschrift des Steuerpflichtigen;

 2.  die  Höhe  der  im  jeweiligen  Zahlungsjahr  geleisteten
 und  zurückgeforderten  steuerfreien  Zuschüsse  und
 der  erstatteten  Vorsorgeaufwendungen,  jeweils  ge-
 sondert  betragsmäßig  nach  Art  der  Vorsorgeaufwen-
 dungen ausgewiesen;

 3.  Beginn  und  Ende  des  Zeitraums,  für  den  der  steuer-
 freie  Zuschuss  und  die  Erstattung  der  Vorsorgeauf-
 wendungen erfolgt ist;

 4.  Jahr des Zuflusses oder Abflusses;

 5.  Bezeichnung  und  Anschrift  der  übermittelnden  Stelle
 sowie deren Ordnungsbegriff.

 Eine  Mitteilungspflicht  nach  Satz  1  besteht  nicht,  wenn
 die  übermittelnde  Stelle  der  Finanzverwaltung  die  Zah-
 lung  der  geleisteten  und  zurückgeforderten  steuerfreien
 Zuschüsse  und  der  erstatteten  Vorsorgeaufwendungen
 bereits  auf  Grund  anderer  Vorschriften  elektronisch  mit-
 zuteilen  hat.  Stellt  die  übermittelnde  Stelle  fest,  dass  die
 an  die  zentrale  Stelle  übermittelten  Daten  unzutreffend
 sind,  ist  dies  unverzüglich  durch  Übermittlung  eines  Da-
 tensatzes  an  die  zentrale  Stelle  zu  korrigieren  oder  zu
 stornieren.  Die  übermittelnde  Stelle  hat  den  Steuer-
 pflichtigen  darüber  zu  unterrichten,  dass  die  Daten  der
 zentralen  Stelle  mitgeteilt  werden.  Hierbei  ist  die  Höhe
 der  Beträge  anzugeben,  soweit  sich  diese  nicht  bereits
 aus dem Verwaltungsakt ergibt.“

 Artikel 28

 Änderung des Börsengesetzes

 Dem  §  5  des  Börsengesetzes  vom  16.  Juli  2007  (BGBl.  I
 S.  1330,  1351),  das  zuletzt  durch  1  des  Gesetzes  vom  7.  Mai
 2013  (BGBl.  I  S.  1162)  geändert  worden  ist,  wird  folgender
 Absatz  6 angefügt:

 „(6)  Der  Börsenträger  hat  das  Land,  in  dessen  Gebiet  die
 Börse  ansässig  ist,  von  allen  Ansprüchen  Dritter  wegen
 Schäden  freizustellen,  die  durch  die  für  die  Börse  Handeln-
 den  in  Ausübung  der  ihnen  übertragenen  Aufgaben  verur-
 sacht werden.“
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Artikel 29

 Änderung des Luftverkehrsgesetzes

 Das  Luftverkehrsgesetz  vom  1.  August  1922  (RGBl.  1922
 I  S.  681),  das  zuletzt  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  5.  De-
 zember  2012  (BGBl.  I  S.  2454)  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt  geändert:

 1.  Dem §  31b Absatz  3 wird folgender Satz angefügt:

 „Bei  der  Flugsicherungsorganisation  im  Sinne  von
 Absatz  1  bleibt  der  positive  oder  negative  Unterschieds-
 betrag  zwischen  dem  nach  dem  Einkommensteuergesetz
 ermittelten  Gewinn  aus  den  Gebühren  für  die  Flugsiche-
 rung  und  dem  Ergebnis  nach  den  gebührenrechtlichen
 Vorschriften  aus  Flugsicherungsdiensten  bei  der  Ermitt-
 lung der Einkünfte außer Ansatz.“

 2.  Nach §  73 Absatz  2 wird folgender Absatz  2a eingefügt:

 „(2a)  §  31b  Absatz  3  Satz  3  ist  auch  für  Wirtschafts-
 jahre  anzuwenden,  die  vor  dem  …  [einsetzen:  Tag  nach
 der  Verkündung  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]
 enden.“

 Artikel 30

 Änderung des Erbschaftsteuer- und
 Schenkungsteuergesetzes

 Das  Erbschaftsteuer-  und  Schenkungsteuergesetz  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  27.  Februar  1997  (BGBl.  I
 S.  378),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom
 15.  März  2012  (BGBl.  2012  II  S.  178;  2013  II  431)  geändert
 worden  ist,  wird  wie  folgt  geändert:

 1.  §  13a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 Satz  4 wird wie folgt gefasst:

 „Satz  2  ist  nicht  anzuwenden,  wenn  die  Ausgangs-
 lohnsumme  0  Euro  beträgt  oder  der  Betrieb  unter
 Einbeziehung  der  in  Absatz  4  Satz  5  genannten  Be-
 teiligungen  und  der  nach  Maßgabe  dieser  Bestim-
 mung  anteilig  einzubeziehenden  Beschäftigten  nicht
 mehr als 20 Beschäftigte hat.“

 b)  In  Absatz  4  Satz  5  werden  nach  dem  Wort  „Lohn-
 summen“  die  Wörter  „und  die  Anzahl  der  Beschäf-
 tigten“ eingefügt.

 2.  §  13b Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  wird  nach  Nummer  4  folgende  Nummer  4a
 eingefügt:

 „4a.  der  gemeine  Wert  des  nach  Abzug  des  gemeinen
 Werts  der  Schulden  verbleibenden  Bestands  an
 Zahlungsmitteln,  Geschäftsguthaben,  Geldforde-
 rungen  und  anderen  Forderungen,  soweit  er
 20  Prozent  des  anzusetzenden  Werts  des  Be-
 triebsvermögens  des  Betriebs  oder  der  Gesell-
 schaft  übersteigt.  Satz  1  gilt  nicht,  wenn  die  ge-
 nannten  Wirtschaftsgüter  dem  Hauptzweck  des
 Gewerbebetriebs  eines  Kreditinstitutes  oder  ei-
 nes  Finanzdienstleistungsinstitutes  im  Sinne  des
 §  1  Absatz  1  und  1a  des  Kreditwesengesetzes  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  9.  Sep-
 tember  1998  (BGBl.  I  S.  2776),  das  zuletzt  durch

 Artikel  2  des  Gesetzes  vom  7.  Mai  2013  (BGBl.
 I  S.  1162)  geändert  worden  ist,  oder  eines  Ver-
 sicherungsunternehmens,  das  der  Aufsicht  nach
 §  1  Absatz  1  Nummer  1  des  Versicherungsauf-
 sichtsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  17.  Dezember  1992  (BGBl.  1993  I
 S.  2),  das  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
 24.  April  2013  (BGBl.  I  S.  932)  geändert  worden
 ist,  unterliegt,  zuzurechnen  sind.  Satz  1  gilt  fer-
 ner  nicht  für  Gesellschaften,  deren  Hauptzweck
 in  der  Finanzierung  einer  Tätigkeit  im  Sinne  des
 §  15  Absatz  1  Nummer  1  des  Einkommensteuer-
 gesetzes  von  verbundenen  Unternehmen  (§  15
 des Aktiengesetzes) besteht;“.

 b)  In  Satz  3  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein  Semiko-
 lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

 „bei  Zahlungsmitteln,  Geschäftsguthaben,  Geldfor-
 derungen  und  anderen  Forderungen  (Satz  2  Num-
 mer  4a)  ergibt  sich  die  Zurechnung  aus  dem  positiven
 Saldo  der  eingelegten  und  der  entnommenen  Wirt-
 schaftsgüter.“

 c)  In  Satz  7  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein  Semiko-
 lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

 „bei  der  rechnerischen  Ermittlung  der  Quote  des  Ver-
 waltungsvermögens  erfolgt  keine  Beschränkung  auf
 den Wert des Anteils.“

 3.  Dem §  37 wird folgender Absatz  8 angefügt:

 „(8)  §  13a  Absatz  1  Satz  4,  Absatz  4  Satz  5  und  §  13b
 Absatz  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [einsetzen:  Datum  und  Fund-
 stelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]  sind  auf  Er-
 werbe  anzuwenden,  für  die  die  Steuer  nach  dem  …
 [einsetzen:  Tag  des  Beschlusses  des  Deutschen  Bundes-
 tages  über  die  Empfehlung  des  Vermittlungsausschusses
 zu dem vorliegenden Änderungsgesetz] entsteht.“

 Artikel 31

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  der  Absätze  2  bis  8
 am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.

 (2)  Artikel  2  Nummer  13,  29  und  39  Buchstabe  j,  o  und  p,
 Nummer  44  sowie  Artikel  3  Nummer  1  Buchstabe  b,  Arti-
 kel  4  Nummer  1  Buchstabe  b  und  Artikel  15  treten  mit  Wir-
 kung  vom  1.  Januar  2012  in  Kraft.

 (3)  Die  Artikel  1,  2  Nummer  1  Buchstabe  d,  Nummer  2,
 10,  20,  21,  23,  39  Buchstabe  a,  Nummer  41,  Artikel  3  Num-
 mer  2,  4  Buchstabe  b,  Artikel  4  Nummer  1  Buchstabe  a,
 Nummer  4  Buchstabe  a,  Artikel  6,  8  Nummer  2  und  3  Buch-
 stabe  b,  Artikel  11  Nummer  12,  Artikel  21,  24  und  25  treten
 mit  Wirkung  vom  1.  Januar  2013  in  Kraft.

 (4)  Artikel  10  Nummer  3  Buchstabe  a,  b  Doppelbuch-
 stabe  aa  Dreifachbuchstabe  bbb  bis  ddd,  Doppelbuchstabe  bb,
 Buchstabe  d  und  e  und  Nummer  4  tritt  am  1.  Juli  2013  in
 Kraft.

 (5)  Artikel  10  Nummer  6  Buchstabe  a  und  b  tritt  in  Kraft
 zu  Beginn  des  zweiten  Monats,  der  dem  Tag  der  Veröffent-
 lichung  entweder  des  Durchführungsbeschlusses  des  Rates
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der  Europäischen  Union  zur  Ermächtigung  der  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  oder  der  Änderung  der  Richtlinie  2006/112/
 EG,  mit  der  diese  Regelung  unionsrechtlich  abgesichert
 wird,  je  nach  dem,  was  früher  vorliegt,  im  Amtsblatt  der  Eu-
 ropäischen  Union  Reihe  L  folgt.  Der  Tag  der  entsprechenden
 Veröffentlichung  ist  vom  Bundesministerium  der  Finanzen
 im  Bundesgesetzblatt  Teil  II  bekannt  zu  geben.

 (6)  Artikel  10  Nummer  6  Buchstabe  c  tritt  am  1.  Oktober
 2013  in  Kraft.

 (7)  Artikel  10  Nummer  5  und  12,  Artikel  11  Nummer  4
 und  5  sowie  Artikel  14  Nummer  2  Buchstabe  b  treten  am
 1.  Januar  2014  in  Kraft.

 (8)  Artikel  17  Nummer  3  und  4  tritt  am  1.  Juli  2014  in
 Kraft.

 (9)  Das  EG-Amtshilfe-Gesetz  vom  19.  Dezember  1985
 (BGBl.  I  S.  2436,  2441),  das  zuletzt  durch  Artikel  17  des  Ge-
 setzes  vom  20.  Dezember  2007  (BGBl.  I  S.  3150)  geändert
 worden  ist,  tritt  am  1.  Januar  2013  außer  Kraft.
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Anlage zu Artikel  2  Nummer  44
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